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Editorial

Wider besseres Wissen

V
or wenigen Tagen teilte der Gemeinsame Bundesaus-

schuss (G-BA) mit, dass die Qualitätsberichte der Kran-

kenhäuser für das Jahr 2022 nun in der Referenzdaten-

bank als PDF-Dokumente zur Verfügung stehen. Diese fließen 

übrigens maschinenlesbar in die Kliniksuchmaschinen verschie-

dener Anbieter ein, zum Beispiel der Krankenkassen oder der 

Deutschen Krankenhausgesellschaft, aber auch in die Weiße 

 Liste der Bertelsmann Stiftung. Krankenhäuser sind schon länger 

gesetzlich verpflichtet, jährlich in Qualitätsberichten über ihre 

Arbeit und ihre Strukturen zu informieren. In den Berichten fin-

den sich übrigens auch viele Ergebnisse der datengestützten 

bundesweiten Qualitätssicherung. Sicher kann die Aufbereitung 

dieser Daten noch deutlich besser erfolgen, um sie für medizini-

sche Laien verständlicher zu präsentieren. Dazu bedarf es jedoch 

nicht des von Bundesgesundheitsminister Lauterbach so verbis-

sen verfolgten Krankenhaustransparenzgesetzes. Eine gut ver-

ständliche und dennoch seriöse Aufarbeitung dieser Daten wäre 

eine lohnenswerte Aufgabe für den Einsatz von Künstlicher Intel-

ligenz, die der Minister ja so sehr schätzt, stellt er sich doch für 

die Zukunft ein Gespräch des Patienten mit der KI über dessen 

Behandlung und auch mögliche Behandlungsfehler vor. Hier kann 

ich nur aus tiefstem Herzen dem Ausruf des Kollegen Dr. med. 

Bernd Hontschik zustimmen: „Mir bleibt die Spucke weg. Als 

Arzt kann ich dazu nur sagen: Wer hat diesen Mann von der Leine 

gelassen?“ 

Das frage ich mich auch bei der leider nun wohl nicht mehr zu 

verhindernden Freigabe von Cannabis, die uns nun wahrschein-

lich wohl oder übel zum 1. April dieses Jahres droht. Hier handelt 

der Minister wider besseres Wissen und das, obwohl er doch vor-

gibt, der größte Verfechter evidenzbasierter Medizin zu sein. 

Nun muss befürchtet werden, dass die Zahl Jugendlicher, die dau-

erhafte Schäden durch den Cannabiskonsum erleiden, deutlich 

steigen wird.

Finanziellen Schaden nehmen inzwischen immer mehr Kranken-

häuser, die auf die rasche Refinanzierung ihrer Pflegepersonal-

kosten warten. Hier sprach der Minister von 6 Mrd. Euro, die er 

mit dem Krankenhaustransparenzgesetz ausschütten wollte. 

Nach Berechnungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

handelt es sich aber nur um 2 Mrd. Euro, die den Kliniken ohnehin 

regulär zustehen. Es handelt sich also mitnichten um zusätzliches 

Geld, sondern um Geld, das als Druckmittel eingesetzt wird. 

Druck will der Minister auch auf die Länder ausüben, in dem er 

nun erklärte, das Gesetz zur Krankenhausreform werde nicht zu-

stimmungspflichtig werden. Damit negiert er eine gegenteilige 

mit den Ländern getroffene Vereinbarung und ignoriert damit 

auch, dass so nicht nur Vertrauen – sofern überhaupt noch vor-

handen – schwindet, sondern auch weitere Verhandlungen 

 erheblich erschwert werden. 

Es ist allen Politikern – unabhängig vom jeweiligen Parteibuch – 

ins Stammbuch zu schreiben, dass die Krankenhausreform kom-

men muss, aber nicht gegeneinander, sondern miteinander. Un-

ter miteinander verstehe ich auch, dass auch Gespräche mit den 

ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzten erfolgen müssen. Diese 

Forderung werde ich wie eine tibetanische Gebetsmühle wieder-

holen. Eine Reform des stationären Sektors hat selbstredend er-

hebliche Auswirkungen auf die ambulante Versorgung. Das gilt 

übrigens auch für die ambulante Pflege und die Heimversorgung. 

Die Politik ist in der Verantwortung, eine gangbare Lösung zu fin-

den. Alle Beteiligten wissen von der Unausweichlichkeit dieser 

Reform. Doch mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, führt in 

den meisten Fällen zu ernsthaften Verletzungen, es sei denn man 

ist ein kopfloses Geisterwesen. Und niemand kann ernsthaft wol-

len, dass die angestrebte Krankenhausreform zu einer nebulösen 

Geistergeschichte wird, an deren Ende der fliegende Holländer 

erst durch den Opfertod der liebenden Senta erlöst wird.

Dr. med. Edgar Pinkowski

Präsident 
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Netzhautkomplikationen bei Diabetes mellitus

Diabetische Netzhautveränderungen werden 

trotz großer Fortschritte in Diagnostik und 

Therapie oft noch immer zu spät erkannt. Der 

zertifizierte Fortbildungsbeitrag diskutiert die 

Grundlagen augenärztlicher Versorgung für 

 Patienten mit Diabetes mellitus. 

150

Kinderärztin wagt die Niederlassung

Die Pädiaterin Dr. med. Konstantina Tzamoura-

nis wagt mit Mitte 50 in Offenbach den Weg in 

die Niederlassung. Über Hürden auf dem Weg 

dorthin, wie ihr Berufsalltag aussieht und was 

sie sich für die kommenden Jahre wünscht, 

 berichtet sie bei einem Besuch in ihrer Praxis.
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Patientensicherheit Teil 22: Ethikberatung

Die Ethikberatung ist ein etabliertes, oft aber 

wenig genutztes Instrument bei schwierigen 

Entscheidungen in medizinischen Behandlun-

gen. Die Ethikberater Dr. Katja Weiske und Prof. 

Dr. theol. Kurt W. Schmidt geben einen Einblick 

in die Rolle der Ethik in der Medizin.

178

Sorge vor Cannabislegalisierung

 Gesundheitsämter standen während der Coro-

napandemie im Fokus der Öffentlichkeit. Über 

die Lehren der Pandemiezeit, Cannabislegalisie-

rung und Veränderungen im ÖGD haben wir 

mit Gesundheitsamtsleiterin Dr. med. Birgit 

Wollenberg gesprochen.
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Wo immer möglich, verwenden wir in 

Texten des Hessischen Ärzteblattes 

beide Geschlechter. Aus Gründen der 

besseren Lesbarkeit wird manchmal 

nur die weibliche oder nur die männli-

che Form gewählt, auch wenn sich die 

Formulierungen auf Angehörige diver-

ser Geschlechter beziehen. Außerdem 

benutzen wir, sofern vorhanden, Ge-

schlechter übergreifende Begriffe; ver-

zichten aber auf Gender-Stern, Gen-

der-Gap oder Binnen-I. Unseren Auto-

rinnen und Autoren sind wir für die frei-

willige Beachtung dieser Hinweise 

dankbar, greifen aber nicht redigierend 

ein.  (red)
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Im Schockraum

Gestern kam ein Patient für den Schock-

raum unserer Notaufnahme: Liegetrau-

ma, Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma 

bei einem Glasgow Coma Score (GCS) von 4 

Punkten mit Wunde am Hinterkopf. Der Notarzt 

hatte bereits intubiert, im EKG fiel eine Breitkom-

plextachykardie auf.

Bei Schockraumalarmierung warten in der Regel 

Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachabteilun-

gen sowie ZNA/Anästhesie-Pflege und MTRA auf 

die Ankunft des Rettungsdienstes. Nach kurzer 

Übergabe wird der Patient umgelagert und jeder 

übernimmt die ihm zugewiesene Aufgabe (Atem-

weg sichern, Kreislaufstabilisierung, neurologi-

sche/neurochirurgische/internistische/unfallchi-

rurgische Beurteilung, FAST-Sonographie, Venen-

zugang/Labor, administrative Aufnahme, Anmel-

dung, Diagnostik etc).

Die Kommunikation erfolgt idealerweise im Closed-Loop-

 System, so dass jeder weiß, wo man im Moment steht. In diesem 

Fall war bei Liegetrauma und auffälligem EKG bereits der Ver-

dacht einer Hyperkaliämie präklinisch gestellt worden. Dieser Pa-

tient war dank dieser Zusammenarbeit innerhalb von 20 Minuten 

untersucht, die Hyperkaliämie von 10,8 mg/dl bei ausgeprägter 

metabolischer Acidose war in der Blutgasanalyse (BGA) bestä-

tigt, sie wurde zunächst mit konservativen Maßnahmen thera-

piert. Die Intensivstation und die Dialyse wurden informiert, der 

Patient ging nach Ausschluss einer knöchernen Verletzung direkt 

auf Intensivstation und konnte nach Etablierung eines Shaldon-

Katheters dialysiert werden.

Warum erzähle ich Ihnen diesen Fall?

Aus meiner Sicht zeigt die Schockraumversor-

gung, dass bei maximal guter und strukturierter 

Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche und 

Berufsgruppen der größtmögliche Benefit für die 

Patientinnen und Patienten resultiert.

Sollten wir dieses Bild nicht auf die Ärzteschaft 

und ihre gesundheits(politischen) Aufgaben und 

Ziele übersetzen?

Nur wenn alle zusammenarbeiten und zusammen-

denken, wenn die mit Recht unterschiedlichen 

Probleme und Anforderungen gehört werden, 

wenn alle mitgenommen werden und wir ge-

schlossen Politik und Gesellschaft gegenübertre-

ten, nur dann werden wir etwas bewirken können.

Klientelpolitik und gegenseitiges Ausgrenzen wird 

uns als Ärzteschaft nicht weiterbringen. Wir sind 

immer die zuletzt Verantwortlichen für die Patientinnen und Pa-

tienten. Das kann uns keine andere Berufsgruppe im Gesund-

heitssektor abnehmen.

Wir haben alle unsere spezifischen Bereiche und Aufgaben, und 

es wird nur zusammen funktionieren – so wie im Schockraum.

Dr. med. Christine Hidas

Präsidiumsmitglied  

der Landesärztekammer Hessen
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arbeiten,  

zusammen-

denken,  

geschlossen 

auftreten“

Aus dem Präsidium

Aktuelle Pressemitteilungen der Landesärztekammer Hessen

Gesundheitskompetenz von klein auf

Gesundheitsrelevante Verhaltensweisen 

beginnen bereits in der Kindheit. „Daher 

können langfristige Erfolge in der Gesund-

heitsförderung und Krankheitsprävention 

nur dann erzielt werden, wenn wir früh-

zeitig die Gesundheitskompetenz von 

Kindern und Jugendlichen stärken“, erklärt 

der hessische Ärztekammerpräsident 

Dr. med. Edgar Pinkowski in einer Presse-

mitteilung. Kindergärten und Schulen 

komme dabei eine besondere Bedeutung 

zu. Zu weiteren Maßnahmen zur Stärkung 

von Gesundheitskompetenzen zählten 

Sucht- und Gewaltprävention. „Je früher 

Kinder und Jugendliche körperliche und 

seelische Prozesse verstehen, desto ge-

sünder leben sie später“, sagt Pinkowski. 

Eine Tatsache, die sich nicht nur positiv 

auf den einzelnen Menschen auswirke, 

sondern auch gesamtgesellschaftlich zu 

einer Entlastung des Gesundheitssystems 

führe. 

E-Rezept

In einer weiteren Mitteilung thematisierte 

Pinkowski die Probleme mit dem e-Re-

zept. „Das Praxisverwaltungssystem – 

kurz PVS – gehört zur Grundausstattung 

jeder Arztpraxis und soll alle Abläufe digi-

tal abbilden. Da es dabei jedoch immer 

wieder zu Hard- und Software-bedingten 

Ausfällen kommt, muss der Gesetzgeber 

die Hersteller von Praxisverwaltungssys-

temen endlich dazu verpflichten, die Vo-

raussetzungen für einen reibungslosen 

Einsatz des e-Rezepts zu schaffen“, for-

dert Dr. Edgar Pinkowski von der Politik. 

Es sei absurd, dass Arztpraxen, die jeden 

Monat erhebliche Servicepauschalen für 

die Wartung der PVS ausgeben müssten, 

auch noch für nicht verschuldete Proble-

me vom Gesetzgeber sanktioniert 

 würden. 

Aktuelle Pressemitteilungen der LÄKH 

können auch immer Newsletter gelesen 

werden. Anmeldung im 

Internet via:

 https://www.laekh.de/

newsletter

  (red)
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„Wirksame Prävention findet vor Ort statt“

Interview: Dr. med. Birgit Wollenberg über Lehren aus der Coronapandemie 

 für die Gesundheitsämter und Suchtprävention

Selten standen die Gesundheitsämter so 

im öffentlichen Fokus wie während der 

Coronapandemie. Mitarbeitermangel, 

fehlende Digitalisierung und Kontakt-

nachverfolgung wurden in allabendlichen 

Talkshows und Artikeln problematisiert 

und diskutiert. Über die Lehren der Coro-

napandemie für die Arbeit im Gesund-

heitsamt Marburg-Biedenkopf haben wir 

mit dessen Leiterin Dr. med. Birgit Wollen-

berg gesprochen. Die Delegierte der Lan-

desärztekammer Hessen (LÄKH) setzt 

sich auch neben ihrem Beruf für die Ge-

sundheit der Allgemeinheit ein. Seit 2008 

begleitet sie das Alkoholpräventionspro-

jekt „Hackedicht – besser geht’s dir ohne“ 

der Ärztekammer. Auch bei dem kom-

menden Cannabisprojekt der LÄKH will 

sie sich engagieren. Im Gespräch legt sie 

auch ihre fachliche Sicht auf die Cannabis-

legalisierungspläne der Bundesregierung 

und die Rolle der Suchtprävention dar.

Frau Dr. Wollenberg, Corona ist kaum 

noch Thema im öffentlichen Diskurs. Wie 

sehr beschäftigt Sie und Ihre Kolleginnen 

und Kollegen im Gesundheitsamt das Vi-

rus noch?

Dr. med. Birgit Wollenberg: In unserem 

Gesundheitsamt ist der Fachdienst Coro-

na seit dem April 2023 aufgelöst. Am An-

fang haben sich fast alle Mitarbeitenden 

nur noch mit Corona beschäftigt, bis wir 

das Amt umstrukturiert und einen eige-

nen Fachdienst aufgebaut haben. Wäh-

rend der Pandemie hatten wir diesen als 

eigenständiges Aufgabengebiet im Haus. 

In dieser Zeit hatte der Fachdienst genau-

so viele Mitarbeitende wie das gesamte 

restliche Gesundheitsamt zusammen. 

Dies haben wir dann sukzessive abgebaut. 

Aktuell haben wir noch vier Mitarbeiten-

de, die sich mit allen Fragen rund um Co-

rona beschäftigen. Wir behandeln Corona 

jetzt wie viele andere Infektionskrankhei-

ten auch. Auch die Software Sormas, die 

extra für die Pandemie eingeführt wurde, 

läuft jetzt aus und wird wieder zurück ab-

gewickelt. Diese konnten wir zunächst 

kostenlos betreiben, doch für die weitere 

Nutzung fallen nun Kosten an. 

Haben sie denn noch einen eigenen Über-

blick über das Infektionsgeschehen? 

Wollenberg:Die Gesundheitsämter haben 

einen guten Überblick über alle melde-

pflichtigen Erkrankungen. Jetzt gibt es 

richtigerweise weniger PCR-Testungen 

auf das SARS-CoV-2 Virus. Der Überblick 

über die Covid-19-Infektionslage speist 

sich derzeit aus verschiedenen Quellen, 

unter anderem aus den Labormeldungen, 

den Arztmeldungen, den Surveillance Da-

ten freiwillig teilnehmender Hausarztpra-

xen, dem Abwassermonitoring und den 

Meldungen der Krankenhäusern. 

Wie sehen Sie die Gesundheitsämter nun 

gerüstet für zukünftige Gesundheits -

krisen?

Wollenberg: Wir haben sehr viel durch die 

Pandemie gelernt. Für unser Gesundheits-

amt kann ich sagen, dass wir jetzt eine Ar-

beitsstruktur aufgebaut haben, die in der 

Praxis erprobt wurde und die wir jederzeit 

wieder für hohe Fallzahlen reaktivieren 

können. Dazu zählt auch, dass wir für die 

Zeit zwischen Pandemien oder Krisen un-

sere Pläne aktualisieren und üben. Deswe-

gen haben wir jetzt auch eine eigene klei-

ne Abteilung, die sich mit der Vorberei-

tung auf Gesundheitskrisen beschäftigt.

Wie haben sich denn existierende Pande-

miepläne in der Realität geschlagen?

Wollenberg: Der Pandemieplan hat uns 

wenig geholfen, weil vieles anders war, als 

es vorhergesagt wurde. Die Pläne sahen 

vor, dass es eine Welle gibt, danach dann 

eine Pause und dann eine zweite Welle, 

die etwas größer ist als die erste. 

...und so ist es ja auch gewesen...

Wollenberg: Ja, deswegen haben wir in 

Deutschland die erste Welle sehr gut be-

wältigt. Doch dann kam die zweite Welle 

und die war nicht wie von uns erwartet 

eineinhalb Mal so groß, sondern zehnmal 

so groß. Wir haben uns im Sommer 2020 

auf die zweite Welle vorbereitet und ha-

ben neue Mitarbeitende eingestellt und 

geschult. Dann hat uns aber die Höhe der 

zweiten Welle gezeigt, dass das nicht aus-

reichend war. Da haben wir dann eine Wo-

che gebraucht, um dem Geschehen wie-

der hinterherzukommen. Ohne genügend 

flankierende politische Maßnahmen wie 

Kontaktbeschränkungen konnten die Ge-

sundheitsämter die Infektionsketten aber 

nicht mehr durchbrechen.

Welche Herausforderungen gibt es darü-

ber hinaus für die Gesundheitsämter? 

Wie steht es beispielsweise um die Ge-

winnung von Fachkräften?

Wollenberg: Wir haben einen Mangel an 

Fachärzten für das öffentliche Gesund-

heitswesen. Aber das deutschlandweit 

und regional unterschiedlich. Die hessi-

schen Gesundheitsämter sind gerade in ei-

ner Weiterbildungsoffensive. Wir bilden so 

viel weiter wie wir nur irgendwie können. 

Dr. med. Birgit Wollenberg
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Wir haben bei den Weiterbildungsermäch-

tigten noch eine relativ gute Dichte, gut 

zwei Drittel der Ämter bilden weiter. Die 

Weiterbildung wird uns nun auch erleich-

tert, da eine Pflichtveranstaltung, die frü-

her ein halbes Jahr lang in Düsseldorf 

stattfand, nun auch online absolviert wer-

den kann. So können auch beispielsweise 

Eltern mit kleinen Kindern leichter die 

Weiterbildung organisieren. Seitdem ist 

die Bereitschaft, diesen Facharzt zu ma-

chen, enorm gestiegen. 

Eine aktuelle Herausforderung für viele 

Gesundheitsämter dürfte auch noch die 

Wiederaufnahme der Pflichtaufgaben 

sein, wie zum Beispiel Schuleingangsun-

tersuchungen. Während der Pandemie 

sind teilweise einige Fachkräfte abgewan-

dert, weil die Zeit natürlich eine enorme 

Belastung war und sie nicht ihre eigentli-

che Aufgabe machen konnten.

Und wie sieht die Perspektive für die na-

he Zukunft aus?

Wollenberg: Wie ein Damoklesschwert 

hängt der Pakt für den ÖGD über uns. Der 

hat zwar nötige Finanzmittel bereitge-

stellt, läuft allerdings in 2026 aus. Jetzt ist 

es unklar, wie es danach weitergeht. Die 

Idee des Paktes war ja, mehr Dauerstellen 

im ÖGD einzurichten. Das Auslaufen des 

Paktes ist einerseits ein Problem für das 

Jahr 2027, wenn Stellen wegfallen sollten, 

aber es ist auch jetzt schon ein Problem, 

weil man kaum kompetente Fachkräfte 

bekommt, die auch nur bis 2026 bleiben 

wollen. 2021 konnte man das noch ver-

mitteln, dass es nur einen befristeten Ver-

trag für fünf Jahre gibt. Doch jetzt sieht 

das anders aus.

Insgesamt sehe ich die Gesundheitsämter 

allerdings gut für die Zukunft aufgestellt, 

da wir viele interessante Aufgaben zu bie-

ten haben. Zu nennen sind beispielsweise 

die Aufgabenbereiche Prävention und För-

derung der Gesundheitskompetenz der 

Bevölkerung. Auch die Anpassung an den 

Klimawandel ist ein neues und sehr wichti-

ges Thema für den ÖGD.

Neben Infektionskrankheiten ist auch die 

Drogenprävention ein wichtiger Teil der 

Arbeit. Wie sieht die bei Ihnen im Ge-

sundheitsamt aus?

Wollenberg: Wir haben eine Kinder- und 

Jugendärztin, die sich besonders für die 

Suchtprävention engagiert. Wir arbeiten 

dabei mit der Fachstelle für Suchtpräven-

tion des Landkreises im Tandem zusam-

men. Dabei sitzen bei einem Arbeitskreis 

verschiedene Akteure von verschiedene 

Institutionen wie etwa auch Schulpsycho-

logen an einem Tisch. Grundsätzlich liegt 

der Fokus des Gesundheitsamtes aber 

nicht darauf, einzelne Projekte zu realisie-

ren, sondern die Vernetzungsarbeit, syste-

matische Datenerhebung, Analyse und die 

Strategieentwicklung für die Landkreise 

und Städte stehen im Mittelpunkt.

Die USA kämpfen seit Jahren gegen eine 

riesige Opioidkrise mit Hunderttausen-

den von Toten. Welche Rolle spielen ver-

schiedene Drogen in Ihrem täglichen 

 Arbeitsgebiet?

Wollenberg: Opioide spielen in Deutsch-

land zum Glück eine untergeordnete Rol-

le, auch wenn wir das weiterhin natürlich 

genau beobachten. Die Hauptaufgabe 

liegt bei uns bei Alkohol und Tabak. Da-

nach kommt schon Cannabis. Wir haben 

zwar keine örtliche Daten, aber können 

aus den BZgA-Daten ablesen, dass der 

Cannabiskonsum gerade bei Jugendlichen 

zunimmt. 

Sie persönlich engagieren sich auch pri-

vat seit 16 Jahren für das Alkoholpräven-

tionsprojekt „Hackedicht“ der Landes-

ärztekammer Hessen und klären in Schu-

len über die Volksdroge Nummer eins auf. 

Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen.

Wollenberg: Die Arbeit macht unheimlich 

Freude, deswegen bleibe ich auch dabei. 

Ich merke, dass die Schülerinnen und 

Schüler viele Fragen haben und neugierig 

sind, das Thema mal aus der ärztlichen 

Perspektive zu sehen. Es kann aus meiner 

Sicht ein wichtiger Baustein der Präventi-

on sein, wenn es als Teil eines Gesamtkon-

zepts von Kita, Grundschule bis weiter-

führende Schule eingebettet ist. 

Im „Hackedicht“-Projekt kann darüber re-

flektiert werden, dass der Alkoholkonsum, 

wie er häufig in Deutschland stattfindet, 

nicht „normal“ oder gut ist. Wir haben vie-

le Alkoholabhängige und viele, die sich 

dauerhaft psychisch und körperlich schä-

digen. Viele Schülerinnen und Schüler sind 

auch interessiert, sich Strategien gemein-

sam zu überlegen, wie sie Abstand von Al-

kohol nehmen können. Denn die Jugendli-

chen machen auch ganz genaue Beobach-

tungen in ihrem eigenen Umfeld, bei El-

tern, Verwandten und Freunden. Eine er-

folgreiche Taktik ist es zu sagen, man trei-

be am nächsten Tag noch Sport oder habe 

ein Turnier. Allerdings wäre es wün-

schenswert, wenn der Gruppendruck für 

die Jugendlichen nicht so hoch wäre. Das 

ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe.

Bald startet die Landesärztekammer 

Hessen auch ein Präventionsprojekt zu 

Cannabis. Welche Rolle spielt die Droge 

bei Jugendlichen?

Wollenberg: Wie erwähnt, steigt der Kon-

sum bei Jugendlichen seit Jahren an. Der 

Bedarf für ein solches Präventionsprojekt 

ist deshalb auf jeden Fall da. Ich habe 

schon in Klassen gefragt, wer an Informa-

tionen zu Cannabis interessiert wäre und 

Aufgaben der Gesundheitsämter/Pakt ÖGD

Zu den Hauptaufgaben eines kommuna-

len Gesundheitsamts gehören die Über-

wachung der Hygiene in den Einrichtun-

gen der jeweiligen Kommune wie Schu-

len, Schwimmbäder oder Arztpraxen; 

 die Beratung etwa von Betroffenen über 

Vorsorgemaßnahmen zu Krankheiten 

oder den Ablauf eines Schwanger-

schaftsabbruchs; Information und Da-

tenerhebung bei Epidemien; Präventi-

onsarbeit, beispielsweise in Schulen und 

Verwaltungsarbeit, z. B. das Ausstellen 

von Gesundheitszeugnissen für Mitar-

beiter in der Gastronomie nach einer 

entsprechenden Schulung.

Pakt für den öffentlichen  

Gesundheitsdienst (ÖGD): Bund und 

Länder haben in 2020 den Pakt für den 

Öffentlichen Gesundheitsdienst be-

schlossen. Damit soll der ÖGD in 

Deutschland mehr Mitarbeiter bekom-

men, modernisiert und vernetzt werden. 

Für die Umsetzung stellt der Bund für 

den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. 

Dezember 2026 insgesamt vier Milliar-

den Euro bereit.  (Quelle: BMG)

Forum
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da gehen regelmäßig die Hände von Drei-

viertel der Schülerinnen und Schüler hoch. 

Es ist gut, wenn die Ärzteschaft zu den 

Ersten gehört, die mit den Jugendlichen 

über mögliche Risiken, ohne Angst zu ma-

chen, spricht und aufklärt.

Wie blicken Sie auf die Pläne zur Canna-

bislegalisierung der Bundesregierung? 

Wollenberg: So wie es geplant ist, ist es 

natürlich nicht optimal. Ich sehe da mehr 

Risiken als Chancen. Es ist zu befürchten, 

dass die Schäden durch den chronischen 

und übermäßigen Konsum ansteigen. 

Wenn man die Verfügbarkeit erhöht, er-

höht sich auch der Konsum. Wir brauchen 

mehr Ressourcen für die Suchtpräventi-

on. Wirksame Prävention ist personalin-

tensiv und findet vor Ort statt. Es reicht 

nicht ein paar Plakate an Bushaltestellen 

und Bahnhöfen festzukleben und dann zu 

hoffen, dass der Konsum bei Jugendlichen 

sinkt.

Befürworter der Legalisierung argumen-

tieren, dass die Kontrolle und Qualität 

des Cannabis verbessert wird. Ist dadurch 

ein besserer Jugendschutz möglich?

Wollenberg: Wir sehen in den Ländern, in 

denen das Cannabis legalisiert wurde, dass 

dort der Konsum für diejenige, für die es 

legal ist, ansteigt, als auch für diejenigen, 

für die es weiterhin illegal ist. Das bereitet 

uns Sorge, denn ich befürchte, dass sich 

der Konsum unter Jugendlichen erhöht 

und wir eine steigende Zahl von Men-

schen mit irreversiblen psychischen und 

körperlichen Schäden sowie Schulabbre-

chern bekommen. Die Hoffnung, durch 

die Legalisierung den Schwarzmarkt tro-

cken zu legen, teile ich nicht.

Das Gespräch führte Lukas Reus

Wieder mehr Organspenden in Hessen

Spenderinnen und Spender, Organe, Or-

ganübertragungen – die Zahlen gehen 

wieder nach oben. In Hessen spendeten 

2023 71 Menschen nach ihrem Tod ein 

oder mehrere Organe, wie die Deutsche 

Stiftung Organtransplantation (DSO) mit-

teilt. Ein Zuwachs von 39,2 Prozent im 

Vergleich zum Vorjahr mit nur 51 Spende-

rinnen und Spendern. 

Auch die Summe der in Hessen postmor-

tal entnommenen Organe, die über die in-

ternationale Vermittlungsstelle Eurotrans-

plant nach festgelegten medizinischen 

Kriterien verteilt und schließlich hierzu-

lande oder im Ausland transplantiert wer-

den konnten, ist um 21,9 Prozent gestie-

gen: von 169 im Jahr 2022 auf 206 Organe 

im Jahr 2023. 

Die Anzahl der in Hessen durchgeführten 

Organübertragungen hat sich im Ver-

gleich zum Vorjahr zwar erhöht (2022: 

107; 2023: 119), liegt aber noch deutlich 

unter dem Wert von 2021 mit 134 Organ-

übertragungen. Ein Blick auf die Zahlen 

unterteilt nach Krankenhauskategorie 

zeigt, dass die drei hessischen Universi-

tätskliniken mit 23 durchgeführten Or-

ganübertragungen wieder auf dem Niveau 

von 2021 angekommen sind. Im Jahr 2022 

realisierten die hessischen Universitätskli-

niken gemeinsam nur acht Organspenden 

und lagen damit im Ranking der deut-

schen Universitätskliniken im unteren 

Drittel. 

Auch wenn insgesamt ein leichter Erho-

lungskurs sowohl in Hessen als auch bun-

desweit zu verzeichnen ist, die Situation 

der Organspende in Deutschland ist wei-

terhin von einem erheblichen Mangel an 

Spenderorganen gezeichnet. Allein in 

Hessen stehen 596 Patientinnen und Pa-

tienten auf der aktiven Warteliste (Stand: 

31. Dezember 2023). Deutschlandweit 

warten 8.394 Menschen auf ein oder 

mehrere Organe.

Maren Siepmann
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Die Grafik zeigt im Vergleich der Jahre 2022 und 2023 die postmortalen Organspender in Hessen nach 

Krankenhauskategorie. Weitere Grafiken dazu auf der Website www.laekh.de unter der aktuellen Aus-

gabe des Hessischen Ärzteblattes (Literatur-pdf) sowie auf der Website der Deutschen Stiftung Organ-

transplantation (DSO) www.dso.de
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Netzhautkomplikationen bei Diabetes mellitus

Mehr Erfolg durch Interdisziplinarität

VNR: 2760602024101840006

Dr. med. Marvin Lucas Biller, Dr. med. univ. Klemens Paul Kaiser, Dr. med. Elena Plawetzki, Dr. med. Julian Bucur,  

Univ.-Prof. Dr. med. Thomas Kohnen

Ein Abkürzungsverzeichnis befindet 

sich auf Seite 156.

Zusammenfassung

Durch mikro- und makroangiopathische 

Veränderungen können im Rahmen der 

Erkrankung Schäden an verschiedenen 

Organsystemen auftreten, die vor allem 

das Herz-Kreislauf-System, die Nieren, die 

Nerven und die Sehorgane betreffen. Das 

Management des Diabetes mellitus stellt 

deshalb eine interdisziplinäre Herausfor-

derung dar, die einen fachübergreifenden 

Austausch über die diagnostischen und 

therapeutischen Modalitäten der jeweili-

gen Fachdisziplinen erfordert. 

In der Augenheilkunde sind es insbeson-

dere die diabetische Retinopathie und Ma-

kulopathie, die im Rahmen des Diabetes 

auftreten können und frühzeitig erkannt 

und behandelt werden müssen. Dabei 

werden diabetische Netzhautveränderun-

gen trotz großer Fortschritte sowohl in 

der Diagnostik als auch der Therapie fata-

lerweise noch immer oft zu spät erkannt, 

was die Prognose sowohl für die Sehkraft 

als auch die Lebensqualität der Betroffe-

nen deutlich einschränkt [1]. In diesem 

Beitrag sollen die Grundlagen der augen-

ärztlichen Versorgung von Patienten mit 

Diabetes mellitus aufgezeigt und disku-

tiert werden. 

Fortbildungsziele

•  Welche Patientengruppen sind beson-

ders von einem Sehverlust durch ihre Dia-

beteserkrankung bedroht?

• Wie und in welchen Abständen laufen au-

genärztliche Verlaufskontrollen bei Dia-

betes mellitus ab?

Abb. 1: Interdisziplinäres Vorgehen bei Diabetes zwischen Augenärzten sowie Hausärzten/Diabetologen (gemäß Nationaler Versorgungsleitlinie zur  

Prävention und Therapie von Netzhautkomplikationen bei Diabetes [12]). 
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• Wie kann man diabetische Veränderun-

gen der Netzhaut einteilen und erken-

nen?

• Welche Therapiemöglichkeiten stehen 

zur Verfügung und welche Chancen und 

Risiken bergen diese?

Einleitung

Unter der diabetischen Retinopathie und 

Makulopathie versteht man mikroangio-

pathische Komplikationen des Diabetes 

mellitus, welche die Netzhaut betreffen 

[2]. Dabei kann jede Form des Diabetes 

mellitus prinzipiell auch zu einer diabeti-

schen Retinopathie oder Makulopathie 

führen, wobei gezeigt werden konnte, 

dass Typ-1-Diabetiker hinsichtlich beider 

Entitäten statistisch häufiger betroffen 

sind als die epidemiologisch größere 

Gruppe der Typ-2-Diabetiker [2, 3]. Ins-

gesamt stellt die diabetische Netzhaut-

veränderung die häufigste Ursache für 

Sehverlust und Erblindung in der Bevölke-

rung im Alter zwischen 20 und 74 Jahren 

in Europa und Nordamerika dar, weshalb 

ihr auch weitreichende gesundheitsöko-

nomische Implikationen zukommen 

[4, 5]. Es sind große interdisziplinäre An-

strengungen vonnöten, um dem komple-

xen Krankheitsbild des Diabetes mellitus 

präventiv, diagnostisch und therapeutisch 

gerecht zu werden. Deshalb ist es für die 

verschiedenen am Management des Dia-

betes mellitus beteiligten Facharztgrup-

pen essenziell, über weitreichende Kennt-

nisse der verschiedenen diagnostischen 

und therapeutischen Aspekte dieser 

Volkskrankheit zu verfügen und ange-

sichts zahlreicher Neuerungen stets auf 

dem aktuellen Stand zu bleiben.

Die International Diabetes Federation 

(IDF) schätzte 2019 die weltweit an Dia-

betes mellitus erkrankte Population auf 

etwa 463 Millionen Menschen mit einer 

Tab. 1: Stadien und Therapie diabetischer Netzhautschäden 

 (nach Hammes et al. [2])

Stadium

Nichtproliferative diabetische Retinopathie (NPDRP)

Milde Form

Mäßige Form

Schwere Form

Proliferative diabetische Retinopatie (PDRP)

Diabetische Makulopathie

Diabetisches Makulaödem

Ischämische Makulopathie

Ophthalmologischer Befund

Mikroaneurysmen

Zusätzlich einzelne retinale Blutungen, 

venöse Kaliberschwankungen

4–2–1-Regel >20 einzelne Mikroaneu-

rysmen, intraretinale Blutungen in 4 

Quadranten oder perlschnurartige Ve-

nen in 2 Quadranten oder intraretinale 

mikrovaskuläre Anomalien (IRMA) in 1 

Quadranten

Retinale Gefäßproliferationen 

 (nah und fern der Papille)

Glaskörperblutung, Netzhautablösung

Punkt-/fleckförmige Zone(n) von 

Ödem, intraretinalen Blutungen

oder harten Exsudaten am hinteren Pol

Wenn makulanah: klinisch signifikant 

(Visusbedrohend)

– Ohne Beteiligung der Fovea

– Mit Beteiligung der Fovea

Diagnose durch Fluoreszeinangiogra-

phie: Verschluss des perifovealen Kapil-

larnetzes

Ophthalmologische Therapie

Keine Laserkoagulation

Keine Laserkoagulation

Laserkoagulation nur bei Risikopatienten

Laserkoagulation, nur in ausgewählten 

Fällen intravitreale operative Medika-

menteneingabe (IVOM)

Laserkoagulation, wenn möglich; sonst 

evtl. Vitrektomie

Keine Laserkoagulation

Gezielte Laserkoagulation

Intravitreale operative Medikamenten-

eingabe (IVOM),

optional gezielte Laserkoagulation

Keine Therapie möglich
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prognostizierten Zunahme auf etwa 700 

Millionen Menschen bis zum Jahr 2045 

[6]. Die Prävalenz des diagnostizierten 

Diabetes mellitus in Deutschland stieg un-

ter allen Versicherten der AOK Hessen da-

bei zwischen 2000 und 2009 um 3,2 % auf 

9,7 % an [7]. Dabei ergab eine Studie, die 

im nahgelegenen Mainz und Umgebung 

im Jahr 2015 mit etwa 15.000 Teilnehmer 

durchgeführt wurde, dass etwa 20 % aller 

Diabetiker von einer diabetischen Retino-

pathie betroffen sind [8]. Etwa 5 % aller 

identifizierten Diabetiker der Studie seien 

dabei bereits von einer Verschlechterung 

der Sehleistung bedroht. Insgesamt 

schlussfolgerten die Autoren anhand von 

Hochrechnungen, dass etwa 140.000 

Menschen in Deutschland zwischen 35 

und 74 Jahren zukünftig Gefahr liefen, an 

den Folgen einer diabetischen Retinopthie 

zu erblinden. 

Risikofaktoren, die mit der Entwicklung 

und Progression diabetischer Netzhaut-

veränderungen assoziiert sind, sind insbe-

sondere die Dauer der Diabeteserkran-

kung, ein dauerhaft erhöhter HbA1c-Wert 

(Hyperglykämie), eine Dyslipidämie sowie 

das simultane Vorhandensein einer arte-

riellen Hypertonie und/oder einer diabeti-

schen Nephropathie [9]. Darüber hinaus 

konnte Nikotinkonsum als Risikofaktor für 

die Entwicklung einer diabetischen Reti-

nopathie bei Typ-1-Diabetikern identifi-

ziert werden [10]. Im Umkehrschluss 

zeigte sich außerdem, dass das kardiovas-

kuläre Risiko bei Vorliegen einer diabeti-

schen Retinopathie sowohl bei Typ-1- als 

auch Typ-2-Diabetikern deutlich erhöht 

ist [11]. Außerdem gelten stark schwan-

kende Glukosewerte (was z. B. auch nach 

einer bariatrischen Operation auftreten 

kann) und eine Schwangerschaft als wei-

tere Risikofaktoren [12]. 

Neben den genannten diabetogenen 

Netzhautschäden kann sich ein schlecht 

eingestellter Diabetes am Auge auch in 

Form von Refraktionsänderungen zeigen, 

da stark schwankende Blutzuckerwerte 

zu einem osmotischen Aufquellen der 

Augenlinse führen können. Dabei be-

schreiben die Patienten häufig sich 

schnell und wiederholt ändernde Brillen- 

oder Kontaktlinsenwerte. Außerdem 

kann ein Diabetes, auch bei jüngeren Pa-

tienten, die Entwicklung eines grauen 

Stars verursachen oder beschleunigen. 

Im Rahmen einer diabetischen Neuropa-

thie kann der Nervus opticus betroffen 

sein, wodurch es unabhängig von einer 

diabetischen Retinopathie oder Makulo-

pathie zu einer Sehveränderung oder 

Sehverschlechterung kommen kann. Zu-

dem kann bei einer diabetischen Retino-

pathie durch Gefäßneubildungen im Au-

ge die Zirkulation des Kammerwassers 

beeinträchtigt werden, was zu einer Er-

höhung des Augendrucks und einem kon-

sekutiven Sehnervenschaden (Neovasku-

larisationsglaukom) führen kann. Weiter-

hin treten makrovaskuläre Komplikatio-

nen wie embolische Ereignisse am Auge 

(wie ein Zentralarterienverschluss) bei 

Diabetes mellitus häufiger auf, was se-

kundär im Einzelfall ebenfalls zu weitrei-

chenden und dauerhaften Sehschäden 

führen kann [13].

Interdisziplinäre Behandlung  

des Diabetes mellitus

Disease-Management-Programme (DMP) 

wurden entwickelt, um ein strukturiertes 

Behandlungsprogramm unter Einschluss 

verschiedener ärztlicher Facharztgruppen 

für chronisch Erkrankte zur Verfügung zu 

stellen. Dabei zeigt eine Studie aus Nord-

rhein-Westfalen, dass nur 66,7 % aller in 

einem DMP für Diabetes dokumentierten 

Patienten ihre Netzhaut regelmäßig ge-

mäß aktuellen Empfehlungen der Fachge-

sellschaften untersuchen lassen. Ange-

strebt werden jedoch mindestens 90 % 

[14]. Demzufolge sollte eine enge Zusam-

menarbeit und Kommunikation zwischen 

Augenärzten und insbesondere den inter-

nistischen Facharztgruppen erfolgen, um 

diese Raten dauerhaft zu erhöhen.

In der aktuellen Nationalen Versorgungs-

leitlinie Diabetes Typ-2 [15] (zuletzt ak-

tualisiert im Mai 2023) und der zuvor gül-

tigen und teils übernommenen Nationalen 

Versorgungsleitlinie zur Prävention und 

Therapie von Netzhautkomplikationen 

bei Diabetes [12] wird ein Muster für die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit zur Op-

timierung der Behandlung und Prävention 

diabetischer Netzhautveränderungen dar-

gestellt (siehe Abb. 1). Die empfohlenen 

Kontrollintervalle orientieren sich dabei 

insbesondere am individuellen Risikoprofil 

eines jeden Patienten, wobei dieses dem 

 Abb 3b: Fundusfoto eines 58-jährigen Patienten 

mit deutlichen diabetischen Fundusveränderun-

gen. Im Bereich des Sehnerves und an den Gefäß-

bögen sind deutliche PVR-Membranen sichtbar. 

Die feinen Gefäße im Bereich des Sehnervs und 

insbesondere am unteren temporalen Gefäßbo-

gen entsprechen retinalen Neovaskularisationen. 

Teils sind fleckenförmige retinale Blutungen er-

kennbar. 

Abb. 3a: Fundusfoto eines gesunden 29-Jährigen 

ohne pathologische bzw. diabetische Verände-

rungen.

Abb. 2: Spaltlampen-Biomikroskopie (in Miosis). 

Beispiel für einen regelrechten und reizfreien Be-

fund.
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augenärztlichen Kollegen bzw. Kollegin 

durch den behandelnden Internisten adä-

quat mitgeteilt werden sollte. Die zu die-

sem Zweck ausgearbeiteten Untersu-

chungsbögen, die eine optimierte Kom-

munikation vereinfachen und standardi-

sieren sollen, werden in der klinischen Pra-

xis jedoch noch immer relativ selten ver-

wendet. Auch die von der Deutschen 

Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) 

und dem Berufsverband der Augenärzte 

Deutschlands (BVA) herausgegebenen 

Leitlinien zur diabetischen Retinopathie 

empfehlen die Anwendung derartiger 

Kommunikationsbögen [16]. Insgesamt 

soll durch ein derartig optimiertes inter-

disziplinäres Prozedere das Risiko für Dia-

betes-assoziierte Sehschäden minimiert 

werden. Gleichzeitig können progrediente 

diabetogene Veränderungen der Augen 

bzw. Netzhaut Hinweise auf eine insuffi-

zient eingestellte Stoffwechsellage geben, 

was eine zeitnahe Reevaluation der The-

rapie und ggf. weitere Diagnostik durch 

den behandelnden Internisten erforder-

lich machen würde. 

Einteilung und Pathophysiologie 

der diabetischen Netzhaut- 

komplikationen

 Die diabetische Retinopathie wird in eine 

nicht-proliferative (NPDRP) und prolifera-

tive Form (PDRP) unterteilt. Im Vorder-

grund stehen bei allen Formen Verände-

rungen der Netzhautgefäße. Die milde 

nicht-proliferative diabetische Retinopa-

thie präsentiert sich mit aneurysmati-

schen Ausbuchtungen der retinalen arte-

riellen Gefäße (sog. Mikroaneurysmen), 

die typischerweise asymptomatisch sind. 

Im weiteren progredienten Verlauf kann 

es durch Leckagen der retinalen Kapillaren 

zu intraretinalen Blutungen (moderate 

und schwere NPDRP) oder verschlussbe-

dingt zu retinalen Ischämien mit Sauer-

stoffmangelzuständen kommen, in deren 

Folge eine NPDRP durch die Produktion 

von vascular endothelial growth-factor 

(VEGF) in eine PDRP übergehen kann 

[17]. Diese proliferative Form ist durch 

das Vorliegen von Neovaskularisationen 

charakterisiert, welche sowohl im Bereich 

der Netzhaut (und des Sehnerven) als 

auch der Regenbogenhaut (Rubeosis iri-

dis) am vorderen Augenabschnitt auftre-

ten können. Dies ist zusätzlich häufig mit 

der Formation von fibrösem Gewebe ver-

gesellschaftet, das durch Kontraktion zu 

Blutungen oder einer traktionsbedingten 

Netzhautablösung führen kann. 

Die pathologische Hochregulierung von 

VEGF beeinflusst nicht nur den Schwere-

grad der proliferativen Form, sondern 

steht auch in starker Korrelation mit der 

Entwicklung und der Ausprägung eines 

diabetischen Makulaödems (DMÖ). Das 

DMÖ, welches prinzipiell in jedem Stadi-

um der diabetischen Retinopathie auftre-

ten kann, ist für einen Großteil der Visus-

verluste bei Diabetikern verantwortlich 

[18]. Als pathophysiologisches Korrelat 

gelten Permeabilitätsstörungen und Ok-

klusionen von Kapillaren der Makula, wel-

che dort zu Flüssigkeitseinlagerungen 

führen. Typischerweise äußern sich diese 

durch eine Visusminderung, Schwierigkei-

ten beim Lesen, Metamorphopsien („Ver-

zerrtes Sehen“) und zentrale Gesichts-

felddefekte. Außerdem können im Rah-

men des Diabetes retinale mikroangiopa-

thische Durchblutungsstörungen der Ma-

kula auftreten, wobei man von einer ischä-

mischen Makulopathie spricht. 

Diagnostik

Wie bereits zuvor erläutert, sollten bei 

Diabetes regelmäßige standardisierte au-

genärztliche Untersuchungen erfolgen. 

Dies umfasst unter anderem eine Visusbe-

stimmung, die Messung des intraokularen 

Drucks sowie eine Untersuchung aller Au-

genabschnitte mithilfe der Spaltlampen-

Biomikroskopie (Abb. 2). Die Beurteilung 

des vorderen Augenabschnittes umfasst 

Abb. 4: Fluoreszenzangiographie. Links: Vor allem am unteren Gefäßbogen zeigen sich flauschige Auf-

hellungen, welche auf Undichtigkeiten der Gefäße (Leckagen) hinweisen. Punktförmige (sternenarti-

ge) Veränderungen weisen auf Mikroaneurysmen hin. Rechts: Spätaufnahme des unteren Gefäßbo-

gens. Es zeigen sich ausgedehnte Kontrastmittelaustritte (Leckagen) und großflächige hypofluores-

zente Areale (unten im Bild), welche auf lokale Ischämien hindeuten. Die betroffenen Bereiche wurden 

bereits gelasert (rasterartige helle Flecken). Der dunkle fleckenartige Bereich im unteren Drittel ent-

spricht einer retinalen Blutung.

Abb. 5: Optische Kohärenztomographie (OCT) eines Auges mit einem diabetischen Makulaödem. 

Deutlich sichtbar sind intraretinale und subretinale Flüssigkeit, Exsudate und Lipideinlagerungen (er-

kennbar als helle Formationen).
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Fort- und Weiterbildung

in der Regel insbesondere eine Begutach-

tung des Linsenstatus sowie der Regenbo-

genhaut (Iris), da sich dort ebenfalls Neo-

vaskularisationen bilden können (Rubeo-

sis iridis). Ebenfalls kann auch die Anwen-

dung eines Kontaktglases (Gonioskop) 

zum Einsatz kommen, da beginnende 

Neovaskularisationen im Kammerwinkel 

oft übersehen werden [19]. 

Die weiteren Untersuchungen des hinte-

ren Augenabschnittes sollten daraufhin 

bei dilatierter Pupille erfolgen, um die pe-

ripheren Areale der Netzhaut adäquat 

einsehen zu können. Im Rahmen der Fun-

duskopie können pathologische Verände-

rungen der Retina (wie z. B. Gefäßverän-

derungen, Blutungen, Exsudate oder eine 

Ödembildung) diagnostiziert und doku-

mentiert werden (siehe Abb. 3a). Im Vor-

feld der Untersuchung ist es notwendig, 

die Patienten (wegen der diagnostischen 

Mydriasis) auf eine für den Rest des Un-

tersuchungstags anhaltende Fahruntaug-

lichkeit hinzuweisen. Zur Detektion von 

ischämischen Netzhautarealen sowie zur 

Darstellung von Proliferationen und Ge-

fäßleckagen eignet sich eine Farbstoffun-

tersuchung der Netzhautgefäße, die so-

genannte Fluoreszenzangiographie (sie-

he Abb. 4). Diese erfordert den Einsatz 

einer speziellen Funduskamera, wobei 

weißes Licht durch einen blauen Anre-

gungsfilter geleitet wird. Intravenös inji-

zierter Fluoreszenzfarbstoff absorbiert 

dieses Licht, fluoresziert und emittiert 

Licht im gelb-grünen Spektrum, welches 

mithilfe eines Sperrfilters erfasst werden 

kann. Die Bilder werden direkt nach der 

Injektion nach festgelegenen Zeitpunk-

ten aufgenommen. Mikroaneurysmen, 

Gefäßneubildungen sowie assoziierte Le-

ckagen erscheinen in der Bildgebung als 

hyperfluoreszente Areale. Retinale Berei-

che ohne Perfusion stellen sich als Hypo-

floureszenz dar. Zur Detektion von intra- 

und subretinaler Flüssigkeit sowie zur 

Messung der Netzhautdicke eignet sich 

die optische Kohärenztomographie 

(OCT), ein nicht-invasives diagnostisches 

Verfahren, das eine in-vivo Querschnitts-

darstellung der Retina liefert (siehe 

Abb. 5). Dabei wird ein Konzept verwen-

det, welches als Interferometrie (Überla-

gerung oder Interferenz von Wellen) be-

kannt ist. 

Damit lässt sich eine Querschnittskarte 

der Netzhaut mit einer Genauigkeit von 

etwa 10–15 μm erstellen. Das OCT wird 

in der Regel bei jeder Verlaufskontrolle zur 

Diagnostik und Beurteilung eines Makula-

ödems notwendig, wodurch es sich so-

wohl zur Indikationsstellung einer intravit-

realen Therapie als auch zu deren Erfolgs-

kontrolle eignet.

Therapie diabetischer Netzhaut-

komplikationen

Zentraler Bestandteil des Managements 

diabetischer Netzhautkomplikationen ist 

die Prävention. Regelmäßige augenärztli-

che Verlaufskontrollen und ein intensiver 

interdisziplinärer Austausch mit den be-

handelnden ärztlichen Kollegen anderer 

Fachrichtungen sind für die Optimierung 

der Visusprognose bei Diabetikern weg-

weisend. Sollten jedoch bereits diabeti-

sche Netzhautveränderungen vorliegen, 

so stehen verschiedene therapeutische 

Modalitäten zur Verfügung, um diese zu 

behandeln bzw. deren Prognose zu ver-

bessern (siehe Tab. 1). 

Laut aktuellen Versorgungsleitlinien kann 

sowohl zur Behandlung von Gefäßneubil-

dungen im Rahmen einer proliferativen 

diabetischen Retinopathie als auch des 

diabetischen Makulaödems bei einem aus-

gewählten Patientenklientel die im Rah-

men eines minimalinvasiven Eingriffs er-

folgende Eingabe von Medikamenten in 

das Augeninnere erfolgen [16]. Diese ge-

meinhin auch als IVOM („intravitreale 

operative Medikamentenapplikation“) be-

zeichneten und ambulanten Eingriffe ver-

wenden unter anderem Steroide und Anti-

VEGF-Präparate, um die Pathomechanis-

men der zugrundeliegenden diabetischen 

Veränderungen zu durchbrechen. Die Vi-

susuntergrenze für die Indikationsstellung 

der IVOM beträgt 0,05 [16)] Dadurch 

kann in vielen Fällen eine deutliche Ver-

besserung des Krankheitsbildes (Sehver-

besserung) oder eine Reduktion des Fort-

schreitens erreicht werden. Intravitreale 

Injektionen werden in Deutschland durch 

Fachärzte für Augenheilkunde durchge-

führt, welche über ausreichende Kennt-

nisse sowohl in der Indikationsstellung als 

auch der Durchführung verfügen müssen. 

Der Eingriff muss in hierfür nach den aktu-

ellen Qualitätssicherungsmaßnahmen ge-

eigneten Räumen erfolgen. Eine präopera-

tive Aufklärung sollte insbesondere Erläu-

terungen über die Symptome einer post-

operativen Druckerhöhung und Endoph-

thalmitis beinhalten (vor allem Rötung, 

Schmerzen, Sehverschlechterung oder 

vermehrte Blendempfindlichkeit). Zu-

nächst erfolgt eine topische Anästhesie 

Abb. 6: Fundusaufnahme eines Patienten mit 

nicht-proliferativer diabetischer Retinopathie. Zu 

sehen sind insbesondere Blutungen (weiße 

Pfeile) und periphere  Laserkoagulationsherde 

(schwarze Pfeile).

Multiple Choice-Fragen 

Die Multiple Choice-Fragen zu dem Arti-

kel „Diabetische Retinopathie“ von Univ.-

Prof. Dr. med. Thomas Kohnen et al. fin-

den Sie nachfolgend abgedruckt und im 

Mitglieder-Portal (https://portal.laekh.de) 

sowie auf den Online-Seiten des Hessi-

schen Ärzteblattes (www.laekh.de). Die 

Teilnahme zur Erlangung von Fortbil-

dungspunkten ist ausschließlich online 

über das Mitglieder-Portal vom 25. Febru-

ar bis 24. August 2024 möglich. Die Fort-

bildung ist mit drei Punkten zertifiziert. 

Mit Absenden des Fragebogens bestäti-

gen Sie, dass Sie dieses CME-Modul nicht 

bereits an anderer Stelle absolviert haben. 

Dieser Artikel hat ein Peer-Review-Ver-

fahren durchlaufen. Nach Angaben der 

Autoren sind die Inhalte des Artikels pro-

dukt- und/oder dienstleistungsneutral, es 

bestehen keine Interessenkonflikte. 
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durch die Instillation mehrerer Tropfen ei-

nes Lokalanästhetikums. Unter sterilen 

Bedingungen erfolgt der Einstich im Be-

reich der Pars plana etwa 3,5–4,0 mm (je 

nach Linsenstatus) neben dem Hornhaut-

rand (siehe Abb. 7). Direkt nach der Injek-

tion in das Augeninnere muss die Prüfung 

auf Wahrnehmung von Lichtschein erfol-

gen, um eine mögliche akute retinale Per-

fusionsstörung durch einen intraokularen 

Druckanstieg auszuschließen (bedingt 

durch das injizierte Volumen des Medika-

ments). Je nach Applikationsmenge ist ei-

ne postoperative Augendruckkontrolle et-

wa 60 Minuten nach der Injektion obligat 

[20]. Essenziell ist die ophthalmologische 

Kontrolluntersuchung mittels Spaltlam-

penuntersuchung, Augendruckmessung 

und Fundusuntersuchung 1–4 Tage nach 

der intravitrealen Eingabe eines Medika-

ments, um eine möglicherweise begin-

nende Endophthalmitis frühzeitig entde-

cken zu können. Eine leichte Rötung im 

Bereich der Einstichstelle („Hyposphag-

ma“) ist in der Regel ohne therapeutische 

Konsequenz und tritt regelhaft auf. 

Hinsichtlich der Behandlungsintervalle 

stehen mehrere Strategien zu Verfügung. 

Als Grundsatz gilt jedoch „So viel wie nö-

tig – so wenig wie möglich“. Bei dem so-

genannten „pro re nata“-Schema (PRN) 

wird beispielsweise nach einer Dreierserie 

mit einem anti-VEGF-Inhibitor im Abstand 

von vier Wochen zunächst auf ein Pausie-

ren der Therapie mit regelmäßigen Ver-

laufskontrollen abgezielt. Sollte es weiter-

hin oder erneut zu einer Krankheitsaktivi-

tät (z. B. Flüssigkeitsansammlung in der 

Netzhaut) kommen, wird die Therapie 

mit weiteren Injektionen fortgeführt. Bei 

dem sog. Treat-and-Extend-Schema 

(T&E) folgt nach einem initialen Injekti-

onszyklus von bspw. drei IVOMs alle vier 

Wochen eine Verlängerung des Injektions-

abstands zwischen den Serien um jeweils 

zwei Wochen, wenn die Krankheitsaktivi-

tät zurückgedrängt und ein trockener Be-

fund stabilisiert werden konnte [21]. Der 

Unterschied beider Schemata besteht vor 

allem darin, dass beim T&E-Schema ein 

Ausschleichen der IVOM-Therapie erfolgt.

Bei der intravitrealen Injektion von Depot -

steroiden sollten keine Behandlungsseri-

en, sondern einzelne IVOM erfolgen. 

Wichtig ist hierbei die regelmäßige Kon-

trolle des Augeninnendrucks, da in einigen 

Fällen ein intraokularer Druckanstieg nach 

der Injektion von Depotsteroiden beob-

achtet wurde. Zudem kann die Eingabe 

von Depotsteroiden die Entwicklung einer 

Katarakt beschleunigen, worüber die Pa-

tienten aufgeklärt werden müssen. Nach 

der Eingabe von zugelassenen Dexame-

thasonpräparaten sollte die Reevaluierung 

der erneuten Eingabe nach etwa drei Mo-

naten im Rahmen von monatlichen Kon-

trollen erfolgen [22]. Nach der Eingabe ei-

nes Fluocinolonimplantats wird von einer 

Wirkstofffreisetzung über bis zu drei Jah-

ren ausgegangen, jedoch kann ein frühzei-

tiges Nachlassen der Wirkung auftreten, 

weswegen auch im ersten Jahr neben dem 

Augendruck die Wirksamkeit kontrolliert 

werden sollte [23].

Die Laserkoagulation der Netzhaut (kurz 

LK oder LAKO) stellt eine weitere seit 

Jahrzehnten etablierte Therapieoption ei-

niger diabetischer Netzhautkomplikatio-

nen dar. Dabei werden mithilfe eines Ar-

gonlasers, der an eine Spaltlampe ange-

schlossen ist, kleine Energieherde auf der 

Netzhaut erzeugt, die anschließend die 

Bildung einer lokalen chorioretinalen Nar-

be induzieren. Anders als bei der LAKO 

von Netzhautlöchern (Foramen), die eine 

dauerhafte „Abriegelung“ des Defekts zur 

Prävention einer Netzhautablösung zum 

Ziel hat, beabsichtigt man mit dem Ver-

fahren bei der proliferativen diabetischen 

Retinopathie eine lokale Reduktion retina-

ler Stoffwechselprozesse (insbesondere in 

ischämischen Netzhautbereichen). Da-

durch können bestimmten Pathomecha-

nismen (wie z. B. die Ausschüttung von 

VEGF oder proinflammatorischer Fakto-

ren) durchbrochen werden, was lindernde 

Auswirkungen insbesondere auf die Aus-

bildung retinaler Neovaskularisationen 

hat. 

Im Rahmen der panretinalen (peripheren) 

Laserkoagulation werden dabei in mehre-

ren Sitzungen (zumeist vier) von etwa 

sieben bis 14 Tagen Abstand periphere 

Bereiche der Netzhaut mit dem Laser be-

handelt, wobei in einem Gittermuster oft-

mals insgesamt über 1.000 Herde erzeugt 

werden (siehe Abb. 6). Bei dem zumeist 

ambulanten Eingriff nehmen die Patienten 

an einer Spaltlampe Platz, woraufhin 

(nach einer Oberflächenbetäubung der 

Hornhaut durch anästhesierende Augen-

tropfen) ein Kontaktglas mit einem Kon-

taktgel auf das jeweilige Auge aufgesetzt 

wird. Durch das Setzen der Laserimpulse 

können drückende Schmerzen auftreten, 

worauf mit einer Reduktion der Laser-

energie reagiert werden kann. Insgesamt 

setzt das Verfahren an der Spaltlampe ko-

operative Patienten voraus. Alternativ 

kann eine Laserkoagulation auch im Rah-

men eines operativen Eingriffs (z. B. Pars-

Plana-Vitrektomie, siehe unten) unter 

Einfluss invasiverer Betäubungsmethoden 

(wie z. B. einer Peribulbäranästhesie) 

oder sogar in Intubationsnarkose durch-

geführt werden. Seit einigen Jahren ste-

hen außerdem neuartige Lasersysteme 

zur Verfügung, welche mithilfe digitaler 

Navigation und ohne Kontaktglas eine ef-

fiziente und schnelle periphere Laserko-

Abb. 7: Intraoperative Darstellung einer intravitrealen operativen Medikamentenappilkation (IVOM). 

Fort- und Weiterbildung



156 | Hessisches Ärzteblatt 3/2024

agulation der Netzhaut durchführen kön-

nen (NAVILAS®) [25]. Die Laserkoagulati-

on der peripheren Netzhaut findet sowohl 

bei der diabetischen Retinopathie als auch 

der Makulopathie Anwendung.

Beim diabetischen Makulaödem kann au-

ßerdem eine fokale Laserkoagulation des 

betroffenen Bereichs der Netzhaut um die 

Makula herum erfolgen, wobei dies jedoch 

nicht risikolos ist und genaustens abgewo-

gen werden sollte. 

Neben Schmerzen sollten Patienten im 

Rahmen der Aufklärung vor einer Laser-

koagulation der Netzhaut insbesondere 

über die Möglichkeit von Gesichtsfeldde-

fekten informiert werden. Zudem besteht 

ein Risiko für das zentrale Sehen, und auch 

die Nacht- und Farbwahrnehmung kann 

durch den Eingriff negativ beeinflusst 

werden. 

Eine Alternative zur Laserkoagulation 

stellt die Kryo- bzw. Kältetherapie dar, bei 

welcher durch Anwendung einer etwa 

-70° kalten Sonde ebenfalls eine lokale 

Vernarbung der Netzhaut induziert wird. 

Dieses findet vor allem dann Anwendung, 

wenn eine Laserkoagulation beispielswei-

se aufgrund von Linsentrübungen oder ei-

ner Glaskörperblutung nicht möglich ist. 

Wegen der höheren Invasivität findet eine 

Kryokoagulation deshalb meist im Rah-

men größerer stationärer vitreoretinaler 

Eingriffe statt (siehe unten). 

Bei prolongierten Verläufen können sekun-

däre Krankheitsschäden entstehen, die das 

Sehen dauerhaft und irreversibel schädi-

gen können. Zu diesen zählen insbesonde-

re Glaskörperblutungen, die als Folge der 

Neovaskularisationen auftreten und den 

Lichteinfall in den Bulbus massiv behindern 

können. Derartige Blutungen resorbieren 

sich in vielen Fällen (trotz längeren Zuwar-

tens) nicht spontan. Außerdem können fi-

bröse Membranen im Rahmen einer proli-

ferativen Vitreoretinopathie (PVR) (siehe 

Abb. 3b) Zug auf die Netzhaut ausüben 

und dadurch eine Netzhautablösung auslö-

sen. In solchen Fällen kann oft nur noch 

operativ im Rahmen einer Pars-Plana-Vi-

trektomie (PPV) behandelt werden. Dabei 

wird über Inzisionen im Bereich des Limbus 

über Sklerostomien ein instrumenteller 

Zugang in das Augeninnere geschaffen, 

über welchen verschiedene Operations-

schritte (wie z. B. das Entfernen des Glas-

körpers (Vitrektomie) oder eine Laserko-

agulation der Netzhaut) durchgeführt 

werden können. Außerdem muss in beson-

deren Fällen (wie z. B. bei einer Netzhaut-

ablösung) eine Tamponade aus Silikonöl 

oder Gas in das Auge instilliert werden. Ei-

ne Öltamponade wird in den meisten Fäl-

len nach einigen Wochen im Rahmen einer 

weiteren PPV entfernt und durch Luft oder 

Gas ersetzt, woraufhin eine besondere 

postoperative Lagerung (mit Blick nach 

unten) für einige Tage notwendig ist. 

Durch Fortschritte sowohl in der Operati-

onstechnik als auch bei der verwendeten 

Instrumentation (z. B. durch die Einfüh-

rung von weniger invasiven 23-Gauge-Sys-

temen) ist der Eingriff heute deutlich we-

niger invasiv als noch vor einigen Jahrzehn-

ten. Trotzdem bleibt eine PPV in den meis-

ten Fällen weiterhin mit einem stationären 

Aufenthalt verbunden, da postoperativ ne-

ben Blutungen, Entzündungsreaktionen 

und Infektionen vor allem akute Verände-

rungen des Augendrucks auftreten kön-

nen. Diese können sowohl Druckabfälle 

(bei Undichtigkeiten der Sklerostomien) 

als auch Druckerhöhungen (z. B. bei Ent-

zündungen, anatomische Veränderungen 

oder Reaktionen auf intra- oder postope-

rativ verabreichte Medikamente) umfas-

sen. Nach Ende des stationären Aufent-

halts folgt meistens eine gemeinsame Be-

treuung mit dem behandelnden Augen-

arzt. Bei einer Stabilisierung des Befundes 

kann die weitere ärztliche Betreuung oft 

wieder vollständig durch den behandeln-

den Augenarzt übernommen werden. 

Fort- und Weiterbildung

Abkürzungsverzeichnis 

BVA

DMÖ

DRP

DOG

FDA

IDF

IDx-DR

IVOM

LK oder LAKO

NPDRP

OCT

PDRP

PPV

PRN

PVR

T&E

VEGF

 Berufsverband der Augenärzte Deutschlands 

diabetisches Makulaödem 

diabetische Retinopathie

Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft

Food and Drug Administration, USA

International Diabetes Federation 

autonomes Diagnosesystem von IDx Technologies Inc.,  

analysiert Fundusfotos mittels künstlicher Intelligenz 

 intravitreale operative Medikamentenapplikation

Laserkoagulation der Netzhaut

nicht-proliferative diabetische Retinopathie

Optische Kohärenztomographie

proliferative diabetische Retinopathie

Pars-Plana-Vitrektomie: operative Entfernung des Glaskörpers 

zur Behandlung verschiedener Augenerkrankungen

pro re nata-Schema: IVOM-Injektionsschema, bei dem so lange 

Injektionen in Abständen von vier Wochen erfolgen, bis keine 

intraretinale Flüssigkeit mehr vorhanden ist.

proliferative Vitreoretinopathie: Augenerkrankung, die durch 

die Bildung von epiretinalen oder subretinalen Membranen ge-

kennzeichnet ist. Gefahr der Netzhauttraktion und -ablösung.

Treat-and-Extend-Schema: IVOM-Injektionsschema, bei dem 

die Abstände zwischen den Sitzungen je nach Krankheitsaktivi-

tät angepasst und bei Therapieerfolg ausgeschlichen werden.

Vascular Endothelial Growth Factor: Zelluläres Signalmolekül, 

das sowohl physiologisches als auch pathologisches Gefäß-

wachstum anregen kann.



Die Rolle künstlicher Intelligenz

Automatisierte Bilderkennungsprogram-

me, die auf künstlicher Intelligenz (KI) ba-

sieren, versuchen insbesondere Fundus-

farbaufnahmen zu befunden, wodurch kli-

nisch-relevante Netzhautveränderungen 

frühzeitig erfasst oder ausgeschlossen 

werden sollen. Dadurch werden einerseits 

Chancen für die Versorgungssicherung 

gesehen, andererseits jedoch auch Beden-

ken hinsichtlich der Zukunft etablierter 

Qualitätsstandards geäußert [15]. 

Im deutschsprachigen Raum stehen in die-

sem Zusammenhang vor allem Untersu-

chungen aus der Universitätsaugenklinik 

Greifswald zur Verfügung. So wurde in ei-

ner dort durchgeführten Studie ein durch 

die FDA zugelassenes KI-basiertes System 

(IDx-DR-System) zum Screening auf eine 

diabetische Retinopathie verwendet, wo-

bei Fundusfotografien befundet wurden 

[24]. Dabei konnte bei etwa 60 % der Teil-

nehmer ein Fundusfoto mit hinreichender 

Qualität in Miosis gewonnen werden, die 

restlichen Aufnahmen konnten für die 

Analyse durch die KI nicht verwertet wer-

den. Unter Ausschluss der nicht auswert-

baren Aufnahmen lag die Sensitivität für 

die Erkennung einer behandlungsbedürf-

ten diabetischen Retinopathie bei 95,7 %, 

die Spezifität bei 89,1 %. Unter Betrach-

tung sämtlicher gewonnener Aufnahmen 

lagen Sensitivität und Spezifität bei jeweils 

65,2 % und 66,7 % [15, 24]. Außerdem 

zeigte sich, dass das KI-basierte System 

den Schweregrad der diabetischen Retino-

pathie deutlich häufiger überschätzt als 

unterschätzt [24]. Einschränkend sollte zu 

dieser Studie gesagt werden, dass das un-

tersuchte Kollektiv jünger war als die in 

DMP-Programmen eingeschlossenen Pa-

tienten in Deutschland und die Untersu-

chungen in einer diabetologischen 

Schwerpunktklinik stattfanden [15]. 

Da die meisten KI-basierten Systeme Fun-

dusfotografien in Miosis verwenden, wird in 

ihrer Verwendung vor allem ein Potenzial 

für die Herabsetzung der Barrieren im Reti-

nopathie-Screening gesehen, da die Ver-

fügbarkeit von Augenärzten (vor allem in 

ländlichen Gebieten) gering ist und viele 

Patienten das Weitstellen der Pupille als läs-

tig empfinden. Außerdem könnten Chan-

cen in der Entlastung des augenärztlichen 

Personals (z. B. durch KI-unterstützte Ver-

laufsbeurteilungen oder besserer Darstell-

barkeit gegenüber dem Patienten) liegen. 

Dabei ist jedoch weiterhin zu beachten, 

dass in Miosis oftmals keine adäquaten Fo-

tografien der Netzhaut möglich (vor allem 

bei fortgeschrittenen Linsentrübungen) 

und periphere Netzhautveränderungen 

nicht erfassbar sind [15, 24]. Außerdem 

gilt es zu klären, ob auch andere Gruppen 

der Krankenversorgung (wie z. B. Optiker 

oder Apotheken) derartige KI-basierte Un-

tersuchungen anbieten können und wer in 

solchen Fällen juristisch für die erstellten 

Befunde haftet. In der aktuellen Nationalen 

Versorgungsleitlinie Diabetes Typ-2 wird 

ein derartiger nicht-ärztlicher Einsatz KI-

basierter Systeme beim Retinopathiescree-

ning aufgrund der mangelnden Überprüf-

barkeit und Erläuterung der Befunde kri-

tisch gesehen [15]. Außerdem wird ein 

Zertifizierungssystem angeregt, um einen 

Qualitätsstandard bezüglich der verwende-

ten Kameras, der Software (und ihrer Up-

dates), der Räumlichkeiten und der Qualifi-

kationen des involvierten Personals zu 

etablieren [15]. 

Fazit für die Praxis

Diabetespatienten …

… müssen interdisziplinär ärztlich betreut 

werden.

… benötigen regelmäßige augenärztliche 

Verlaufskontrollen.

… benötigen eine stadiengerechte Diag-

nostik und Therapie.

… müssen über ihre Erblindungsgefahr 

aufgeklärt werden.

Dr. med. Marvin Lucas Biller

 Dr. med. univ. Klemens Paul Kaiser

 Dr. med. Elena Plawetzki

Dr. med. Julian Bucur

 Univ.-Prof. Dr. med. Thomas Kohnen

Klinik für Augenheilkunde

Goethe-Universität Frankfurt am Main

Theodor-Stern-Kai 7 |  60590 Frankfurt

Korrespondenz per E-Mail: 

MarvinLucas.Biller@kgu.de

Die Literaturangaben finden sich auf 

der Website www.laekh.de unter der 

aktuellen Ausgabe des Hessischen 

Ärzteblattes.

Fort- und Weiterbildung

Ungültige Arztausweise Teil 1

Folgende Arztausweise sind verloren und hiermit ungültig:

Teil 2 auf S. 185

Arztausweis-Nr. 060072460 ausgestellt 

am 25.01.2021 für Docteur en medecine 

(Univ. Tunis) Amal Belhassen, Wiesbaden 

eHBA-Nr. 80276001081200066087 aus-

gestellt am 12.11.2022 für Dr. med. Sabi-

ne Benthaus, Bad Nauheim 

Arztausweis-Nr. 060288925 ausgestellt 

am 08.11.2023 für Sandra Blum, Espenau 

Arztausweis-Nr. 060072683 ausgestellt 

am 28.01.2021 für Dr. med.

 Julia Hamann, Homberg 

Arztausweis-Nr. 060072418 ausgestellt 

am 22.01.2021 für Dr. med. 

Metin Kilic, Eltville 

Arztausweis-Nr. 060146446 ausgestellt 

am 23.11.2021 für Dr. med. 

Eberhard Klaubert, Offenbach 

eHBA-Nr. 80276001081000140574 aus-

gestellt am 21.04.2022 für Dr. med. Pris-

ka Lankes, Bickenbach 

eHBA-Nr. 80276001081900020931 aus-

gestellt am 10.09.2021 für 

Birute Masaitiene, Taunusstein 

Arztausweis-Nr. 060066262 ausgestellt 

am 10.07.2020 für Birute Masaitiene, 

Taunusstein 

Arztausweis-Nr. 060064889 ausgestellt 

am 01.04.2020 für Dr. med./Univ. Novi 

Sad. Snezana Matijevic Jasic, Darmstadt 

Arztausweis-Nr. 060204671 ausgestellt 

am 27.07.2022 für Martin Montag,

 Wettenberg 

Arztausweis-Nr. 060081189 ausgestellt 

am 01.07.2021 für Dr. med. 

Klaus Niedrig, Heppenheim 

eHBA-Nr. 80276001081900024937 aus-

gestellt am 01.11.2021 für Dr. med. Klaus 

Niedrig, Heppenheim 

Arztausweis-Nr. 060296874 ausgestellt 

am 02.01.2024 für Dr. med. 

Lena Pausch, Weimar 

Arztausweis-Nr. 060066048 ausgestellt 

am 26.06.2020 für Maria Rodriguez Gon-

zalez, Frankfurt 

eHBA-Nr. 80276001081000068834 aus-

gestellt am 11.05.2021 für Dr. med. 

Jörg Schrödter, Alsfeld 



Multiple-Choice-Fragen: Netzhautkomplikationen ...

VNR: 2760602024101840006 (eine Antwort ist richtig)

1. Welche Aussage zur diabetischen Reti-

nopathie (DRP) trifft am wenigsten 

zu?

1) Die diabetische Retinopathie kann in 

eine nicht-proliferative (NPDRP) und 

eine proliferative Form (PDRP) unter-

teilt werden.

2) Ein diabetisches Makulaödem kann in je-

dem Stadium der Erkrankung auftreten.

3) Die diabetische Retinopathie ist eine 

der häufigsten Ursachen für Sehverlust 

und Erblindung in den Industrienatio-

nen.

4) Eine Beteiligung der Augen ist bei Typ-

1-Diabetikern zu vernachlässigen.

5) Die Prävention, Diagnostik und Thera-

pie der diabetischen Retinopathie sind 

eine interdisziplinäre Anstrengung.

2. Welche Aussage zum diabetischen Ma-

kulaödem (DMÖ) trifft zu?

1) Das diabetische Makulaödem führt 

eher selten zu Sehbeschwerden.

2) Ein grauer Fleck im Bereich des schärfs-

ten Sehens kann auf ein diabetisches 

Makulaödem hindeuten.

3) Das diabetische Makulaödem tritt cha-

rakteristischerweise nur im Anfangs-

stadium einer Diabeteserkrankung an.

4) Es handelt sich um ein selbstlimitieren-

des Krankheitsbild ohne weitere Thera-

pieindikation.

5) Intravitreale operative Medikamenten-

applikationen (IVOMs) von Biguaniden 

sind eine etablierte Therapieoption.

3. Wozu dient die ophthalmologische Un-

tersuchung in den ersten Tagen nach 

jeder intravitrealen Medikamentenein-

gabe am ehesten?

1) Zur Beurteilung der Wirksamkeit des 

eingegebenen Medikaments.

2) Um bei fehlendem Therapieansprechen 

einen Substanzwechsel einzuleiten.

3) Zum frühzeitigen Erkennen einer Infek-

tion oder Druckerhöhungen.

4) Zur Festlegung der Behandlungsinter-

valle.

5) Zur Wiederholung einer Fluoreszenz-

angiographie.

4. Welcher funduskopische Netzhautbe-

fund weist auf eine proliferative diabe-

tische Retinopathie (PDRP) hin?

1) Mikroaneurysmen der Gefäße.

2) Exsudate.

3) Makulaödem.

4) Gefäßneubildungen der Netzhaut.

5) Punktblutungen.

5. Welche Aussage zur Therapie der pro-

liferativen diabetischen Retinopathie 

trifft am wenigsten zu?

1) Die off-label-Anwendung von Dexame-

thason im Rahmen intravitrealer opera-

tiver Medikamentenapplikationen 

(IVOMs) kann ein begleitendes Maku-

laödem positiv beeinflussen.

2) Durch ischämische Netzhautbereiche 

kann es sekundär auch zu Neovaskula-

risationen im Bereich des vorderen Au-

genabschnitts kommen, welche die 

Kammerwasserzirkulation behindern 

können (Rubeosis iridis bzw. Neovas-

kularisationsglaukom).

3) Antagonisten der Gefäßneubildung 

(VEGF-Antagonisten) können, wenn 

intravitreal appliziert (IVOMs), zu ei-

nem Rückgang der Angiogenese und 

einer Verbesserung des Krankheitsbil-

des führen.

4) Bei der panretinalen Laserkoagulation 

wird neben der peripheren Netzhaut 

insbesondere der zentrale Bereich des 

Sehens (Fovea) mit einem Argonlaser 

stark verödet.

5) Eine Pars-Plana-Vitrektomie kann bei 

einer persistierenden Glaskörperblu-

tung zur Entfernung des Bluts durchge-

führt werden.

6. Welche der folgenden Risikofaktoren 

ist für das Auftreten bzw. die Progre-

dienz einer diabetischen Retinopathie 

am wenigsten relevant?

1) HbA1c-Wert.

2) Schwangerschaft

3) Dauer der Diabeteserkrankung.

4) Arterielle Hypertonie.

5) Grauer Star (Katarakt)

7. Welche Aussage zur Laserkoagulation 

der Netzhaut (LAKO) trifft zu?

1) Mithilfe des Argonlasers werden in ers-

ter Linie Cotton-Wool-Spots verödet.

2) Eine panretinale LAKO findet klassi-

scherweise in einer Sitzung statt.

3) Bei einer LAKO können dumpfe 

Schmerzen auftreten.

4) Gesichtsfelddefekte können bei der 

LAKO nicht neu auftreten.

5) Die Kryotherapie stellt eine deutlich 

weniger invasive Alternative zur LAKO 

dar.

8. Welche der angeführten Komplikatio-

nen ist am wenigsten nach der Eingabe 

einer anti-VEGF-Substanz in das Au-

geninnere zu erwarten?

1) Schmerzen.

2) Sehverlust.

3) Blendempfindlichkeit.

4) Rötung.

5) Intraokulare Druckanstieg wegen Ste-

roidresponse.

9. Welche Aussage zu den augenärztli-

chen Kontrolluntersuchungen bei Dia-

betes mellitus trifft nicht zu?

1) Eine Weitstellung der Pupille (medizini-

sche Mydriasis) zur Fundusuntersu-

chung ist medizinisch nicht unbedingt 

indiziert.

2) Patientenedukation und -schulung sind 

wichtige Bestandteile der Prävention 

und Therapie diabetischer Netzhaut-

veränderungen.

3) Sollten bei bekanntem Diabetes keine 

Netzhautveränderungen ersichtlich 

sein, sind jährliche augenärztliche Kon-

trollen (alle 12 Monate) angeraten.

4) Je ausgeprägter die diabetischen Ver-

änderungen der Netzhaut auffallen, 

desto kürzer sollten die Kontrollinter-

valle geplant werden.

5) Ein OCT der Makula kann zur Verlaufs-

kontrolle eines diabetischen Makula-

ödems (DMÖ) hilfreich sein.

10. Welche Aussage zur Pars-Plana- 

Vitrektomie (PPV) bei DRP trifft zu?

1) Eine Pars-Plana-Vitrektomie wird in 

Deutschland routinemäßig ambulant 

durchgeführt.

2) Eine traktive Netzhautablösung mit 

Makulabeteiligung kann immer durch 

eine Laserkoagulation behandelt wer-

den und benötigt keine PPV.

3) Nach einer Füllung des Auges mit Sili-

konöl verschwindet dieses in den Wo-

chen nach dem Eingriff durch Diffusion.

4) Nach einer PPV können sowohl patho-

logische Erhöhungen als auch Erniedri-

gungen des Augendrucks auftreten.

5) Eine besondere postoperative Lage-

rung ist nach einer PPV grundlegend 

nicht zu beachten.
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Aufmerksamkeit für junge Ärztinnen und Ärzte

Ausschuss „Ärztlicher Nachwuchs“ der Landesärztekammer Hessen neu formiert

Um der jungen Ärzteschaft die zeitgemä-

ße Aufmerksamkeit in der Kammerarbeit 

zu schenken sowie zur Beratung des Präsi-

diums wurde nach einem Antrag der Dele-

gierten im Jahr 2015 der Ausschuss „Ärzt-

licher Nachwuchs“ gegründet. Nach Wahl 

der Delegiertenversammlung des Landes-

ärztekammer Hessen 2023 hat sich dieser 

Ausschuss neu konstituiert. Wir Aus-

schussmitglieder möchten uns im Folgen-

den vorstellen und unsere Kerninhalte für 

die Legislaturperiode 2023–2028 präsen-

tieren. 

Mitglieder des Ausschusses „Ärztlicher 

Nachwuchs“ sind: Dr. med. Tanja Baum-

garten (Vorsitzende), Stefanie Minkley 

(stellv. Vorsitzende), Dr. med. Fatma Nas-

sir (stellv. Vorsitzende), Dr. med. Lars Bo-

dammer, Svenja Krück, Dr. med. Milica Mi-

ladinovic, Dr. med. Christoph Polkowski, 

Dr. med. Cornelius Weiß und Jutta Willert-

Jacob.

Weiterbildungssituation

Wie der Name unseres Ausschusses schon 

sagt, beschäftigen wir uns mit sämtlichen 

Themen und Herausforderungen, die den 

ärztlichen Nachwuchs in Hessen betref-

fen. Ein Augenmerk liegt hierbei auf dem 

Sachstand der neuen Weiterbildungsord-

nung und der Benutzung des eLogbuchs – 

sowohl für Weiterbildungsbefugte als 

auch die ärztlichen Kolleginnen und Kolle-

gen in Weiterbildung. Auch das eLogbuch 

der Studierenden in ihrem Praktischen 

Jahr steht in unserem Fokus. Ferner wer-

den wir uns mit den Auswirkungen der 

Ambulantisierung auf die ärztliche Wei-

terbildung befassen. Hierbei stellt sich un-

ter anderem die Frage, wie die ambulan-

ten Strukturen und die ärztliche Weiterbil-

dung in Einklang gebracht werden kön-

nen. Die Ärzteschaft steht diesbezüglich 

nicht nur vor großen inhaltlichen, sondern 

auch arbeitsrechtlichen Herausforderun-

gen. Als äußerst notwendig betrachten 

wir die zukünftige Berücksichtigung der 

jungen Kolleginnen und Kollegen in ihrer 

fachlichen Entwicklung. Zum Thema 

„Weiterbildungsverbund“ stehen wir in 

engem Austausch mit dem Ausschuss 

„Ärztliche Weiterbildung “ der Landesärz-

tekammer Hessen.

Berufsstart

Auch der Start in die ärztliche Berufswelt 

steht auf unserer Agenda. So befassen wir 

uns mit dem Masterplan Medizinstudium 

2020, den Anliegen ausländischer Studie-

renden, der Studienplatzvergabe, der Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf und vie-

les mehr. Die Bundesvertretung der Medi-

zinstudierenden in Deutschland (BVMD) 

gehört dabei zu unseren wichtigsten Ge-

sprächspartnern.

Forum „Junge Kammer“

Neben der „offiziellen“ Arbeit im Aus-

schuss Ärztlicher Nachwuchs wurde vor 

einigen Jahren das Forum „Junge Kammer“ 

von Mitgliedern des Ausschusses ins Le-

ben gerufen. Hierbei handelt es sich um 

ein offenes Treffen, bei dem sich interes-

sierte Studierende und junge Kolleginnen 

und Kollegen über relevante Themen aus-

tauschen und diese in den Ausschuss Ärzt-

licher Nachwuchs weitergegeben werden 

können. Im Rahmen des Forums erfolgen 

Diskussionen unter anderem über Pro-

blemfelder der Weiterbildung sowie Kli-

maschutz. Ferner ist die Vernetzung jun-

ger Kammerstrukturen, zum Beispiel mit 

Arbeitsgruppen und auch mit anderen 

Ärztekammern, Thema im Rahmen des 

Forums. Es wurde eine WhatsApp-Gruppe 

gegründet, um sowohl persönliche als 

auch Online-Meetings zu organisieren. 

Über mehr Nachwuchs in dieser Gruppe 

würden wir uns sehr freuen.

Für Anregungen und Fragen zum The-

menbereich „ärztlicher Nachwuchs“ oder 

Probleme rund um die Thematik Berufs-

einstieg nach dem Studium oder aus dem 

Ausland sind wir gerne erreichbar. Ferner 

können Sie sich an uns wenden, wenn In-

teresse an einer Mitarbeit im Forum „Jun-

ge Kammer“ besteht. Hierzu können Sie 

jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen, 

gerne per E-Mail an: qs@laekh.de.

Dr. med. Tanja Baumgarten

für den Ausschuss Ärztlicher Nachwuchs

Ärztekammer

 Stefanie Minkley (stellv. Vorsitzende), Dr. med. 

Tanja Baumgarten (Vorsitzende), Dr. med. Fatma 

Nassir (stellv. Vorsitzende), alle von links.
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„Das MVZ – Vergangenheit. Gegenwart. Zukunft“ 

Tagung des Medizinrechtlichen Forums am 4. Mai

Veranstalter: Medizinrechtliches Forum

Termin: 4. Mai 2024, 9:45–16 Uhr

Ort: Landesärztekammer Hessen,  

Hanauer Landstraße 152,  

60314 Frankfurt am Main

Auf der Tagung des Medizinrechtlichen Fo-

rums e. V. werden Experten das Medizini-

sche Versorgungszentrum (MVZ) in Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft be-

leuchten. Die Veranstaltung richtet sich an 

Entscheidungsträger aus Kassenärztlichen 

Vereinigungen, Zulassungsausschüssen, 

Medizinischen Versorgungszentren, Unter-

nehmensberater und im Gesundheitswe-

sen tätige Juristen. Fortbildungspunkte 

sind beantragt. Das Programm und weitere 

Informationen sind im Internet unter:

www.forum-medizinrecht.de

abrufbar. Anmeldung bis zum             

31. März 2024 per E-Mail an:

 info@forum-medizinrecht.de 
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„Meine Arbeit ist absolut erfüllend“ 

Dr. med. Konstantina Tzamouranis hat sich als Kinderärztin niedergelassen

Tierfiguren auf weißen und pastellgrünen 

Wänden, helles Holz und thematisch nach 

verschiedenen Kontinenten gestaltete 

Untersuchungszimmer: Die Praxisräume 

von Kinderärztin Dr. med. Konstantina 

Tzamouranis wirken freundlich und inter-

national. Am Eingang heißt ein großes 

Weltbild auf über 40 Sprachen herzlich 

willkommen. „Ich mag Offenbach mit sei-

ner jungen Bevölkerung. Über 162 Natio-

nen leben hier und diese Internationalität 

soll sich auch optisch in der Praxis wider-

spiegeln“, sagt Tzamouranis, mit einem 

Kubaner verheiratete Deutsch-Griechin. 

Vor weniger als einem Jahr hat sie die Kin-

derarztpraxis in der Fußgängerzone eröff-

net und ist, trotz administrativer Hürden 

und finanzieller Belastungen, froh, sich für 

die Niederlassung entschieden zu haben. 

„Es gibt einen Riesenbedarf“

„Es gibt einen Riesenbedarf an kinderärzt-

licher Versorgung und die Arbeit macht 

Spaß“, erklärt die 57-Jährige, bevor sie 

sich ihren kleinen Patienten in der Akut-

sprechstunde zuwendet. Heute, mitten im 

Januar, kommen die meisten mit Erkäl-

tungssymptomen. So auch der erst weni-

ge Monate alte Junge aus Bulgarien in Be-

gleitung von Mutter und Großvater. Nach 

der Untersuchung erklärt Tzamouranis 

dem Großvater auf Griechisch, dass der 

Säugling einen leicht geröteten Hals und 

Schnupfen habe. Sie tippt die Diagnose di-

rekt in den Computer ein, betont, wie 

wichtig es sei, dass das Kind viel trinke und 

verschreibt Nasentropfen. Der des Grie-

chischen mächtige Großvater übersetzt 

ihre Worte für seine Schwiegertochter ins 

Bulgarische. „Hier hat die Verständigung 

aufgrund der Sprachkenntnisse funktio-

niert“, freut sich Tzamouranis. 

Die nächste Patientin ist neun Jahre alt 

und „ein richtiges Offenbacher Mädchen“, 

wie die Mutter sagt. Sona habe Corona 

gehabt und jetzt vermutlich eine Bronchi-

tis, denn sie huste stark. Tzamouranis hört 

die lebhafte Kleine gründlich ab, stellt fest, 

dass die Lunge ganz frei ist und verordnet 

einen Hustenstiller für die Nacht. Mit Blick 

in den Computer erinnert sie die Mutter 

außerdem an die im Sommer fällige U 11. 

Im benachbarten Untersuchungsraum 

wartet schon ein Paar mit knapp zweijäh-

riger Tochter. Vor wenigen Tagen ist die 

Familie aus dem Urlaub in Bosnien zurück-

kehrt, seitdem ist das Kind krank. Da die 

Mutter kaum Deutsch spricht, dolmetscht 

der Vater das Gespräch: „Es ist ein Erkäl-

tungsinfekt, wie er im Winter weit verbrei-

tet ist. Nur ein leicht geröteter Hals, 

nichts Schlimmes“, kann die Kinderärztin 

die besorgten Eltern beruhigen, bevor sie 

von einer Mitarbeiterin zur nächsten Un-

tersuchung gerufen wird.

Dafür, dass der Ablauf in der Kinderarzt-

praxis möglichst reibungslos funktioniert, 

sind zwei Medizinische Fachangestellte 

(MFA) und eine Auszubildende zuständig. 

„Auch wegen des Nachwuchsmangels ist 

es nicht einfach, qualifizierte MFA zu fin-

den, aber ich hatte Glück und habe tolle 

Mitarbeiterinnen einstellen können, die 

auch konzeptionelle Arbeit leisten“, sagt 

Tzamouranis. Die Organisationsstruktur 

habe sie gemeinsam mit der Praxismana-

gerin erarbeitet. Nach den Vormittagster-

minen von 9 bis 11:30 Uhr wird ab 11:30 

Uhr eine Sprechstunde für akute Krank-

heitsfälle angeboten. In jedem der drei Be-

handlungszimmer steht ein PC, damit die 

Ärztin die Behandlungen gleich dokumen-

tieren kann. „Rezepte und Überweisungen 

mache ich selbst, auf diese Weise entste-

hen keine Staus in der Anmeldung. Dort 

werden unsere kleinen Patientinnen und 

Patienten mit ihren Eltern in Empfang ge-

nommen und auch die Termine verein-

bart.“ 

Mit Mitte 50 die Praxis eröffnet

Wie kam die gebürtige Frankfurterin dazu, 

sich mit Mitte 50 auf die Herausforderung 

einer Praxiseröffnung einzulassen? Ge-

plant sei dieser Schritt ursprünglich nicht 

gewesen, gibt Tzamouranis zu. Die Jahre 

zuvor hatte die auf Kinderdiabetologie 

spezialisierte Pädiaterin als Oberärztin in 

einer hessischen Klinik gearbeitet. Wach-

sende Unzufriedenheit mit der Strategie 

der Geschäftsführung führte schließlich 

dazu, dass sie Ende 2020 aus dem Klinik-

betrieb ausschied, und dann erst einmal 

freiberuflich als Springerin in Krankenhäu-

sern und Praxen arbeitete sowie Not-

dienste übernahm. „Ich war zeitlich mehr 

als ausgelastet und habe auch gut ver-

dient“, erinnert sich Tzamouranis. Aber als 

sie zufällig von einem freien Praxissitz in 

Offenbach erfuhr, war ihr Interesse ge-

weckt und sie bewarb sich. Als die Zusage 

Forum

Herausforderung Niederlassung: Dr. med. Kon-

stantina Tzamouranis liebt ihre Arbeit und das in-

ternationale Publikum in Offenbach. 

Dekoration und Spielzeug, das Kindern Angst 

nehmen soll. 
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der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) 

für den Sitz eintraf, sei dies wie ein Wink 

des Schicksals gewesen. Tzamouranis, die 

in Darmstadt lebt, kennt Offenbach gut. 

Seit 2003 war sie regelmäßig im kinder-

ärztlichen Notdienst einer Klinik tätig, hat 

die vergangenen drei Jahre oft eine nie-

dergelassene Kollegin vertreten. Sie wuss-

te daher, wie dringend Kinderärztinnen 

und Kinderärzte in der Stadt gebraucht 

werden. „Neben körperlichen Erkrankun-

gen gibt es bei Kindern auch viele psycho-

soziale Probleme, Sprachentwicklungsver-

zögerungen und anderen Förderbedarf. 

Die Kollegen arbeiten an der Belastungs-

grenze und wer in den Ruhestand geht, 

hat Mühe, einen Nachfolger zu finden. 

Gleichzeitig wächst die Zahl der Patien-

ten, da immer mehr junge Familie in die 

Stadt ziehen.“

Auf Hindernisse gestoßen

Was Tzamouranis nicht ahnen konnte, wa-

ren die Hindernisse, die sich ihr in den Weg 

stellen sollten. So fand sie zunächst trotz 

intensiver Suche im Internet, bei Maklern 

und Hausverwaltungen keine Praxisräume. 

„Entweder waren sie ungeeignet, oder un-

bezahlbar“, so Tzamouranis. „Gleichzeitig 

standen viele Gewerbeflächen und Büro-

räume leer. Auch Flächen in einem Gebäu-

de, die ich gerne gemietet hätte.“ Sie er-

kundigte sich und erhielt eine Absage. Auf 

Nachfrage erklärte ihr ein Makler, dass es 

sich bei einigen leer stehenden Immobilien 

um Umsatzsteuer-Objekte von Investoren 

handele, die Umsatzsteuer vom Finanzamt 

zurückbekommen 

wollten. Wenn sie 

als Ärztin, die als 

freier Beruf keine 

Umsatzsteuer be-

zahle, mit ihrer Pra-

xis ein solches Ob-

jekt beziehe, be-

deute das für den 

Investor einen 

„Umsatzsteuer-

schaden“, deswe-

gen sei man gar 

nicht so an ÄrztIn-

nen als Mieter inte-

ressiert. „Ich war 

sprachlos und habe 

mich in meiner Ver-

zweiflung an eine Zeitung gewandt, die 

dann über meine Situation berichtete“, er-

zählt die Kinderärztin. Der Artikel stieß auf 

ein großes Echo und war zugleich erfolg-

reich, denn von den eingehenden Offerten 

erwies sich ein Angebot als perfekt: „Eine 

Apothekerin suchte eine Nachmieterin 

oder einen Nachmieter für die Räume ei-

ner ehemaligen Frauenarztpraxis in zen-

traler Lage. Bei der Besichtigung war ich 

sofort von den Räumen begeistert, auch 

stimmte die Chemie zwischen der Vermie-

terin und mir, so dass der Vertrag umge-

hend unterzeichnet werden konnte“, be-

richtet Tzamouranis. Die Vermieterin war 

auch bereit, umbauen zu lassen, eine be-

freundete Architektin habe dann den Um-

bau mitbetreut und die Neugestaltung der 

Praxisräume übernommen. 

„Der Schritt lohnt sich“

Dass eine Niederlassung alles andere als 

umsonst ist, stellt die Kinderärztin klar. 

Sie habe einen höheren sechsstelligen Be-

trag in die Praxis investiert; ein großer 

Teil davon sei in die EDV geflossen. „Ich 

lebe derzeit noch auf Pump und gehe da-

von aus, dass ich zwei, drei Jahre intensiv 

arbeiten muss, bis ich finanziell auf festen 

Beinen stehe. Wer glaubt, sich mit einer 

Kinderarztpraxis eine goldene Nase zu 

verdienen, wird enttäuscht.“ Viele junge 

Ärztinnen und Ärzte trauten sich nicht, 

sich niederzulassen, sie scheuten die Ver-

antwortung und die finanzielle Belastung 

der Selbstständigkeit. Aber der Schritt 

lohne sich: „Ich kann jede und jeden nur 

dazu ermutigen, denn die Arbeit ist abso-

lut erfüllend, da man gebraucht wird und 

gestalten kann. Auch ist es wichtig, sich 

mit Kolleginnen und Kollegen zu vernet-

zen, um sich gegenseitig unterstützen zu 

 können.“ 

Tzamouranis möchte noch zehn bis zwölf 

Jahre arbeiten und hofft, in den nächsten 

Jahren einen jüngeren Kollegen oder eine 

Kollegin zu finden, die mit einsteigt und 

später ihre Nachfolge übernimmt. Voraus-

setzung dafür wäre, dass die KV einen 

weiteren Kinderarztsitz in Offenbach aus-

weise. Genug zu tun gebe es auf jeden 

Fall: „Ich bin glücklich mit dem, was ich 

täglich mache.“

Katja Möhrle
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Untersuchung auf Mamas Arm: Nicht nur in Offenbach ist der Bedarf an  

kinderärztlichen Praxen groß. 

Dr. med. Konstantina Tzamouranis: „Ich bin 

glücklich mit dem, was ich täglich mache.“ 

Elefanten als Silhouette: Die Internationalität 

 Offenbachs soll sich in den Praxisräumen wider-

spiegeln. 
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Medikamentöse Prophylaxe der Migräne  

mit und ohne Aura bei Erwachsenen: Status quo 

Der Artikel ist ein genehmigter und 

vom Autor aktualisierter Nachdruck 

aus Arzneiverordnung in der Praxis 

(AVP) vorab online 11. Mai 2022, ab-

rufbar unter www.akdae.de, Kurzlink 

https://tinyurl.com/5n9a4xnv. 

Migräne 

Für Kopfschmerzen besteht eine Lebens-

zeitprävalenz von etwa 66 %, für Migräne 

von 12 bis 16 % [1]. Frauen sind zwei- bis 

dreimal so häufig von Migräne betroffen 

wie Männer. Migräne ist einerseits eine 

häufige Ursache für vorübergehende kör-

perliche Einschränkungen und anderer-

seits aber auch mit anderen Erkrankungen 

wie beispielsweise Depression, Angster-

krankungen und vaskulären Erkrankungen 

assoziiert [1]. Laut der „Global Burden of 

Disease Study“ ist die Migräne in Europa 

noch vor dem Schlaganfall die führende 

neurologische Ursache für verlorene Le-

bensjahre (gemessen als DALYs = Disabili-

ty-Adjusted-Life-Years) und die häufigste 

Ursache für eine Behinderung bei unter 

50-Jährigen [2, 3]. 

Medikamentöse Prophylaxe 

Die deutsche S1-Leitlinie „Therapie der 

Migräneattacke und Prophylaxe der Mi-

gräne“ leitet die Indikation zu einer medi-

kamentösen Prophylaxe der Migräne aus 

dem besonderen Leidensdruck, der Ein-

schränkung der Lebensqualität und dem 

Risiko eines Medikamentenübergebrauchs 

ab [4]. 

Die Indikation für eine medikamentöse 

Prophylaxe ist individuell zu stellen. Dabei 

sollten realistische Therapieziele und po-

tenzielle Nebenwirkungen der Arzneimit-

tel gegeneinander abgewogen werden. 

Anhaltspunkte, die für eine medikamentö-

se Prophylaxe sprechen, sind ein hoher 

Leidensdruck, mindestens drei Attacken 

mit deutlicher Beeinträchtigung der Le-

bensqualität pro Monat oder eine Einnah-

me von Analgetika an zehn oder mehr Ta-

gen pro Monat. Es wird geschätzt, dass bei 

mindestens jedem vierten Patienten mit 

Migräne eine Indikation für eine medika-

mentöse Migräneprophylaxe vorliegt [5].

 Die medikamentöse Prophylaxe der Mi-

gräne ist jedoch häufig unbefriedigend: 

Bis zur Einführung monoklonaler Antikör-

per standen lediglich Wirkstoffe zur Ver-

fügung, die ursprünglich für andere Indi-

kationen entwickelt wurden und deren 

Nebenwirkungen und begrenzte Wirk-

samkeit durch eine Adhärenzrate von un-

ter 30 % nach sechs Monaten illustriert 

werden [6].

Für folgende oral einzunehmende Medi-

kamente liegt eine Zulassung in der Pro-

phylaxe der Migräne vor: Metoprolol, Pro-

pranolol, Flunarizin, Amitriptylin und To-

piramat [4]. Auch die Wirksamkeit von 

Valproinsäure ist in mehreren kontrollier-

ten Studien nachgewiesen. Valproinsäure 

ist off-label jedoch nur verordnungsfähig, 

wenn eine Behandlung mit allen anderen 

zugelassenen Arzneimitteln nicht wirk-

sam war oder kontraindiziert ist und darf 

bei Frauen im gebärfähigen Alter wegen 

Teratogenität nicht eingesetzt werden. 

Kein Medikament hat einen nachgewiese-

nen Vorteil hinsichtlich seiner Wirksam-

keit [7, 8]. Die Auswahl des Arzneimittels 

richtet sich vielmehr nach den potenziel-

len Nebenwirkungen: Die Wahl sollte auf 

ein Präparat fallen, dessen typisches Ne-

benwirkungsprofil für den individuellen 

Patienten akzeptabel ist oder dessen 

Wirksamkeit hinsichtlich begleitender Er-

krankungen therapeutisch genutzt wer-

den kann. Die Wirkung sollte mittels eines 

Kopfschmerzkalenders zwei bis drei Mo-

nate nach Erreichen der tolerablen Zieldo-

sis evaluiert werden. Bei ungenügender 

Wirksamkeit – das heißt in der Regel, 

wenn die Häufigkeit der Migränetage 

nicht um mindestens 50 % bei episodi-

scher Migräne bzw. um 30 % bei chroni-

scher Migräne sinkt– oder bei Unverträg-

lichkeit sollte auf einen anderen Wirkstoff 

gewechselt werden.

Monoklonale Antikörper 

Im Gegensatz zu den bisher zu Verfü-

gung stehenden oralen Wirkstoffen zur 

Migräneprophylaxe, die alle ursprünglich 

für andere Indikationen entwickelt wur-

den, richten sich die monoklonalen Anti-

körper gezielt gegen ein wichtiges Sub-

strat der Migräne-Pathophysiologie, den 

Vasodilatator und Neuromodulator Calci-

tonin Gene-related Peptid (CGRP). Bis-

her liegt in der EU für vier monoklonale 

Antikörper eine Zulassung zur Prophyla-

xe von Migräne bei Erwachsenen mit 

mindestens vier Migränetagen pro Monat 

vor: Erenumab, Galcanezumab, Fremane-

zumab und Eptinezumab. Die Applikation 

erfolgt subkutan vierwöchentlich bei Ere-

numab, Galcanezumab und Fremanezu-

Frauen sind zwei- bis dreimal so häufig von Migräne betroffen wie Männer.
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mab. Bei Fremanezumab ist alternativ 

auch eine vierteljährliche Gabe möglich. 

Eptinezumab wird i.v. alle zwölf Wochen 

verabreicht.

Eine Verordnung eines monoklonalen An-

tikörpers zur Migräneprophylaxe ist ge-

mäß den Beschlüssen des Gemeinsamen 

Bundesausschusses (G-BA) möglich, 

wenn mindestens Substanzen aus allen 

vier verfügbaren, zugelassenen pharma-

kologischen Gruppen (Betablocker, Antie-

pileptika, Kalziumantagonisten, Antide-

pressiva) nicht wirksam waren, nicht ver-

tragen wurden oder wenn gegen deren 

Einnahme Kontraindikationen oder Warn-

hinweise bestehen. Bei Patienten mit 

chronischer Migräne wird empfohlen, 

dass diese zusätzlich auf eine Therapie mit 

Onabotulinumtoxin A nicht angesprochen 

haben [9–11]. Für Erenumab stellte der 

G-BA in einer Neubewertung auf Grundla-

ge der HER-MES-Studie 2021 einen An-

haltspunkt für einen beträchtlichen Zu-

satznutzen fest [12]. Eine budgetneutrale 

Verordnung von Erenumab im Rahmen ei-

ner bundesweiten Praxisbesonderheit ist 

anerkannt, wenn mindestens eine Vorthe-

rapie (Metoprolol, Propranolol, Topira-

mat, Amitriptylin, Flunarizin oder Onabo-

tulinumtoxinA) nicht wirksam war bzw. 

nicht vertragen wurde oder Kontraindika-

tionen gegen alle diese Wirkstoffe beste-

hen [4].

Wenn nach drei Monaten kein befriedi-

gender Therapieeffekt vorliegt, sollte die 

Behandlung beendet werden, bei Eptine-

zumab wird ein Beobachtungszeitraum 

von sechs Monaten empfohlen. Die Wirk-

samkeit der monoklonalen Antikörper ist 

im indirekten Vergleich nicht höher als je-

ne der bisher verfügbaren Wirkstoffe zur 

Migräneprophylaxe [13–15]. Hinsichtlich 

der Verträglichkeit und Adhärenz schei-

nen die monoklonalen Antikörper gegen-

über bisher verfügbaren Wirkstoffen je-

doch deutlich vorteilhaft zu sein [4]. Rele-

vante Nebenwirkungen sind sehr selten, 

gelegentlich treten lokale Reaktionen an 

der Injektionsstelle und Obstipation auf 

[4]. Vorsichtshalber sollten die monoklo-

nalen Antikörper nicht bei Patienten mit 

schweren kardiovaskulären Erkrankungen 

und Autoimmunerkrankungen eingesetzt 

werden.

Daten, die einen direkten Vergleich der 

monoklonalen Antikörper untereinander 

ermöglichen, liegen nicht vor. Ein indirek-

ter Vergleich der Wirksamkeit der mono-

klonalen Antikörper ist erheblich er-

schwert, da die Reduktion der Migräneta-

ge um mindestens 50 % als Endpunkt in 

den verschiedenen Zulassungsstudien auf 

verschiedene Arten berechnet wurde 

[16]. Unkontrollierte Studien weisen da-

rauf hin, dass bei Versagen des CGRP-An-

tagonisten Erenumab ein Therapieversuch 

mit einem CGRP-Rezeptorantagonisten 

(Galcanezumab, Fremanezumab, Eptine-

zumab) und vice versa sinnvoll sein kann 

[4, 17].

Bisher liegt lediglich eine Studie vor, die 

einen monoklonalen Antikörper mit ei-

nem oralen zur Migräneprophylaxe zuge-

lassenen Wirkstoff vergleicht: In einer 

doppelblinden Therapiestudie bei Patien-

ten mit episodischer bzw. chronischer Mi-

gräne führte Erenumab zu einer stärkeren 

Reduktion von Migränetagen und zu einer 

geringeren Abbruchrate wegen Neben-

wirkungen als Topiramat [18]. Allerdings 

wurde in der erneuten Nutzenbewertung 

von Erenumab das Design der Studie kriti-

siert, da die Studienmedikation bei Auftre-

ten von Nebenwirkungen nicht reduziert 

werden konnte, die Zieldosis im Topira-

mat-Arm vorgegeben war, im Erenumab-

Arm dagegen individuell gewählt werden 

konnte und bei Abbruch der Studienthe-

rapie im Topiramat-Arm kein alternativer, 

zur Migräneprophylaxe zugelassener 

Wirkstoff eingenommen werden konnte. 

Die hohe Abbruchrate im Topiramat-Arm 

führte dazu, dass ein großer Anteil der Pa-

tienten, die eine Vergleichstherapie erhiel-

ten, über den längsten Zeitraum der Er-

haltungsphase unbehandelt war [12]. 

Diese Faktoren führen zu einem Bias, der 

den Topiramat-Arm der Studie benachtei-

ligt.

Chronische Migräne 

Eine Sonderstellung nimmt die medika-

mentöse Prophylaxe der chronischen Mi-

gräne ein, für die neben den vier in der EU 

zugelassenen monoklonalen Antikörpern 

lediglich Topiramat und Botulinumtoxin 

zugelassen sind. Für andere, bei der episo-

dischen Migräne nachweisbar wirksame 

Migräneprophylaktika ist die Studienlage 

hinsichtlich der chronischen Migräne un-

zureichend [4].

Klinische Praxis 

Die Versorgungspraxis in Deutschland 

wird durch eine große Beobachtungsstu-

die dargestellt, die 243.471 Patienten mit 

Migräne einschloss, die zwischen 2008 

und 2016 behandelt wurden [19]. 22,3 % 

der Patienten erhielten mindestens ein 

Rezept für einen für die Migräneprophyla-

xe zugelassenen Wirkstoff oder Valproin-

säure. Bei Patienten mit komplizierter Mi-

gräne (einschließlich chronischer Migrä-

ne) war dies bei 38,0 % der Fall. Mit Ab-

stand am häufigsten wurden Betablocker 

verordnet (53,8 %), vermutlich jedoch bei 

den meisten Patienten mit internistischer 

Indikation und nicht primär als Migräne-

prophylaxe. Nur wenigen Patienten 

(4,0 %) wurde mehr als ein zur Migräne-

prophylaxe zugelassener Wirkstoff oder 

Valproinsäure verordnet. In einer weiteren 

epidemiologischen Studie nahmen nur 

2,4 % der Teilnehmer in Deutschland mit 

mindestens fünf Migränetagen pro Monat 

eine medikamentöse Prophylaxe ein [20].

Fazit 

Bei Migräne bestehen häufig ein hoher 

Leidensdruck sowie Einschränkung der 

Lebensqualität und das Risiko eines Medi-

kamentenübergebrauchs. Die Indikation 

für eine medikamentöse Prophylaxe ist in-

dividuell zu stellen, dabei sollten realisti-

sche Therapieziele und potenzielle Ne-

benwirkungen der Arzneimittel gegenei-

nander abgewogen werden. Bei der Ver-

ordnung sind zudem die jeweiligen Zulas-

sungen der Arzneimittel zu berücksichti-

gen. Für die monoklonalen Antikörper – 

Erenumab, Fremanezumab, Galcanezu-

mab und Eptinezumab – sind Einschrän-

kungen hinsichtlich der Verordnungsfä-

higkeit zu beachten, die sich aus den Be-

schlüssen des G-BA ergeben.

PD Dr. med. Michael von Brevern

 Berlin 

Kontakt: von.brevern@mail.de

 Die Literaturhinweise finden sich auf 

unserer Website www.laekh.de unter 

der Rubrik „Hessisches Ärzteblatt“. In-

teressenkonflikte: Der Autor erklärt, 

keine Interessenkonflikte zu haben.

Foto: © marog-pixcells – stock.adobe.com 
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Nachruf

Erinnerung an Dr. Wolfgang Furch

* 24.06.1936   † 13.12.2023

Nach langer Krankheit und nun doch sehr 

plötzlich durch einen Verkehrsunfall hat 

Dr. med. Wolfgang Furch „den Lauf voll-

endet“. Dankbar und froh bin ich, dass ich 

einige Wegstrecken des langen und en-

gagierten Laufs begleiten durfte.

Wolfgang Furch wurde am 24.06.1936 in 

Breslau/Schlesien geboren. Gemeinsam 

beschäftigten uns auch die Themen 

Flucht und Vertreibung, seine Familie aus 

Schlesien, meine Familie aus Böhmen.

Nach der Flucht führte ihn der Weg nach 

Hessen. In Schmitten im Taunus und in 

Oberursel besuchte er die Schule und leg-

te 1957 das Abitur ab. Von 1957 bis 1963 

studierte er in Frankfurt am Main Medizin 

und wurde am 29.08.1963 mit „magna 

cum laude“ promoviert. Die Approbation 

erfolgte am 12.04.1965. Als Assistenz-

arzt war er am Clementine Kinderkran-

kenhaus und in der gynäkologischen Ab-

teilung am St. Elisabethen-Krankenhaus 

tätig. Von dort wechselte Wolfgang Furch 

1967 an die Frauenklinik des Krankenhau-

ses Nordwest, wo er zunächst als Assis-

tenzarzt tätig war, ab 1971 als Oberarzt.

Gemeinsam mit Prof. Cramer verfasste er 

wissenschaftliche Arbeiten über das Auf-

treten von Zervix-Neoplasien schon bei 

sehr jungen Frauen. Die dabei gewonne-

nen Erkenntnisse trugen wesentlich zum 

Beschluss des Deutschen Bundestages 

1980 bei, mit dem die Krebsfrüherken-

nungsaltergrenze von 30 auf 20 Jahre ge-

senkt wurde.

Facharzt für Frauenheilkunde und Ge-

burtshilfe wurde Furch am 29.07.1970. 

Chefarzt der geburtshilflich-gynäkologi-

schen Abteilung des Städtischen Kranken-

hauses in Bad Nauheim war er von 1978 

bis 1999.

Neben seiner beruflichen und wissen-

schaftlichen Tätigkeit hat er früh begon-

nen, sich berufspolitisch zu engagieren. 

1973 wurde er in den Landesvorstand des 

Marburger Bundes, kurz darauf in den ge-

schäftsführenden Vorstand und dann zum 

Landesvorsitzenden gewählt. 

Von 1976 bis 1996 war er Mitglied des 

Präsidiums der Landesärztekammer Hes-

sen und von 1986 bis 1996 deren Vizeprä-

sident. Er war über 30 Jahre Delegierter 

der Landesärztekammer Hessen.

Von 1994 bis 2008 war er Vorsitzender im 

Krankenhausausschuss der Landesärzte-

kammer Hessen. Seit der Konstituierung 

im Jahre 1990 vertrat Furch die Landes-

ärztekammer Hessen im Landeskranken-

hausausschuss. Dieses Amt gab er 2008 

ab. Bei der Weiterentwicklung der Pla-

nung der stationären Krankenversorgung 

in Hessen hat er sich in besonderer Weise 

ehrenamtlich engagiert.

Als hessischer Delegierter war Wolfgang 

Furch auf fast allen Deutschen Ärztetagen 

vertreten und hat mit Redebeiträgen zu 

ärztlich-ethischen Themen wie Abtrei-

bung, Euthanasie, Berufsordnung und In-

vitro-Fertilisation maßgeblich zu Be-

schlüssen beigetragen.

Furch ist die Einrichtung der „familienori-

entierten Geburtshilfe“ und das Babynot-

rufsystem zu verdanken. Zu den vielen 

Neuerungen, die auf seine Initiative zu-

rückgehen, gehört auch das „Rooming-in“ 

auf Geburtsstationen.

Furchs gefestigter christlicher Glauben 

hat ihn als Arzt und Mensch geprägt. Einer 

Artikelserie aus dem Jahre 1979 über „Ab-

treibung im Urteil eines christlichen Arz-

tes“ mit starkem Leserbriefecho folgte 

nicht zuletzt auf seine persönliche Anre-

gung hin die Gründung der „Freikirchli-

chen Initiative für das Leben – Pro Vita“, 

die auch Mitglied im Diakonischen Werk 

ist. Diese Institution unterstützte er viele 

Jahre lang mit Vortragsreisen durch das 

ganze Bundesgebiet.

Im Rahmen dieser Tätigkeit hat er ein Se-

minar zur In-vitro-Fertilisation veranstal-

tet und zur Herausgabe eines Büchleins 

unter dem Titel „Es wird ein Mensch ge-

macht ...“ maßgebend beigetragen. Ein 

weiterer Seminarband unter seiner He-

rausgeberschaft entstand kurze Zeit spä-

ter: „(K)eine Chance für Behinderte? – zur 

Frage der vorgeburtlichen Diagnostik“. 

Das 1986 entstandene Buch „Abtreibung 

eine Lösung?“ ist eine Auseinanderset-

zung eines Gynäkologen mit dem Abtrei-

bungsproblem.

Ende 1999 trat er in den Ruhestand. Zu-

vor hatte er 22 Jahre lang den Posten des 

Chefarztes am Hochwaldkrankenhaus in-

ne. Nach seiner Pensionierung arbeitete er 

weiter aktiv in der Ärztekammer, im Lan-

deskrankenhausausschuss und als einer 

von drei Vorsitzenden des Marburger Bun-

des mit. Daneben widmete er sich noch 

seinem Hobby, dem Naturschutz.

Für sein äußerst großes ehrenamtliches 

Engagement wurde er im Jahre 1990 mit 

der Ehrenplakette der Landesärztekam-

mer Hessen in Silber, im Jahre 1992 mit 

dem Verdienstorden der Bundesrepublik 

Deutschland am Bande und im Jahre 2001 

mit dem Verdienstorden der Bundesrepu-

blik Deutschland 1. Klasse ausgezeichnet. 

Am 22. November 2008 erhielt er anläss-

lich der Delegiertenversammlung die Eh-

renplakette der Landesärztekammer in 

Gold.

Am 21. Dezember 2023 wurde er in Bad 

Nauheim zu Grabe getragen.

Dr. Wolfgang Furch müssen wir für sein 

außerordentliches Engagement für die 

Ärzteschaft, die gesundheitliche Aufklä-

rung, die menschliche Verbundenheit und 

Freundschaft ganz herzlich danken. Wir 

alle werden ihn in lebendiger und dankba-

rer Erinnerung bewahren. 

Dr. med. Michael Popović
 für die Landesärztekammer Hessen 
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Kindernotfälle im Alltag versorgen

Erste Hilfe für Säuglinge & Babys/ 

Videokurs für junge Eltern

Die beiden Ärzte und Eltern Dres. med. 

Annalena und Lukas Dehé aus Frankfurt 

am Main (vormals Berlin) engagieren sich 

für die Versorgung von Kindernotfällen im 

Alltag und haben dafür ein neues Fortbil-

dungskonzept, einen Videokurs für junge 

Eltern entwickelt. Das Interview führte 

Dr. med. Cornelius Weiß.

Als Internistin und Anästhesist mit zwei 

Kindern sind Ihre Tage sicherlich gut ge-

füllt. Wie kam es dazu, dass Sie jetzt zu-

sätzlich einen Kurs für Kindernotfallver-

sorgung initiiert haben?

Dr. med. Annalena Dehé: Ich denke, viele 

Ärztinnen und Ärzte kennen das: Sobald 

man sich als Arzt in einer Gruppe „outet“, 

wird man häufig mit vielen Fragen kon-

frontiert. Unter Notfallmedizin kann sich 

jeder etwas vorstellen. Da wir ja selbst El-

tern sind, ist uns aufgefallen, dass gerade 

in dieser „Elternbubble” Kindernotfälle ein 

allgegenwärtiges Thema sind und vor al-

lem die Angst davor, hilflos zu sein.

Aber nicht jeder Arzt entwickelt einen 

Kurs, wenn im Alltag  Fragen gestellt wer-

den. Wieso haben Sie das  gemacht?

Dr. med. Lukas Dehé: Uns ist aufgefallen, 

dass kein Kurs vorhanden war, den wir op-

timal fanden. Und wir selbst bringen ei-

gentlich alles mit, was es braucht, um das 

Ganze selbst angehen zu können, quasi 

 einen Kurs zu entwickeln, so wie wir ihn 

als Eltern gerne gehabt  hätten.

 Inwiefern? Wo sehen Sie das Problem, das 

Wissen über Kindernotfälle in die Breite 

zu bekommen?

Dr. Annalena Dehé: Das große Problem 

ist, so ein „Event”, wie einen Kurs zu besu-

chen, in den Alltag zu integrieren. Wir alle 

kennen es. Zwischen Arbeit, Kita, Einkauf 

und was das Leben sonst noch so bereit 

hält, trotz der großen Wichtigkeit, findet 

sich nie die Zeit für einen Kindernotfall-

kurs. Und was bringt es, wenn das Wissen 

vorhanden ist, es nur keiner abrufen kann?

Dr. Lukas Dehé: Deshalb war uns wichtig, 

dass der Kurs online angeboten wird, da-

mit jeder mitmachen kann und wir es 

trotzdem schaffen, praktisches Üben zu 

gewährleisten. Daher auch die eigene 

 Simulationspuppe, die jeder Teilnehmer 

nach Hause geschickt bekommt.

Was meinen Sie damit genau?

Dr. Annalena Dehé: Studien zeigen ganz 

deutlich, dass nur, wer regelmäßig Erste-

Hilfe-Maßnahmen übt, diese im Notfall 

auch abrufen kann. Unser Wunsch ist es, 

das Thema Erste Hilfe am Kind zu „ent-

angsten“ und mehr Menschen zu Lebens-

rettern zu machen, denn jeder kann Erste 

Hilfe „lernen“ und leisten. Aber dazu muss 

man eben auch die Vorteile eines Präsenz- 

und eines On-Demand-Kurses, also je-

weils bestimmte Aspekte davon, in die di-

gitale Welt verlagern, aber eben nicht al-

les. Deswegen ist es so wichtig, dass wir 

beim Kurs an der Puppe üben und ganz 

praktische Fertigkeiten dabei lernen.

Würden Sie auch Kolleginnen und Kolle-

gen empfehlen, sich dem Thema noch 

mal anzunehmen, oder ist das nur etwas 

für Laien?

Dr. Annalena Dehé: Auf jeden Fall. Die 

meisten von uns haben im Rahmen der 

Führerscheinprüfung den ersten Kontakt 

mit einem Erste-Hilfe-Kurs erlebt. Im Stu-

dium hat man ebenfalls immer wieder 

 diverse Notfallkurse und Praktika und 

auch mit dem Berufseinstieg sind regel-

mäßige Erste-Hilfe-Schulungen nachzu-

weisen. Für den Großteil der praktizieren-

den Ärzte (die nicht in der Kinderheilkun-

de tätig ist) sind dies allerdings Erste Hil-

fe-Kurse an und für erwachsene Patien-

ten. Und ja: „Kinder sind keine kleinen Er-

wachsenen“, da schließe ich mich selbst 

gar nicht aus: Man muss bestimmte Dinge 

immer wieder üben, auch wenn man sie 

prinzipiell schon weiß.

 Wie läuft das mit der Puppe genau?

Dr. Lukas Dehé: Das Besondere an unse-

rem Kurs ist eben genau unsere Simulati-

onsübungspuppe, die jeder Kursteilneh-

mer zugesandt bekommt. Diese wird zum 

Eigentum jedes Teilnehmenden, damit 

Erste Hilfe Maßnahmen mehrmals im Jahr 

aufgefrischt werden können. Die Empfeh-

lungen der Gesellschaften gehen zwar et-

was auseinander, aber Erste-Hilfe-Wissen 

sollte mindestens alle zwei bis elf Monate 

aufgefrischt werden. Unser Wunsch ist, 

dass die Übungspuppe, nach entsprechen-

der Desinfektion, an weitere, in der Baby- 

und Kinderbetreuung involvierte Familien-

angehörige und Babysitter weitergegeben 

werden kann, um diese ebenfalls in Erster 

Hilfe zu schulen. So viele Menschen sind 

an der Kindererziehung beteiligt, dass wir 

hoffen, dazu beitragen zu können, eine 

Art „Kindernotfall-Allgemeinbildung” in 

die Breite zu bekommen.

Wieso heißt Ihr Videokurs eigentlich 

„12minutes?”

Dr. Annalena Dehé: Im Durchschnitt dau-

ert es zwölf Minuten, bis der Rettungs-

dienst eintrifft. Wir hoffen, dass wir helfen 

können, genau diese zwölf Minuten best-

möglich überbrücken zu können.

Interview: Dr. med. Cornelius Weiß

Vorstandsmitglied des Berufsverbandes 

Deutscher Internistinnen und Internisten 

sowie Sprecher der Ärztinnen 

und Ärzte in Weiterbildung, Delegierter 

der Landesärztekammer Hessen

Biografisches/Link 

Dr. med. Annalena Dehé ist Fachärztin für 

Innere Medizin, Zusatzbezeichnung Not-

fallmedizin.

Dr. med. Lukas Dehé ist Facharzt für 

 Anästhesiologie, Zusatzbezeichnung Not-

fallmedizin.

Internet: www.12minutes.de

Das Ärzteehepaar Dres. med. Annalena und Lu-

kas Dehé haben einen Videokurs für Erste Hilfe an 

Babys und Kleinkindern entwickelt. 
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Tumoren von Lunge und Pleura waren Ge-

genstand der fünften Landesqualitätskon-

ferenz des Hessischen Krebsregisters. 

Erstmals fand die Veranstaltung im Rah-

men der neuen Reihe „Onkologische Ver-

sorgungssituation in Hessen“ statt, einer 

Kooperation des Hessischen Krebsregis-

ters mit dem Universitären Centrum für 

Tumorerkrankungen Frankfurt-Marburg, 

dem Universitätsklinikum Frankfurt, dem 

Krankenhaus Nordwest in Frankfurt, den 

Universitätskliniken in Marburg und in 

Gießen und dem Universitätsmedizini-

schen Centrum für Tumorerkrankungen 

Gießen. 

Der folgende Artikel gibt einen Überblick 

über die Versorgungssituation des Lun-

genkarzinoms in Hessen auf Grundlage 

der Daten des Hessischen Krebsregisters.

Erkrankungsgeschehen  

Lungenkarzinom 2015–2022

Zwischen 2015 und 2022 wurden jährlich 

im Median 2.852 bösartige Lungentumo-

ren (Hessen gesamt, 2015–2022: 

N=21.702) sowie 58 maligne Pleuratumo-

ren (gesamt: N=451) durch hessische Ein-

richtungen behandelt. Das mediane Er-

krankungsalter lag für das Lungenkarzi-

nom bei 68 Jahren für Frauen und 69 Jah-

ren für Männer, wobei in den vergangenen 

acht Jahren ein signifikanter Anstieg des 

Alters zu verzeichnen war (Frauen: 66 

Jahre in 2015, 69 Jahre in 2022, Männer: 

68 Jahre in 2015, 70 Jahre in 2022). Für 

das Pleuramesotheliom lag das Erkran-

kungsalter mit 77 Jahren bei Frauen und 

76 Jahren bei Männern deutlich höher als 

beim Lungenkarzinom. So waren beim 

Lungenkarzinom 45 % (N=9.766) und 

beim Pleuramesotheliom sogar mehr als 

zwei Drittel (71 %, N=320) aller Patien-

tinnen und Patienten 70 Jahre oder älter. 

Insgesamt erkrankten Männer häufiger an 

Lungen- und Pleuratumoren als Frauen. 

Die altersstandardisierten Erkrankungsra-

ten lagen 2021 in Hessen bei 

48,2/100.000 Männern (N=2.389 Neuer-

krankungen inkl. DCO, death certificate 

only) und bei 32,4/100.000 Frauen 

(N=1.752). Der geschlechtliche Anteil an 

Männern war sowohl für Lungen- als auch 

für Pleuratumoren höher (Lunge: 59 % 

Männer, Pleura: 84 % Männer). Allerdings 

nahm der Frauenanteil beim Lungenkarzi-

nom signifikant zu um 6 Prozentpunkte 

von 38 % (2015) auf 44 % (2022). 

Lungentumoren traten vermehrt im rech-

ten Lungenflügel auf (rechts: 56 %, links: 

40 %, unbekannt: 4 %). Sie waren zumeist 

im Oberlappen lokalisiert (rechts: 44 %, 

links: 50 %), Malignome in Unterlappen 

(rechts: 25 %, links: 28 %), Mittellappen 

(nur rechts: 7 %) oder Hauptbronchus 

(rechts wie links: 6 %) kamen seltener 

vor. 

Morphologisch gehörte der Großteil der 

Lungentumoren zur Gruppe der nicht-

kleinzelligen Lungenkarzinome (NSCLC, 

78 %, N=16.695), gefolgt von den klein-

zelligen Lungenkarzinomen (SCLC, 16 %, 

N=3.397) und den sonstigen Tumortypen 

(6 %, N=1.276). Das Plattenepithelkarzi-

nom trat mit einem medianen Erkran-

kungsalter von 70 Jahren etwas später auf 

verglichen mit dem Adenokarzinom 

(68 Jahre) und dem SCLC (67 Jahre; 

Tab. 1). Geschlechterspezifisch konnte 

bei den Frauen ein höherer Anteil an Ade-

nokarzinomen (51 % gegenüber 43 %) 

und an SCLC (17 % gegenüber 14 %) be-

obachtet werden als bei den Männern, 

während das Plattenepithelkarzinom 

beim Mann mit einem Anteil von 28 % hö-

her lag gegenüber 17 % bei der Frau 

(Tab. 1). Auch die Tumorausbreitung un-

terschied sich zwischen den morphologi-

schen Subgruppen. Bei 72 % (N=1.857) 

der Patientinnen und Patienten mit SCLC 

Onkologische Versorgung des Lungenkarzinoms 

Daten des Hessischen Krebsregisters aus der Landesqualitätskonferenz 2023

Tab. 1: Alter, Geschlecht und Stadium (UICC) nach histomorphologischem Tumortyp. Prozentualer Anteil für die Gesamtanzahl und Geschlecht ist zeilen-

weise, für UICC spaltenweise angegeben. Abkürzungen: Ca: Karzinom, Okk.: Okkultes Karzinom, Aufl.: Auflage.
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wurde die Erkrankung im fortgeschritte-

nen, fernmetastasierten Stadium UICC IV 

diagnostiziert. Beim Adenokarzinom lag 

der Anteil bei 59 % (N=4.502), beim Plat-

tenepithelkarzinom noch bei 35 % 

(N=1.362; Tab. 1). Primär metastasierte 

Adenokarzinome wiesen am häufigsten 

Knochenmetastasen bei Erstdiagnose auf 

(36 % der metastasierten Fälle, N=2.039). 

Im Gegensatz dazu fanden sich beim Plat-

tenepithelkarzinom häufig pulmonale Tu-

moraussiedlungen (33 %, N=566) und 

beim SCLC überwogen Lebermetastasen 

(41 %, N=954) bei Erstdiagnose. Im wei-

teren Erkrankungsverlauf traten häufig 

Hirnmetastasen auf bei Adenokarzino-

men (31 % der Fälle mit Metastasen im 

Verlauf) und beim SCLC (51 %), während 

beim Plattenepithelkarzinom auch im Ver-

lauf die pulmonale Metastasierung über-

wog (34 %).

Versorgungsstrukturen in Hessen

Die acht zertifizierten Lungenkrebszen-

tren in Hessen verteilen sich vor allem auf 

das Rhein-Main-Gebiet und die Region 

Gießen/Marburg. In Verbindung mit den 

ähnlich verteilten thoraxchirurgischen 

und strahlentherapeutischen Standorten 

in Hessen ergibt sich eine regional inho-

mogene Versorgungslandschaft beim 

Lungenkarzinom (Abb. 1, nur online). Der 

Anteil der Personen, die im Laufe ihrer 

Lungenkrebserkrankung mindestens ein-

mal Kontakt zu einer zertifizierten Ein-

richtung hatten, lag bei 54 %, schwankte 

jedoch zwischen 80 % in der Region Gie-

ßen/Marburg und 18 % in der Region Ful-

da/Bad Hersfeld. Die Versorgung erfolgte 

zudem häufig in großen Einrichtungen: 

Etwa 70 % (N=14.960) aller in Hessen be-

handelten Lungenkarzinome wurden 

durch nur 9 % (N=10) der meldenden Ein-

richtungen versorgt. Sechs dieser Häuser 

betreuten im Schnitt jeweils jährlich mehr 

als 100 Lungenkrebsneuerkrankungen, in 

vier Kliniken waren es mehr als 200 Fälle 

jährlich. Es war zu beobachten, dass ver-

mehrt Patientinnen und Patienten aus 

jüngeren Altersgruppen sowie in frühen, 

lokal begrenzten Stadien in den Einrich-

tungen mit > 100 Fällen versorgt wurden. 

Zudem waren die außerhalb ihrer Wohn-

ortregion behandelten Patientinnen und 

Patienten mit 67 Jahren im Median zwei 

Jahre jünger als diejenigen, die innerhalb 

ihrer Region versorgt wurden. 

Klinische Versorgung  

des Lungenkarzinoms

Die Resektion des Primärtumors erfolgte 

bei 30 % der Patientinnen und Patienten 

mit einem Lungenkarzinom (Abb. 2), wo-

bei der Anteil der Tumorresektionen vom 

frühen Stadium UICC I mit 70 % bis zum 

fortgeschrittenen Stadium UICC IV mit 

15 % kontinuierlich abnahm. In den Jahren 

2017 bis 2022 zeigte sich ein Trend hin 

zur parenchymschonenden Resektion 

(Abb. 2). In 2017 erhielten in der Primär-

behandlung des Lungenkarzinoms 40 % 

der Fälle eine gewebsschonende (Bi-)Seg-

mentresektionen (8 %) oder einfache 

(Bi-)Lobektomien (32 %). In 2022 stieg 

der Anteil auf 55 % mit 14 % (Bi-)Seg-

mentresektionen und 41 % einfachen 

(Bi-)Lobektomien. Erweiterte Bi-/Lobek-

tomien und Pneumektomien nahmen im 

gleichen Zeitraum von 26 % auf 16 % ab. 

Zudem wurde im zeitlichen Verlauf zu-

nehmend häufiger die videoassistierte 

thorakoskopische Chirurgie (VATS) einge-

setzt. In 2022 wurden 39 % der primären 

Lungenkarzinomfälle mittels VATS rese-

ziert. In 2017 betrug der Anteil noch 

22 %. Der Anteil der parenchymschonen-

den Resektion (0–100 %) und der VATS 

variierte unter den behandelnden Kliniken 

(0–74 %) stark. 

Aufgrund der Beschreibung verschiedener 

molekulargenetischer Aberrationen im 

Tumorgewebe von NSCLC-Tumoren 

konnte in den vergangenen Jahren eine 

Vielzahl zielgerichteter medikamentöser 

Abb. 2: Anteil von Tumorresektionen in der Primärtherapie des Lungenkarzinoms (links) und Operationsumfang nach Operationsschlüssel und Diagnosejahr 

bei primär resezierten Tumoren (rechts). 
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Tumortherapien entwickelt werden. Diese 

Entwicklung und die Implementierung 

neuer Therapeutika in der Praxis ließen 

sich in den Krebsregisterdaten nachvoll-

ziehen, wobei in der Regel ein Zeitraum 

von etwa ein bis drei Jahren zwischen der 

Zulassung und der Anwendung im klini-

schen Alltag zu beobachten war. 

Ausblick 

In Hinblick auf die zunehmend personali-

sierte Therapie des NSCLC steht eine flä-

chendeckende molekulargenetische Diag-

nostik an der Basis einer optimalen Patien-

tenversorgung. Im Rahmen der Landes-

qualitätskonferenz konnten anhand elek-

tronisch vorliegender Pathologiemeldun-

gen retrospektiv Informationen zu mole-

kulargenetischen Aberrationen gewonnen 

werden. In 68 % der NSCLC-Fälle in Stadi-

um IV wurde für die Jahre 2021 und 2022 

eine entsprechende molekulare Diagnos-

tik beobachtet. Mit der Novellierung des 

onkologischen Basisdatensatzes in 2021 

und der technischen Umsetzung ist seit 

letztem Jahr die Grundlage für eine struk-

turierte Übermittlung molekularpatholo-

gischer Marker an die Krebsregister ge-

legt. Die systematische Dokumentation 

dieser Merkmale in unterschiedlichen IT-

Systemen der Kliniken und Register und 

die bundesweit einheitliche Bereitstellung 

der Merkmale für die weitere Nutzung 

stellen eine Herausforderung dar. Dies 

wird aktuell von den Landeskrebsregistern 

nach § 65c netzwerkübergreifend mit an-

deren bundesweiten Akteuren der Medi-

zininformatik ausgearbeitet. Der breite 

Nutzen von Gesundheitsdaten für die Eva-

luation der Versorgungsqualität, die Nut-

zenbewertung therapeutischer Maßnah-

men und für wissenschaftliche Fragestel-

lungen über das Lungenkarzinom hinaus 

können ein wichtiges Werkzeug für die 

Gestaltung einer effektiven Gesundheits-

versorgung werden.

Dr. rer. nat. Katharina Bernhardt

Dr. med. Soo-Zin Kim-Wanner

Landesauswertungsstelle  

des Hessischen Krebsregisters,

Hessisches Landesamt  

für Gesundheit und Pflege

Kontakt: krebsregister@hlfgp.hessen.de

www.hessisches-krebsregister.de

Fort- und Weiterbildung

Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen: Fortbildung Moderation

Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen 

(M&MK) sind inzwischen fester Bestand-

teil eines erfolgreichen klinischen Quali-

tätsmanagements – Grund genug, dass 

die Akademie für Ärztliche Fort- und 

Weiterbildung der Landesärztekammer 

Hessen dem durchaus anspruchsvollen 

Format eine Fortbildungsveranstaltung 

widmet. 

M&MK beschäftigen sich mit dem Re-

view konkreter Fälle und Vorkommnisse 

im klinischen Alltag. Eine geplante, ziel-

gerichtete Vorgehensweise sowie die 

konstruktive Arbeitsatmosphäre sind bei 

M&MK sehr wichtig, um auch herausfor-

dernden Themen Raum und Zeit zu ge-

ben. Vertrauensvolle Offenheit und kon-

struktiver Austausch können den Prozess 

der Qualitätsverbesserung und Fehler-

vermeidung durch M&MK positiv beein-

flussen. Schlüsselfaktor für das Gelingen 

ist deshalb die effektive Moderation. Da-

bei geht es um mehr als um das Eröffnen 

und Schließen der Besprechung. Neben 

der Auswahl geeigneter Fälle müssen die 

Moderatoren für eine offene Diskussion 

sorgen, in der Bedenken über hierar-

chische Strukturen hinweg geäußert 

werden können, keine Schuldzuweisun-

gen erfolgen und idealerweise eine ge-

meinsamen Sichtweise mit Lösungsvor-

schlägen entsteht. Durch strukturiertes, 

planvolles Moderieren können gemein-

sam Fehlerursachen aufgedeckt und ge-

ändert werden. 

Die Akademie für Ärztliche Fort- und 

Weiterbildung der Landesärztekammer 

Hessen hat derzeit den Präsenzkurs „Mo-

deration von M&MK“ im Programm. Die-

ser ist ein Blended-Learning-Format mit 

vorgeschalteter E-Learning-Phase. Er 

richtet sich an alle, die an einer zielge-

richteten Moderation von M&MK inte-

ressiert sind. 

Ein erster Kurs findet am 14./15.3.2024 

(E-Learning bis 13.03.2024) und ein wei-

terer am 24./25.10.2024 (E-Learning 

25.09–23.10.2024) in den Räumen der 

Landesärztekammer Hessen in Frankfurt 

statt. Informationen und Anmeldung unter  

https://kurzelinks.de/otj4.  (red)

Moderation von Morbiditäts- & Mortalitätskonferenzen M&MK

Termine:

Information und  

Anmeldung:

Do., 14.–Fr., 15. März 2024  

(E-Learning: bis 13.03.24)

Do., 24.–Fr., 25. Oktober 2024

(E-Learning: 25.09.–23.10.24)

Adiela Candelo-Römer

Fon: 06032 782-227 

E-Mail: adiela.candelo-roemer@laekh.de
www.akademie-laekh.de

Vergütung für Krebsmeldungen wird deutlich erhöht

Der GKV-Spitzenverband, die Deutsche 

Krankenhausgesellschaft, die Kassenärztli-

che Bundesvereinigung und die Kassen-

zahnärztliche Bundesvereinbarung haben 

zum 1. Februar 2024 eine neue Meldever-

gütung vereinbart. Sie gilt für die Über-

mittlung klinischer Daten an die Landes-

krebsregister in Deutschland. Je nach Mel-

deanlass steigt die Vergütung um 8 bis 

80 %. Meldungen zu Leistungen, die vor 

dem 1. Februar stattfanden, werden wei-

ter nach der alten Vergütung abgerechnet. 
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Kinderbetreuung für Kinder von 3 bis 8 Jahren

Telefonische Informationen: Christina Ittner, Akademie, Fon: 06032 782-223

Innere Medizin

Aktuelle Diabetologie

In Kooperation mit der Hess. Diabetes Gesellschaft (HDG) – 

Regionalgesellschaft Hessen der Deutschen Diabetes Gesell-

schaft e. V. (DDG); zertifizierte DMP-Fortbildung Diabetes  

mellitus Typ 2 und KHK.

Teile 5 & 6: Mi., 20. März 2024 5 P

 Live-Online-Veranstaltung

Gesamtleitung:  Dr. med. M. Eckhard, Gießen

Gebühr:  99 € (Akademiemitglieder 89,10 €)

Auskunft/Anmeldung: A. Zinkl, Fon: 06032 782-218 

 E-Mail: adelheid.zinkl@laekh.de 

EKG-Kurs

Fr., 05.–Sa., 06. Juli 2024 18 P

Leitung: Prof. Dr. med. J. Ehrlich

Gebühr:  484 € (Akademiemitglieder 435,60 €)

Auskunft/Anmeldung: S. Holler, Fon: 06032 782-226 

 E-Mail: susanne.holler@laekh.de

Begutachtung

Medizinische Begutachtung

Modul Ib: Fr., 26.–Sa., 27. April 2024 12 P

Modul Ic: Fr., 24.–Sa., 25. Mai 2024 16 P

Gebühren:  ModuI Ib 341 €  (Akamitgl. 306 €) 

 Modul Ic 440 €  (Akamitglied 396 €)

Verkehrsmedizinische Begutachtung 

Modul I-III: Fr., 21.–Sa., 22. Juni 2024  12 P

Gebühr:  363 € (Akademiemitglieder 326,70 €)

Leitung:  Prof. Dr. med. H. Bratzke, Frankfurt

Auskunft/Anmeldung: J. Jerusalem, Fon: 06032 782-203

 E-Mail: joanna.jerusalem@laekh.de

Kinder- und Jugendmedizin

Pädiatrie „State of the Art“ – Neonatologie/Endokrinologie

Mi., 06. März 2024 6 P

Leitung:  Prof. Dr. med. R. Schlösser, Frankfurt

Gebühr: 88 € (Akademiemitglieder kostenfrei)

Auskunft/Anmeldung: A. Zinkl, Fon: 06032 782-218 

 E-Mail: adelheid.zinkl@laekh.de

I. FORTBILDUNG 

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Hinweise

Alternative bedarfsorientierte betriebsmedizinische 

Betreuung von Arztpraxen (AbBA)

In Kooperation mit der Berufsgenossenschaft für Gesundheits-

dienst und Wohlfahrtspflege (BGW)

FOBI Aufbauschulung  Mittwoch, 06. März 2024

FOBI Aufbauschulung  Mittwoch, 17. April 2024

FOBI Aufbauschulung  Mittwoch, 19. Juni 2024

Gebühr:  je 176 € (Akademitgli. 158,40 €)

Leitung:  Dr. med. A. Rauch

Auskunft/Anmeldung: L.Wahl, Fon: 06032 782-222

 E-Mail: laura.wahl@laekh.de

Hygiene und Umweltmedizin,  

Öffentliches Gesundheitswesen 

Hygienebeauftragte/r Ärztin/Arzt

 Mo., 18.–Fr., 22. März 2024 40 P

 Mo. & Fr. Live-Online

 Di.–Do. Lahn-Dill-Klinik, Wetzlar

Leitung:  D. Ziedorn, Wetzlar

Gebühr:  1.078 € (Akademiemitgl. 970,20 €)

Neues aus dem ÖGD, nicht nur für den ÖGD 

Mi., 30. Oktober 2024 

Leitung:  Prof. Dr. med. U. Heudorf, 

  Ltd. Med. Dir. Dr. med. J. Krahn 

Gebühr:  88 € (Akademiemitgl. kostenfrei)

Auskunft/Anmeldung:  H. Cichon, Fon: 06032 782-209 

 E-Mail: heike.cichon@laekh.de

Ethikberatung im Gesundheitswesen

Gemäß dem Curriculum AEM

Refresher Mi., 10.–Do., 11. Juli 2024

Gebühr:   440 € (Akademiemitgl. 396 €) 

Leitung:  Prof. Dr. med. C. Seifart, Marburg

 

Auskunft/Anmeldung:K. Baumann, Fon: 06032 782-281

 E-Mail: Katja.Baumann@laekh.de

Termine und Terminänderungen tagesaktuell unter www.akademie-laekh.de
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Qualitätsmanagement

Moderation von Morbiditäts- & Mortalitätskonferenzen 

(MMK) 

Do., 14.–Fr., 15. März 2024   18 P

Telelernphase:   14.02.–13.03.2024

Leitung:  Dr. med. K. Schneider

Gebühr:  528 € (Akademiemitglieder 475,20 €)

Ort: Frankfurt, Landesärztekammer

Auskunft/Anmeldung:  A. Candelo-Römer 

  Fon: 06032 782-227

 E-Mail: adiela.candelo-roemer@laekh.de

Einführung in die Schlafmedizin

In Kooperation mit der Gesellschaft für Schlafmedizin e. V. 

(GSMH).

Teil 1:  Fr., 01.–Sa., 02. März 2024

Teil 2:  Fr., 08.–Sa., 09. März 2024

Teil 3 – Praktikum:  Fr., 15. März 2024

Leitung:  Prof. Dr. med. R. Schulz, 

 Dipl.-Psych. M. Specht, 

 Prof. Dr. med. B. Stuck

Gebühr: 825 € (Akademiemitgl. 742,50 €)

Ort Praktikum:   Hofheim, Schlaflabor

Auskunft/Anmeldung: C. Ittner, Fon: 06032 782-223

 E-Mail: christina.ittner@laekh.de

Infektiologie

Antibiotic Stewardship (ABS)

Modul I – Grundkurs Antiinfektiva

Mo., 13.–Fr., 17. Mai 2024 

Leitung:  Prof. Dr. med. V. Kempf, Frankfurt 

  Dr. med. J. Kessel, Frankfurt

  Prof. Dr. med. T. Wichelhaus, Frankfurt

  PD Dr. med. M. Hogardt, Frankfurt

  Dr. rer. nat. A. Mohr, Frankfurt

Gebühr:  1.089 € (Akademiemitgl. 980,10 €)

Modul II – Aufbaukurs „Infektiologie“

Mo., 07.–Fr., 11. Oktober 2024 

Leitung: PD Dr. med. B. Jahn-Mühl, Frankfurt

  Dr. med. J. Kessel, Frankfurt

Gebühr:  1.210 € (Akademiemitgl. 1.089 €)

Auskunft/Anmeldung:  H. Cichon, Fon: 06032 782-209 

 E-Mail: heike.cichon@laekh.de

Ultraschall

Doppler-Duplex-Sonographie der extrakraniellen hirnversor-

genden Gefäße

Aufbaukurs

Theorie:  Do., 06.–Fr., 07. Juni 2024

Praktischer Teil:   Sa., 08. Juni 2024

Gebühr:    792 € (Akademiemitglieder 712,80 €)

Abschlusskurs Fr., 29.–Fr., 30. November 2024

Gebühr:  616 € (Akademiemitglieder 554,40 €)

Leitung: Prof. Dr. med. V. Hach-Wunderle

 

Abdomen und Retroperitoneum

Modul Differentialdiagnose Akutes Abdomen 

Fr., 02. März 2024

Gebühr:  385 € (Akademiemitglieder 346,50 €)

Ort: Wiesbaden, St. Josefs-Hospital

Ultraschall Trainingstag 

Sa., 15. Juni 2024

Gebühr:  385 € (Akademiemitglieder 346,50 €)

Leitung:  Dr. med. Thomas Müller

Auskunft/Anmeldung: J. Schwab, Fon: 06032 782-211

 E-Mail: juliane.schwab@laekh.de

Intensivmedizin

50. Frankfurter Intensivmedizinisches Einführungsseminar       

In Kooperation mit dem Zentrum Innere Medizin                     

des Universitätsklinikums Frankfurt (UKF)

Mo., 22.–Fr., 26. April 2024 

Leitung:  Prof. Dr. med. F. Finkelmeier, 

 Dr. med. A. Grünewaldt, 

 Dr. med. S. Heyl, Frankfurt

Gebühr:  880 € (Akademiemitgl. 792 €) 

Ort:  Frankfurt, Universitätsklinikum

Auskunft/Anmeldung: A. Zinkl, Fon: 06032 782-218 

 E-Mail: adelheid.zinkl@laekh.de

Patientensicherheit und Qualitätssicherung

„Wie geht‘s?! – Befragungen als Instrument für die  

Qualitäts- und Patientensicherheit“

In Kooperation mit der Stabsstelle Qualitätssicherung, Versor-

gungsmanagement und Gesundheitsökonomie der LÄK Hessen

Mi., 24. April 2024 (Live-Online)

Leitung:  K. Israel-Laubinger, Frankfurt

Gebühr:  142 €  

Auskunft/Anmeldung: C. Ittner. Fon: 06032 782–223, 

  E-Mail: christina.ittner@laehkh.de

Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung

Termine und Terminänderungen tagesaktuell unter www.akademie-laekh.de
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Notfallmedizin

Aufbauseminar Leitende Notärztin/ Leitender Notarzt

Qualifikationsseminar für LNA – Wiesbaden

Sa., 07. September 2024 8 P

Leitung:  Dr. med. Thomas Schneider,  

 Marc Dieroff

Gebühr:  297 €, (Akademiemitglieder 267,30 €)

Ort:  Mainz-Kastel, Feuerwache II

Auskunft/Anmeldung: P. Glitsch, Fon: 06032 782-219

    E-Mail: patrizia.glitsch@laekh.de 

Seminar Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD)

Do., 07.–Sa., 09. März 2024 26 P

Leitung: Prof. Dr. med. R. Merbs, Friedberg

 M. Leimbeck, Marburg

Gebühr:  638 € (Akademiemitglieder 574,20 €)

Auskunft/Anmeldung:   S. Schubert-Wallmeyer 

  Fon: 06032 782-202,   E-Mail: 

 susanne.schubert-wallmeyer@laekh.de 

Notfallmedizin machbar machen 

Mi., 20. März 2024 8 P

Leitung:  Prof. Dr. med. R. Merbs, Friedberg

Gebühr:  220 € (Akademiemitglieder 198 €)

Auskunft/Anmeldung: K. Baumann,   Fon: 06032 782-281, 

  E-Mail:  katja.baumann@laekh.de

Hämotherapie

Transfusionsverantwortliche/r Transfusionsbeauftragte/r

Leiter/in Blutdepot (16 Std.) 16 P

Mo., 18. November 2024 (Live-Online) 

Beginn Telelernphase: 04.11.2024

Leitung: Dr. med. A. Opitz, Kassel

Gebühr:   440 € (Akademiemitgieder 396 €)

Auskunft/Anmeldung: H. Cichon, Fon: 06032 782-209

 E-Mail: heike.cichon@laekh.de

Impfkurs

Sa., 16. November 2024 8 P

Leitung:  Prof. Dr. med. S. Wicker, Frankfurt

Gebühr:  264 € (Aademiemitgl. 237,60)

Auskunft/Anmeldung: H. Cichon, Fon: 06032 782-209

 E-Mail: heike.cichon@laekh.de

Transplantationsmedizin

Curriculum Transplantationsbeauftragte Ärztin/ 

Transplantationsbeauftragter Arzt 

Blended Learning-Veranstaltung in Kooperation 

mit der Deutschen Stiftung Organspende (DSO) 

 Mo., 18.–Mi., 20. März 2024

Beginn Telelernphase:  17. Februar–17. März 2024 32 P 

Gebühr:  825 € (Akademiemitglieder 742,50 €)

Leitung:  Prof. Dr. med. W. Bechstein, Frankfurt

Kriseninterventionsseminar 8 P 

Mi., 24. April oder Mi., 26. Juni 2024     

Gebühr:  je 220 € (Akademiemitgl. 198 €) 

Leitung:   R. Lindner, Mainz

Auskunft/Anmeldung: A. Flören, Fon: 06032 782-238 

 E-Mail: andrea.floeren@laekh.de

Fachkunde im Strahlenschutz

Grundkurs (Theorie sowie prakt. Halbtag) 28 P

Theorie:  Fr., 08.–Sa., 09. März 2024

Ort:  Frankfurt, Landesärztekammer Hessen

Praktischer Halbtag:  Mo., 11. März 2024 

 oder Di., 12. März 2024

Ort:  Bad Nauheim, Hochwaldkrankenhaus 

Gebühr:  gesamt 552 € (Aka-Mitgl. 496,80€)

Aktualisierungskurs Sa., 20. April 2024 (Live-Online) 

Gebühr:  242 € (217,80€)

Spezialkurs Röntgendiagnostik 

Theorie:  Fr., 11.– Sa., 12. Oktober 2024   

Praktikum:  Termin wird rechtzeitig  

 bekannt gegeben 

Gebühr:  483 € (Akademiemitglieder 434,70 €) 

Ort Praktikum:    Frankfurt, KKH Nordwest 

Leitung:  Prof. Dr. med. Nagy Naguib,  

 Halberstadt

Auskunft/Anmeldung: A. Flören, Fon: 06032 782-238 

 E-Mail: andrea.floeren@laekh.de

Präventivmedizin

Aktuelle Präventivmedizin – Chancen für die Praxis!!

Sa., 01. Juni 2024

Leitung:  Dr. med. J. G. Scholl, Walluf

Gebühr: 125 € (Akademiemitglieder 112,50 €)

Auskunft/Anmeldung: L.Wahl, Fon: 06032 782-222

 E-Mail: laura.wahl@laekh.de
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II. WEITERBILDUNG 

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Hinweise

Akupunktur 

In Kooperation mit der Deutschen Ärztegesellschaft  

für Akupunktur e. V./DÄGfA. 

I. Teil Theorie (120 Std.) 

G5-G6 Fr., 15.–Sa., 16. März 2024

G7-G8 Fr., 05.–Sa., 06. Juli 2024

II. Teil Praktische Akupunkturbehandlungen (80 Std.)

GP Fr., 15.–Sa., 16. März 2024

GP Fr., 05.–Sa., 06. Juli 2024

Leitung:  Dr. med. J. Bachmann, München 

 Dr. med. J. Vieregg, München

Gebühren:  Einzelkurs: 240 €

(Akademiemitglieder oder Mitglieder DÄGfA: 190€

Auskunft/Anmeldung:  C. Löffler, Fon: 06032 782-287,

 E-Mail: claudia.loeffler@laekh.de

  oder 

   A. Bauß, DÄGfA,    Fon: 089 71005-11,  

 E-Mail: bauss@daegfa.de

Palliativmedizin

Fallseminar Modul II  Mo., 03.–Sa., 09. März 2024 40 P

Leitung: M.-S. Jost, Eschwege

Gebühr:   1092,50 € (Akademiemitgl. 983,25 €)

 Kurs-Weiterbildung Mo., 28. Oktober– 

 Fr., 01. November 2024 40 P

Leitung: G. Rietze, Bad Homburg

  C. Riffel, Darmstadt

  Dr. med. S. Schiel, Fulda

Gebühr:  1092,50 € (Akademiemitgl. 983,25 €)

Auskunft/Anmeldung:   S. Schubert-Wallmeyer 

  Fon: 06032 782-202,   E-Mail: 

 susanne.schubert-wallmeyer@laekh.de

Repetitorium Neurologie

Modul I:  Di., 05.–Do., 07. November 2024 22 P

 (1. & 2. Tag Präsenz, 3. Tag Live-Online)

Gesamtleitung: Prof. Dr. med. M. Kaps, Wetzlar

Gebühren:   423,50 €  (Akad. 381,15 €)

Auskunft/Anmeldung: A. Zinkl, Fon: 06032 782-218 

 E-Mail: adelheid.zinkl@laekh.de

Psychosomatische Grundversorgung

30. Curriculum Psychosomatische Grundversorgung 

Der Kurs berechtigt zur Abrechnung der Leistungen im Rahmen 

der Psychosomatischen Grundversorgung (35100/35110).  

Es handelt sich um eine integrierte Veranstaltung. Enthalten 

sind 30 Stunden Reflexion der Arzt-Patienten-Beziehung (Ba-

lint), 30 Stunden Interventionstechniken und 20 Stunden 

Theorie. Die Balintgruppenarbeit ist in jeden Block inkludiert 

und somit bereits in den Teilnahmegebühren enthalten. 

Block 2:  Fr., 01.–Sa., 02. März 2024 16 P

Block 3:  Fr., 03.–Sa., 04. Mai 2024 16 P

Block 4:  Fr., 05. –Sa., 06. Juli 2024 16 P

Block 5:  Fr., 27.–Sa., 28. September 2024 16 P

Block 6:  Fr., 15.–Sa., 16. November 2024 16 P

Gebühren:  je Block 341 €  (Akamitgl. 306,90 €)

Leitung:  P. E. Frevert 

 Dr. med. W. Merkle,       Frankfurt

Auskunft/Anmeldung:  A. Flören, Fon: 06032 782-238

  E-Mail: andrea.floeren@laekh.de

Repetitorium Innere Medizin

Ideal für die Vorbereitung zur Facharztprüfung oder zur

 Auffrischung vorhandener Kenntnisse 

Mo., 22.–Fr., 26. April 2024   

Gesamtleitung: Dr. med. M. Werfeling, 

 Prof. Dr. med. K.   U. Chow, 

 Prof. Dr. med. H. Manner

Gebühr ges.:  847 € (Akamitgl., BDI,  DGIM 762,30 €)

Gebühr/Tag:  220 € (Akamitgl., BDI,   DGIM 198 €)

Auskunft/Anmeldung:  A. Candelo-Römer

 Fon: 06032 782-227

 E-Mail: adiela.candelo-roemer@laekh.de

Suchtmedizin

Ärztlich begleitete Tabakentwöhnung

Qualifikationsmaßnahme: Module I-VI  : Fr., 05. Juli 2024

Gebühr:  396 € (Akademiemitglieder 356,40 €)

Aufbaumodul: Modul VII: Sa., 06. Juli 2024

Gebühr:  198 € (Akademiemitglieder 178,20 €)

Leitung: Prof. Dr. med. S. Andreas

Ort:  Frankfurt, LÄKH 

Auskunft/Anmeldung:  C. Winkler, Fon: 06032 782-208

 E-Mail: caroline.winkler@laekh.de

Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung

Termine und Terminänderungen tagesaktuell unter www.akademie-laekh.de
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Ernährungsmedizin

Kurs-Weiterbildung 

Modul I Fr., 15.–Sa., 16. März 2024

Gebühr: 297 € (Akademiemitgl. 267,30 €)

Module II & IV Do., 25.–Sa., 27. April 2024

Gebühr: 539 € (Akademiemitgl. 485,10 €) 

Modul III Fr., 07.–Sa., 08. Juni 2024

Gebühr:  385 € (Akademiemitgl. 346,50 €)

Modul V (5a)  Fr., 05–Sa., 06. Juli 2024

Modul V (5b) Fr., 06.–Sa., 07. September 2024

Modul V (5c) Fr., 01.–Sa., 02. November 2024

Gebühr:  1.210 € (Akademiemitgl. 1.089 €)

Erst nach Abschluss aller Kurs–Weiterbildung-Module können

 die Fallseminare absolviert werden.

Ernährungsmedizin Fallseminare 24 P

Modul V Mi. 20.–Sa. 23. März 2024

Beginn Telelernphase: 20. Februar 2024

Modul I  Mi. 17.–Sa. 20. April 2024

Beginn Telelernphase: 20. März 2024

Leitung:   Prof. Dr. med. Dr. oec. troph. U. Stein,

             Dr. med. K. Winckler, Frankfurt

Gebühr:  je 605 € (Akademiemitgl. 544 €)

Ort:  Mi./Fr. Live-Online,  

 Sa. Frankfurt LÄKH 

Auskunft/Anmeldung:   S. Schubert-Wallmeyer 

  Fon: 06032 782-202,   E-Mail: 

 susanne.schubert-wallmeyer@laekh.de 

Allgemeinmedizin

Repetitorium Allgemeinmedizin (Hybrid-Veranstaltung)

Ideal für die Vorbereitung zur Facharztprüfung oder zur 

Auffrischung vorhandener Kenntnisse. 

Mo., 03.–Fr., 07. Juni 2024 40 P 

Gesamtleitung:  Dr. med. A. Wunder, Frankfurt

Gebühr:   671 €  (Akademiemitglieder 603,90€)

Ort:  Mo.–Do. Bad Nauheim, 

 Fr. Live-Online

Psychosomatische Grundversorgung 

für die Kurs-Weiterbildung Allgemeinmedizin 

 Kurs A-Modul I  Di., 12.–Mi., 13. März 2024 20 P  

Leitung:  Prof. Dr. med. C. Christ, Wiesbaden 

Gebühr: 418 € (Akademiemitglieder 376,20 €)

 Eine ermäßigte Teilnahmegebühr ist gültig für Akademiemit-

glieder und für die Teilnehmer des Weiterbildungskollegs der 

Kompetenzzentren Allgemeinmedizin Hessen. Teilnehmer, für 

die beides zutrifft, erhalten einen doppelten Rabatt.

Auskunft/Anmeldung:  J. Jerusalem, Fon: 06032 782-203

 E-Mail: joanna.jerusalem@laekh.de

Sportmedizin

Modul 14:  Mo., 15.–Di., 16 .April 2024

Modul 7:  Mi., 17.–Do., 18. April 2024

Modul 4:  Fr., 19.–Sa., 20. April 2024

Modul 9:  Mo., 24.–Di., 25. Juni 2024

Modul 1:  Mi. , 26–Do., 27. Juni 2024

Modul 8:   Fr., 28.–Sa., 29. Juni 2024 

Modul 13:  Mo., 16.–Di., 17. September 2024

Modul 12:  Mi., 18.–Do. 19. September 2024

Modul 11:  Fr., 20.–Sa., 21. September 2024

Modul 3:  Mo., 18.–Di., 19. November 2024

Modul 5:   Mi., 20.–Do. 21. November 2024

Modul 10:  Fr., 22.–Sa., 23. November 2024

Leitung:  Prof. Dr. med. Dr. phil. W. Banzer

Ort: Frankfurt, Landessportbund e.V.

Gebühren: je 363 € (Akademiemitgl. 326,70 €)

Auskunft/Anmeldung:  C. Winkler, Fon: 06032 782-208,

 E-Mail: carolin.winkler@laekh.de

Repetitorium Radiologie

Mo., 21.–Fr., 25. Oktober 2024

Gebühr:  880 € (Akademiemitglieder 792 €)

Auskunft/Anmeldung: A. Flören, Fon: 06032 782-238 

 E-Mail: andrea.floeren@laekh.de

Manuelle Medizin

Zur Erlangung der Zusatzbezeichnung Manuelle Medizin

 müssen acht Kursblöcke besucht werden. 

 Modul VI:  Fr., 21.–Sa., 22. Juni 2024 50 P

 Fr., 28.–Sa., 29. Juni 2024

 Beginn Telelernphase: 21.05.2024 

Modul VII: Fr., 20.–Sa., 21. September 2024

  Fr., 27.–Sa., 28. September 2024 

 Beginn Telelernphase: 20.08.2024

Gebühr: je Modul 1.199 €  

 (Akademiemitgl. 1.079,10 €)

Leitung: Dr. med. R. Lüders, Wiesbaden

Auskunft/Anmeldung: C. Löffler, Fon: 06032 782-287

 E-Mail: claudia.loeffler@laekh.de
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Spezielle Schmerztherapie

Kurs zum Erwerb der Zusatzbezeichnung

Modul I:  Fr., 01.–Sa.,02. März 2024 21 P

Leitung:  PD Dr. M. Gehling, Kassel

 Prof. M. Tryba, Kassel

 Dr. med. K. Böhme, Kassel

Ort:  Kassel, Klinikum

Modul III:  Fr., 07.–Sa., 08. Juni 2024 20 P

Leitung:  Dr. med. G. Neidhart, Frankfurt

 Dr. med. S. Moreau, Frankfurt

 S. Stahlberg, Frankfurt

Modul IV:  Fr., 30.–Sa., 31. August 2024 20 P

Leitung:  C. Drefahl, Frankfurt

 Dr. med. W. Merkle, Frankfurt

Modul IV:  Fr., 30.–Sa., 31. August 2024 20 P

Leitung:  C. Drefahl, Frankfurt

 Dr. med. W. Merkle, Frankfurt

Gebühr:  je 429 € (Akademiemitgl. 386,10 €)

Auskunft/Anmeldung: A. Zinkl, Fon: 06032 782-218

 E-Mail: adelheid.zinkl@laekh.de

ALLGEMEINE HINWEISE

In der Regel werden Akademieveranstaltungen ohne Sponsoren 

durchgeführt. Interessenskonflikte der Veranstalter, der Refe-

renten und der Veranstaltungsleitung bestehen nicht. Abwei-

chungen werden auf der Internetseite der jeweiligen Veranstal-

tung angezeigt. Alle Veranstaltungen sind produkt- und dienst-

leistungsneutral. 

Programme: Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Anmeldung: Im Internet schnell und kostenfrei unter:

https://portal.laekh.de oder www.akademie-laekh.de 

möglich.

ALLGEMEINE HINWEISE

Gerne können Sie sich auch schriftlich zu den Veranstaltungen 

anmelden: Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung, 

Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim, 

Fon: 06032 782-200, Fax: 06032 782-220.

 Erst nach Rücksendung Ihrer unterschriebenen Anmelde -

unterlagen ist Ihre Anmeldung verbindlich. Sie erhalten keine 

weitere Bestätigung. Bitte beachten Sie die Allgemeinen Ver-

tragsbedingungen und etwaige Teilnahmevoraussetzungen. 

Wenn Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden müssen, 

werden Sie von der Akademie benachrichtigt. 

Veranstaltungsort (sofern nicht anders angegeben): 

Bildungszentrum der Landesärztekammer Hessen, 

Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim.

Kinderbetreuung: Für Kinder von drei bis acht Jahren freitags 

und samstags kostenfrei möglich! Telefonische Informationen: 

Christina Ittner, Fon: 06032 782-223.

Gebühr (sofern nicht anders angegeben): gilt inklusive  

Seminarunterlagen und Pausenverpflegung.

Teilnehmerzahl: Für alle Veranstaltungen gibt es eine Begren-

zung der Teilnehmerzahl. Gerne setzen wir Sie in diesem Fall auf 

die Warteliste oder informieren Sie zeitnah über die nächste 

Veranstaltung. 

Akademie-Mitgliedschaft: Akademiemitglieder zahlen in der 

Regel ermäßigte Gebühren für Akademieveranstaltungen und 

können kostenfrei an ausgewählten Veranstaltungen teilneh-

men. Bitte informieren Sie sich über:

 Fon: 06032 782-204

E-Mail: cornelia.thriene@laekh.de

Akademie online:

www.akademie-laekh.de

E-Mail: akademie@laekh.de

Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung

Termine und Terminänderungen tagesaktuell unter www.akademie-laekh.de

Wissenschaftspreis des Deutschen Ärztinnenbundes

Der Deutsche Ärztinnenbund e. V. (DÄB) schreibt den Wissen-

schaftspreis 2023 aus, für den die Bewerbungsfrist bis zum  

15. März 2024 läuft. 

Zielgruppe: wissenschaftlich tätige Ärztinnen oder 

 Zahnärztinnen 

Dotierung: 4.000 Euro. 

Die Auszeichnung wird am 25./26.Oktober 2024 verliehen.

Ausgezeichnet werden abgeschlossene wissenschaftliche Pro-

jekte, welche die biologischen und/oder soziokulturellen Un-

terschiede zwischen den Geschlechtern mit Relevanz zur Prä-

vention, Diagnostik und/oder medizinischen Versorgung the-

matisieren. Weitere Infos: https://www.aerztinnenbund.de/

wissenschaftspreis2023; Fragen: gsdaeb@aerztinnenbund.de 
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Carl-Oelemann-Schule | Fortbildung für MFA und Arzthelfer/-innen

Ambulantes Operieren (AOP) 94 Stunden

Im Block „Ambulantes Operieren“ werden die fachtheoreti-

schen Inhalte in Verbindung mit praktischen Anwendungsübun-

gen vermittelt. Eine Anerkennung der Fortbildung „Aufberei-

tung von Medizinprodukten“ nach dem Curriculum der Bundes-

ärztekammer ist möglich.

Termin AOP: ab 15.05.2024

Gebühr: 1.050 € zzgl. 60 € Lernerfolgskontrolle

Termin SAC: ab 11.04.2024

Gebühr: 370 € inkl. Lernerfolgskontrolle

Kontakt: Ilona Preuß, Fon: 06032 782-154, Fax: -180

Aufbereitung von Medizinprodukten (SAC)  

24 Stunden

Die Medizinprodukte-Betreiberverordnung regelt das Errichten, 

Betreiben, Anwenden und Instandhalten von Medizinproduk-

ten. Die Fortbildung zum Erwerb der Sachkenntnis wird auf der 

Grundlage des Curriculums der Bundesärztekammer durchge-

führt.

Termin SAC: ab 11.04.2024

Gebühr: 370 € inkl. Lernerfolgskontrolle

Kontakt: Julia Werner, Fon: 06032 782-185, Fax: -180

Kardiologie (KAR) 120 Stunden

Der 120-stündige Qualifizierungslehrgang vermittelt spezielle 

Kenntnisse von Krankheitsbildern in der Kardiologie und befä-

higt dazu, den Arzt/die Ärztin bei der Vorbereitung, Durchfüh-

rung und Nachbereitung ambulanter nicht-invasiver, invasiver di-

agnostischer und therapeutischer Maßnahmen zu unterstützen. 

Termin KAR: ab 27.05.2024

Gebühr: 1.300 € zzgl. 60 € Lernerfolgskontrolle

Kontakt: Ilona Preuß, Fon: 06032 782-154, Fax: -180

Englisch für Gesundheitsberufe – English  

for Health Matters (PAT 8) 20 Stunden

Die Fortbildung „English for Health Matters“ hilft durch anwen-

dungsbezogene Übungen, Sprachbarrieren zu überwinden. Die 

Fortbildung baut auf Schulenglisch-Grundkenntnissen auf. Sie 

ist ebenso geeignet für Teilnehmende, die den Umgang mit der 

englischen Sprache lange nicht mehr geübt haben.

Termin PAT 8: ab Sa., 20.04.2024

Gebühr: 275 €

Kontakt: Katja Rühlmann, Fon: 06032 782-176 Fax: -180

Onkologie (ONK) 120 Stunden

Der Qualifizierungslehrgang zur qualifizierten Unterstützung 

der Ärztin/des Arztes bei der Behandlung und Betreuung von 

Onkologiepatienten in onkologischen Schwerpunktpraxen 

 besteht aus mehreren Modulen:

Termin ONK PAL: ab 06.06.2024 

Gebühr: 275 €

Termin ONK: ab 27.06.2024

Gebühr: 665 € zzgl. 60 € Lernerfolgskontrolle

Zusätzlich sind die Kurse Kommunikation und Gesprächsfüh-

rung (PAT 1) und Wahrnehmung und Motivation (PAT 2) zu 

belegen.

Kontakt: Tanja Oberwallner, Fon: 06032 782-131, Fax: -180

Palliativversorgung (PAL) 120 Stunden

Die Kommunikation mit Schwerkranken stellt neben der medi-

zinischen Betreuung eine besondere Herausforderung dar. Die 

Einbindung der Medizinischen Fachangestellten in die Versor-

gung der Patienten soll die behandelnden Ärztinnen und Ärzte 

in ihrer Arbeit unterstützen. Der Qualifizierungslehrgang 

 basiert auf dem Curriculum der Bundesärztekammer.

Termin ONK PAL: ab 06.06.2024 

Gebühr: 275 €

Termin PAL: ab 03.07.2024

Gebühr: 735 € zzgl. 60 € Prüfungsgebühr

Zusätzlich sind die Kurse Kommunikation und Gesprächsfüh-

rung (PAT 1) und Wahrnehmung und Motivation (PAT 2) zu 

belegen.

Kontakt: Diana Wölk, Fon: 06032 782-121, Fax: -180

Neurologie und Psychiatrie (NP) 120 Stunden

Im Qualifizierungslehrgang werden Tätigkeiten vermittelt mit 

dem Ziel, bei der Behandlung und Begleitung von Patienten in 

der neurologischen und/oder psychiatrischen Praxis delegati-

onsfähige ärztliche Leistungen übernehmen zu können. 

Der fachtheoretische und fachpraktische Unterricht beinhaltet 

u. a. die Themen neurologische und psychiatrische Untersu-

chung und Befunderhebung, neurologische und psychiatrische 

Symptomlehre, Notfallmanagement, neurologische Krankheits-

bilder; Patienten- und Angehörigenbegleitung sowie psychiatri-

sche Krankheitsbilder. 

Termin NP: Interessentenliste

Gebühr: 1.050 € zzgl. 60 € Lernerfolgskontrolle 

Kontakt: Katja Rühlmann, Fon: 06032 782-176 Fax: -180
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EBM – Einführung in das ärztliche Abrechnungs- 

wesen (PAT 11) 7 Stunden

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Berufsanfän-

ger/-innen und Wiedereinsteiger/-innen in den Beruf sowie an 

Mitarbeiter/-innen in der ärztlichen Praxis, für die das Tätig-

keitsgebiet der ärztlichen Abrechnung neu ist.

Termin PAT 11: Sa., 23.11.2024, 09:30–16:00 Uhr

Gebühr: 125 € 

Kontakt: Danuta Scherber, Fon: 06032 782-189, Fax -180

Prüfungsvorbereitungskurse für Auszubildende

Informationen und Termine zu den Prüfungsvorbereitungskur-

sen für die Abschlussprüfung Sommer 2024 für Medizinische 

Fachangestellte finden Sie auf unserer Website:

• Abrechnung: EBM (PVK 1)

• Abrechnung: GOÄ/UV-GOÄ (PVK 2)

• Abschlussprüfung praktischer Teil (PVK 3)

• Medizinische Fachkunde (PVK 4)

• Wundversorgung (PVK 5)

• Punktionen und Labor (PVK 6)

• Diagnostik und Notfallmaßnahmen (PVK 7)

• Betriebsorganisation und Verwaltung sowie Wirtschafts- und 

Sozialkunde (PVK 8)

• Neu ab Mai 2024: 

Prüfungsvorbereitungskurse intensiv als drei- bzw. viertägige 

Kompaktveranstaltung

Kontakt: Claudia Hell-Kneipp, Fon: 06032 782-132, Fax: -180

Bekanntgabe von Prüfungsterminen

Aufstiegsfortbildung Fachwirt/-in für ambulante medizinische 

Versorgung

Modulprüfung 1b        Anmeldeschluss

Do., 11.04.2024           21.03.2024

Do., 13.06.2024           23.05.2024

Praktisch-mündliche Prüfung

11.04.2024–13.04.2024

13.06.2024–15.06.2024

Tagesaktuelle Informationen 

Über unsere tagesaktuellen Fortbildungsangebote informieren 

wir Sie auch auf unserer Website  

www.carl-oelemann-schule.de und über 

 Facebook www.facebook.com/LAEKHessen/

Der QR-Code führt direkt dorthin.

Aktualisierungskurse „Kenntnisse im Strahlen-

schutz“ (STR A)

Ziel der Veranstaltung ist die Aktualisierung der Fachkunde und 

erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz nach § 49 Abs. 3 

Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). 

Termin STR A 2: Sa., 15.06.2024

Termin STR A 3: Sa., 07.09.2024

Gebühr: 125 € inkl. Lernerfolgskontrolle 

Wurde die Frist zur Aktualisierung versäumt, kann der Sonder-

kurs (16 Stunden) besucht werden:

Termin STR A 2_2: Fr., 06.09.– Sa., 07.09.2024

Gebühr: 310 € inkl. Lernerfolgskontrolle

Kontakt: Ilona Preuß, Fon: 06032 782-154, Fax: -180

Fachkraft für Impfmanagement (IMP) 40 Stunden

Der Qualifizierungslehrgang hat die Schwerpunkte:

• Rechtliche und medizinische Grundlagen von Schutz-    

impfungen

• Organisation des Impfmanagements

• Hausarbeit zum Impfmanagement in der Praxis 

•  Erfahrungsaustausch zum Impfmanagement

Termin IMP: ab 12.04.2024

Gebühr: 455 € inkl. Lernerfolgskontrolle

Kontakt: Danuta Scherber, Fon: 06032 782-189, Fax -180

Injektionen/Infusionen (MED 3) 7 Stunden

Die Vorbereitung einer Injektion/Infusion steht neben den 

Übungen von Injektionstechniken im Mittelpunkt. Hierbei wer-

den die rechtlichen Aspekte zu delegationsfähigen ärztlichen 

Leistungen sowie u. a. die Forderungen der TRBA 250 vermittelt.

Termin MED 3: Sa., 20.04.2023, 09:30–16:00 Uhr

Gebühr: 125 €

Kontakt: Danuta Scherber, Fon: 06032 782-189, Fax: -180

Datenschutzbeauftragte(r) (FAW_7z) 20 Stunden

Die Fortbildung richtet sich an Personen nicht-ärztlicher Fach-

berufe in ärztlich geleiteten Einrichtungen, die gemäß § 4f des 

Bundesdatenschutzgesetzes die erforderliche Fachkunde zur 

Übernahme der Aufgaben eines/-r Datenschutzbeauftragten 

erwerben möchten.

Termin FAW 5_7z: ab 24.05.2024

Gebühr: 275 €

Kontakt: Karin Jablotschkin, Fon: 06032 782-184, Fax: -180

Fortbildung für MFA und Arzthelfer/-innen | Carl-Oelemann-Schule
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Pflichten bei telemedizinischer  

Hinzuziehung eines Facharztes

Bei telemedizinischer Hinzuziehung eines Facharztes bestehen 

besondere Organisations- und Koordinationspflichten, um 

Schnittstellenrisiken und Zeitverzögerungen zu verhindern. Die 

Abläufe sind anhand von Standard-Operating-Procedures 

(SOP’s) so detailliert und engmaschig zu regeln, dass der Patient 

rechtzeitig durch die fachlich einschlägigen Ärzte und mit der ge-

botenen Schnelligkeit diagnostiziert und behandelt wird.

 In einem durch das Landgericht München II entschiedenen Fall (LG 

München II, Urteil vom 10.05.2022 , Az. 1 O 4395/20 Hei) wurden 

einer Patientin Schadensersatzansprüche sowie ein Schmerzens-

geld in Höhe von 120.000 Euro wegen Arzthaftung im Rahmen ei-

ner medizinischen Notfallbehandlung zugesprochen. In dem zu-

grunde liegenden Fall wurde die Klägerin wegen Kollapses notfall-

mäßig in das nächstgelegene Kreiskrankenhaus eingeliefert. Bei der 

dort veranlassten CT-Untersuchung erfolgte die Befundung über 

ein Telemedizin-Netzwerk zur Schlaganfallversorgung in Koopera-

tion mit dem Krankenhaus der Vollversorgung des Regierungsbe-

zirks. Die CT-Angiographie der Schlaganfallpatientin erfolgte um 

mindestens 80 Minuten verzögert, wodurch die Verlegung in das 

Krankenhaus der Vollversorgung stark verzögert wurde. Grund da-

für waren, wie das Gericht feststellte, mangelnde detaillierte Rege-

lungen, wer für was zuständig ist; die erforderliche Hinzuziehung 

der Neurologen neben den Radiologen zur Schlaganfallabklärung 

wurde durch die beteiligten Funktionseinheiten ebenfalls unterlas-

sen. Das Gericht musste feststellen, dass bei zeitgerechter CT-An-

giographie der schwere Schlaganfall der 51-jährigen Patientin und 

Mutter mit daraus resultierender Schwerbehinderung (anerkann-

ter GdB 100, Pflegegrad 3) und Berufsunfähigkeit mit überwiegen-

der Wahrscheinlichkeit hätte verhindert werden können.

Das Gericht urteilte dazu aus, dass bei telemedizinischer Zusam-

menarbeit eine engmaschige Vernetzung erforderlich ist und 

durch detaillierte Regelungen in Form von Standard-Operating-

Procedures (SOP’s) klar festzulegen ist, wer wann für was zu-

ständig ist. Eine bloße Verständigung auf die „gemeinsame leitli-

niengerechte Behandlung in der telemedizinischen Schlaganfall-

versorgung“ entspricht nicht der Absprache-und Koordinations-

verpflichtung der Behandlungsbeteiligten, so das Gericht. Bei te-

lemedizinischer Zusammenarbeit sind die besonderen Schnitt-

stellenrisiken, die insbesondere in der Ablaufplanung, den Über-

nahmepflichten mit Entscheidungsverantwortung und zu defi-

nierenden Zeitabläufen bestehen, durch engmaschige Vernet-

zung zu schließen. Es gelten besondere Organisations- und Koor-

dinationspflichten. Dies hat Allgemeingültigkeit für alle telemedi-

zinischen Zusammenarbeitsformen, die im Rahmen der anste-

henden Krankenhausreform künftig ambu-

lant-stationär und auch unter ambulanten 

Partnern zunehmend Einzug halten dürften.

Henriette Marcus, LL. M.

Rechtsanwältin und Fachanwältin  

für Medizinrecht, Frankfurt am Main,

 E-Mail: info@marcus-medizinrecht.de
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Prüfungsvorbereitungskurse für Auszubildende zum/

zur MFA – jetzt auch wieder als Blockveranstaltungen

Ein fester Bestandteil des jährlichen Bil-

dungsangebots der Carl-Oelemann-Schu-

le (COS) sind die Prüfungsvorbereitungs-

kurse. Hier haben die Auszubildenden vor 

ihrer Abschlussprüfung nochmals Gele-

genheit, Lerninhalte zu wiederholen und 

Anwendungen praktisch zu üben. 

Bereits vor der Pandemie zeigte sich, dass 

Auszubildende häufig mehrere Kurse bu-

chen. Daraufhin führte die COS mehrtägi-

ge Kurse als Blockveranstaltung durch. 

Dieses Erfolgskonzept wird ab 2024 wie-

der angeboten. 

Die 4-tägige Blockveranstaltung beinhal-

tet folgende Prüfungsvorbereitungskurse: 

• Abrechnung – EBM 

• Diagnostik und Notfallmaßnahmen 

• Punktionen und Labor 

• Abschlussprüfung praktischer Teil 

Die 3-tägige Veranstaltung beinhaltet die 

Kurse: 

• Abrechnung – EBM 

• Punktionen und Labor 

• Wundversorgung 

Weitere Prüfungsvorbereitungskurse, alle 

Termine sowie die jeweiligen Inhalte der 

Kurse finden sich auf der Website der Lan-

desärztekammer Hessen, Carl-Oelemann-

Schule: https://www.laekh.de/ 

fuer-mfa/fortbildung-fuer-mfa/ 

pruefungsvorbereitungs-und-fortbil 

dungskurse-fuer-auszubildende 

Kurzlink: http://tinyurl.com/mv2rrtvm

Ansprechpartnerin: Claudia Hell-Kneipp, 

E-Mail: claudia.hell-kneipp@laekh.de, 

Fon: 06032 782-100/-132 
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Serie Teil 22: Patientensicherheit – Start- und Zielpunkt in der Qualitätssicherung

Die Ethikberatung als Hilfestellung  

für Behandlungsentscheidungen

Die Ethikberatung ist ein nunmehr etab-

liertes, oft aber noch zu wenig genutztes 

Instrument der Hilfestellung – etwa bei 

schwierigen Entscheidungen in medizini-

schen Behandlungen und damit zur Un-

terstützung der Patientensicherheit. Zwei 

erfahrene Ethikberater aus Frankfurter 

Kliniken – Dr. rer. nat. Katja Weiske und 

Prof. Dr. theol. Kurt W. Schmidt – geben 

in diesem Interview einen praktischen Ein-

blick in die Rolle der Ethik in der Patien-

tenversorgung und möglicher Vorteile der 

Ethikberatung für Ärzte, Pflegekräfte, An-

gehörige und Patienten.

Welche Rolle spielt die Ethik in der  

Medizin?

Dr. rer. nat. Katja Weiske: Die Ethik in der 

Medizin befördert den grundsätzlichen 

Diskurs in Gesellschaft und Politik – z. B. 

im Hinblick auf das bestmögliche Vorge-

hen im Fall von Ressourcenknappheit. Au-

ßerdem kann sie das konkrete, ethisch ge-

botene Entscheidungsverhalten im medi-

zinischen Alltag unterstützen. Ethik kann 

dazu beitragen, eine patientenbezogene 

und empathiebasierte Medizin anzubie-

ten, die das Patientenwohl und auch die 

Patientensicherheit fördert. 

Prof. Dr. theol. Kurt Schmidt: Ergänzend 

ist zu sagen, dass die Ethik die Medizin 

immer schon begleitet hat und ein we-

sentlicher Bestandteil ärztlichen Han-

delns ist. Beispiele sind das Konzept der 

ärztlichen Schweigepflicht seit dem Hip-

pokratischen Eid [1] oder das von Tho-

mas Percival 1803 veröffentlichte Werk 

„Medical Ethics“ [2]. Weitere wichtige 

Schritte im Zusammenspiel von Ethik und 

Medizin sind die Herausforderungen ge-

wesen, die in den 1950er Jahren durch die 

neu entwickelte Intensivmedizin entstan-

den sind.

Wie helfen Sie als Ethikberater im klini-

schen Alltag bei kritischen Entschei-

dungssituationen?

Schmidt: Im Markus Krankenhaus nehme 

ich z. B. regelmäßig als Ethikberater an 

der „normalen“ Visite der Intensivstation 

teil. Hierbei können ganz niederschwellig 

ethische Fragen besprochen werden. Die-

ses Modell hat sich bewährt. 

Weiske: In der Universitätsklinik werden 

wir auf Anfrage tätig und sind niedrig-

schwellig per E-Mail und Telefon erreich-

bar. Auf der neurologischen Intensivstati-

on haben wir einen Ethik-Jour fixe etab-

liert. Hier besprechen wir berufsgruppen-

übergreifend aktuelle „Fälle“, die ethische 

Fragen aufwerfen. Auch retrospektiv wer-

den Behandlungsverläufe besprochen, 

wenn es noch Klärungsbedarf gibt und um 

daraus für künftige Situationen zu lernen.

Schmidt: Was unsere Modelle zur Einbin-

dung der Ethik in den klinischen Alltag 

verbindet, ist, dass die Ethikberatung ent-

lastend, begleitend und eine Hilfestellung 

für die Entscheidungsträger sein soll. 

Wie laufen die Ethikfallberatungen ab?

Schmidt: Wir versuchen, in häufig komple-

xen Zusammenhängen das ethische Pro-

blem einzugrenzen, es von einem anderen 

Standpunkt aus zu betrachten und es von 

Fragestellungen zu trennen, die mit einer 

Supervision oder Konsilen durch andere 

Fachabteilungen gelöst werden können. 

Für die Anmeldung einer Ethikberatung 

haben auch wir eine Telefonnummer mit 

Anrufbeantworter, die 24 Stunden er-

reichbar ist.

Weiske: Wir organisieren ein Gespräch mit 

allen Beteiligten. Hierbei werden zuerst al-

le Informationen gesammelt, die für den 

Fall wichtig sind. Dabei bringt sich auch 

das mitunter interdisziplinäre Behand-

lungsteam gegenseitig auf den neuen 

Stand. Dann wird das ethische Problem 

herausgearbeitet: Wie ist die medizinische 

Situation, welche Behandlungen sind indi-

ziert, welches Therapieziel kann noch er-

reicht werden, was möchte der Patient 

bzw. was sagen die Angehörigen bzw. 

eventuelle gesetzliche Betreuer zum 

(mutmaßlichen) Patientenwillen. 

Gehören neben Ärztinnen und Ärzten so-

wie Angehörigen noch weitere Personen 

zur Zielgruppe von Ethik-Fallberatungen?

Weiske: Pflegende natürlich. Theoretisch 

jeder und jede an der Patientenversor-

gung Beteiligte, der das Gefühl hat, dass 

es eine drängende Frage gibt. Es gibt nie-

manden, der da auszuschließen wäre. 

Schmidt: Wichtig ist es zu klären, wer die 

Ethikberatung angefordert und Bera-

tungsbedarf hat. Es kann z. B. sein, dass 

die Anforderung durch eine Pflegekraft 

erfolgt, aber von ärztlicher Seite gar kein 

Beratungsbedarf gesehen wird. Die 

Grundidee ist dabei nicht nur, die Bera-

tung zum Wohle des Patienten durchzu-

führen, was natürlich im Vordergrund 

steht, sondern auch den Beratungsbedarf 

von Mitarbeitenden im Behandlungsteam 

zu erfüllen. 

Es scheint, dass dabei vielfältige Perspek-

tiven zu beachten sind. Welche Heraus-

forderungen können sich in Ethik-Fallbe-

ratungen denn ergeben?

Schmidt: Manchmal befinden sich die Be-

teiligten in einer zwiespältigen Rolle. Bei-

spielsweise eine Ehefrau, die sich nicht 

vorstellen kann, ohne den erkrankten 

Ehemann zu leben und möchte, dass alle 

medizinischen Maßnahmen ausgeschöpft 

werden, obwohl der Patient selbst keine 

lebenserhaltenden Maßnahmen mehr 

wünscht. Einerseits können hierbei Pa-

tientenverfügungen helfen, den Willen 

des Betroffenen umzusetzen – trotzdem 

kann dies für die Familie schwer sein, da 

sie sich von einem geliebten Angehörigen 

verabschieden muss. 

Weiske: Trotz Beratung lassen sich mora-

lische Probleme nicht immer lösen. Z.B. im Q
u
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Fall einer Therapiebegrenzung für einen 

Patienten, die die Beendigung einer Son-

denernährung beinhaltete. Ein Mitglied 

des Behandlungsteams konnte dies mit 

den eigenen Vorstellungen von Pflege 

nicht vereinbaren und durfte die weitere 

Begleitung des Patienten an die Kollegen 

abgeben. Dadurch wurde der Konflikt 

zwar nicht aufgelöst, führte aber zur Ak-

zeptanz der Therapiebegrenzung und 

Umsetzung des Patientenwillens. 

Welche Qualifikationen benötigen Ethik-

beauftragte?

Schmidt: 2011 wurde die Verpflichtung ei-

nes Ethikbeauftragten in das Hessische 

Krankenhausgesetz aufgenommen [3]. In 

einer daraufhin gegründeten Arbeitsgrup-

pe haben wir uns z. B. damit auseinander-

gesetzt, wie ein Ethikbeauftragter qualifi-

ziert sein sollte und mit der „Akademie für 

Ethik in der Medizin“ ein dreistufiges Cur-

riculum „Ethikberatung im Gesundheits-

wesen“ [4] entwickelt: Damit sollen die 

Teilnehmenden befähigt werden, Grund-

fragen der Medizinethik und ethische 

Theorien kennenzulernen und eine Fallbe-

sprechung zu moderieren, was aufgrund 

der komplexen Situationen und unter-

schiedlichen Erwartungen der Beteiligten 

sehr herausfordernd sein kann. Danach 

folgen die Ausbildung zum/zur „Koordi-

nator/in für Ethikberatung und zum/zur 

Trainer/in für Ethikberatung. Zudem wird 

darauf geachtet, dass das Ethikkomitee ei-

ne repräsentative Gruppe z. B. hinsichtlich 

des beruflichen Hintergrundes bildet und 

unterschiedliche Professionen und Ge-

schlechter einbezieht.

Weiske: In unserem Haus teilen wir uns zu 

dritt die Geschäftsführung des klinischen 

Ethikkomitees im Institut für Geschichte 

und Ethik der Medizin auf. Alle besitzen ei-

ne Qualifizierung über die „Akademie für 

Ethik in der Medizin“ und der (Haupt-) 

Geschäftsführer/die Geschäftsführerin ist 

zugleich Ethikbeauftragte/r des Universi-

tätsklinikums. Unser Ethikkomitee hat 20 

bis maximal 25 Mitglieder aus möglichst 

verschiedenen Klinikbereichen und Be-

rufsgruppen, wie bspw. Pflege, ärztlicher 

Dienst, Sozialdienst; Klinikseelsorge so-

wie, was wir als sehr bereichernd empfin-

den, eine Psychoonkologin und einen ex-

ternen Juristen. 

Seit wann gibt es Ethikkomitees in Kran-

kenhäusern?

Weiske: Anfang der 1970er-Jahre kam es 

bei der Patientin Karen Ann Quinlan [5] zu 

einem Rechtsstreit. Das Gericht empfahl 

damals, für solche Situationen Gremien 

einzusetzen, die ethisch herausfordernde 

Entscheidungsprozesse unterstützen. 

Schmidt: Karen Ann Quinlan war dauer-

haft bewusstlos und musste künstlich 

beatmet werden. Ihre Eltern gaben an, 

dass ihre Tochter nie gewollt hätte, in die-

sem Zustand weiterzuleben, aber sie hatte 

dazu vorab keine Festlegungen getroffen. 

Damals fehlte jegliche Erfahrung damit, 

ob lebenserhaltende Maßnahmen im Sin-

ne des Patientenwillens beendet werden 

dürfen. In der Folge etablierten sich in den 

USA Ethikkomitees, die zwar keine Ent-

scheidungen trafen, aber berieten.

Weiske: In Deutschland war diese Ent-

wicklung verzögert – hier empfahlen die 

konfessionell getragenen Krankenhäuser 

ab den 1990er-Jahren, Ethikkomitees zu 

bilden. Zu dieser Entwicklung hat 1992 

maßgeblich der Fall des so genannten „Er-

langer Babys“ beigetragen [6], der große 

Aufmerksamkeit erregte. Hier wurde bei 

einer hirntoten schwangeren Patientin be-

schlossen, lebenserhaltende Maßnahmen 

Dr. rer. nat. Katja Weiske (Foto) ist Bio-

login und Cytogenetikerin. Nach ihrer 

Promotion an der Schnittstelle Human-

genetik/Medizingeschichte und -ethik 

qualifizierte sie sich zur Koordinatorin 

für Ethik im Gesundheitswesen an der 

Akademie für Ethik in der Medizin in 

Göttingen. Seit 2011 ist sie wissen-

schaftliche Mitarbeiterin am Dr. Sen-

ckenbergischen Institut für Geschichte 

und Ethik der Medizin. Seitdem arbeitet 

sie auch in der Geschäftsführung des Kli-

nischen Ethikkomitee am Universitäts-

klinikum Frankfurt am Main, dessen Lei-

tung sie von 2020 bis 2023 innehatte. 

Seit Juni 2023 ist sie stellvertretende Lei-

terin. Sie ist ständiges Mitglied der Stän-

digen Kommission Reproduktionsmedi-

zin der Landesärztekammer Hessen und 

engagiert sich beim Bonner Institut 

„Touchdown 21“ für partizipative For-

schungsarbeit von Menschen mit und 

ohne Down-Syndrom.

Prof. Dr. theol. Kurt Schmidt (Foto) ist 

evangelischer Theologe und Medizin-

ethiker. Seit über 25 Jahren leitet er das 

Zentrum für Ethik in der Medizin am 

Agaplesion Markus Krankenhaus in 

Frankfurt am Main, das als Sonderstelle 

von der Evangelischen Kirche in Hessen 

und Nassau finanziert wird und die Infra-

struktur der Klinik nutzt. Schmidt leitet 

dort das Expertenboard Ethik der Aga-

plesion gAG und ist Vorsitzender des 

Ethik-Komitees der Frankfurter Diakonie 

Kliniken. Außerdem qualifizierte er sich 

zum Trainer für Ethikberatung an der 

Akademie für Ethik in der Medizin in 

Göttingen und ist Honorarprofessor am 

Fachbereich Rechtswissenschaft der Jus-

tus-Liebig-Universität Gießen. Neben-

amtlich diskutiert er als Studienleiter an 

der Evangelischen Akademie Frankfurt 

u. a. Fragen zur gesetzlichen Neurege-

lung des § 217 StGB (Suizidhilfe).
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durchzuführen, um die Schwangerschaft, 

die sich in einem frühen Stadium befand, 

trotz schlechter Prognose fortzuführen. 

Die Art der Entscheidungsfindung, z. B. 

ohne eine Beratung durch die Ethikkom-

mission, die es zur Prüfung von For-

schungsvorhaben damals bereits gab, 

wurde den behandelnden Ärzten später 

vorgeworfen. 

Wie können niedergelassene Kollegen 

das Angebot einer Ethikberatung wahr-

nehmen? 

Schmidt: Laut einem Beschluss des Deut-

schen Ärztetages von 2008 [7] soll auch 

niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten 

eine Ethikberatung ermöglicht werden. In 

der Folge wurde in Hessen durch den frü-

heren Präsidenten der Landesärztekam-

mer Hessen Dr. med. Gottfried von Knob-

lauch zu Hatzbach eine Arbeitsgruppe ins 

Leben gerufen, die ein Ausbildungscurri-

culum entwickelte. Seitdem gibt es die 

ambulante Ethikberatung für die Nieder-

gelassenen, die über die Bezirksärztekam-

mern vermittelt werden kann. Beratungs-

teams existieren derzeit in den Schwer-

punktregionen Marburg, Gießen und 

Frankfurt [8]. 

Weiske: Ein weiteres Beispiel ist die ambu-

lante Ethikberatung in Einrichtungen der 

Altenpflege des Frankfurter Ethiknetz-

werks e. V. [9]. Damit wurde ein einrich-

tungs- und trägerübergreifendes Ethikko-

mitee geschaffen. An diesen Verein kön-

nen sich zum Beispiel Ärztinnen und Ärz-

te, Bewohnerinnen und Bewohner oder ih-

re Angehörigen und auch das Personal aus 

den Heimen wenden. 

Was kann Ethik zur Patientensicherheit 

beitragen?

Weiske: Eine Antwort hierauf geben z. B. 

die ethischen Leitsätze des Aktionsbünd-

nis Patientensicherheit e. V. [10] sowie 

die vier medizinethischen Prinzipien [11], 

die in der Bearbeitung ethischer Probleme 

eine große Rolle spielen. Dabei geht es um 

das Ausrichten des Handelns am Patien-

tenwohl. Immer soll eine Abwägung zwi-

schen Nutzen und Schaden erfolgen und 

die Autonomie der Patienten gefördert 

werden. Besonders das medizinethische 

Prinzip des Nicht-Schadens steht ganz 

klar für die Patientensicherheit.

Darüber hinaus gibt es Situationen, in de-

nen jede Handlungsoption Schaden für 

den Patienten bedeutet. Z.B. Zwangsme-

dikation in der psychiatrischen Behand-

lung – hier muss abgewogen werden, 

welcher Schaden der geringere ist – 

Nichtbehandlung vs. eine mögliche Trau-

matisierung durch Zwangsbehandlung. 

Hier waren wir z.B. in die Entwicklung ei-

nes Leitfadens einbezogen, auf dessen 

Grundlage im Rahmen einer Ethik-Fallbe-

ratung erörtert wird, ob ein Antrag auf 

Zwangsmedikation ethisch gerechtfer-

tigt ist. Hier kann die Ethik ganz klar die 

Patientensicherheit stärken.

Schmidt: Ein Schwerpunkt der Medizin-

ethik liegt in ihrer Ausrichtung auf die 

Ärzteschaft, Pflegende und Mitarbeiten-

de im Gesundheitswesen. Interessant ist, 

dass die American Medical Association in 

ihrem ersten Code of Medical Ethics [12] 

sowohl die Pflichten der Ärzteschaft ge-

genüber den Patientinnen und Patienten 

anspricht als auch die Verpflichtung des 

Patienten gegenüber den Ärzten. Aus 

heutiger Sicht können wir darin eine Ver-

bindung zu dem Motto des Welttages der 

Patientensicherheit 2023 erkennen: „En-

gaging patients for patient safety“ [13], 

d. h. die ethische Verpflichtung des Pa-

tienten, am Wohl mitzuwirken. Dabei 

muss natürlich immer bedacht werden, 

dass der Patient im medizinischen Bereich 

in der Regel Laie ist und der Aufklärung 

bedarf, nicht aber Laie ist für seine eigene 

Wertewelt. Da ist er oder sie „Experte“. 

Somit ist es meines Erachtens sehr ein-

leuchtend zu denken, dass hier zwei Ex-

perten für die Behandlung zusammen-

kommen: Behandelnder und Patient.

Haben Sie Wünsche für die weitere Ent-

wicklung? 

Weiske: Die Implementierung von Ethik-

beratung stößt an der ein oder anderen 

Stelle immer noch auf Vorbehalte und 

Hürden. Da würde ich mir zukünftig noch 

mehr Offenheit der Behandelnden wün-

schen. Gerade in einer so großen Klinik 

wie unserer, können wir nicht überall glei-

chermaßen präsent sein. Hier möchten 

wir als Ethikkomitee noch Verbesserun-

gen zum Bekanntheitsgrad unserer Ange-

bote erreichen, damit letztlich ein Ethik-

transfer gelingen kann. Neben der Ethik-

beratung betreiben wir natürlich auch 

Fortbildungs- und Leitlinienentwicklung. 

Ethische Aspekte sollten am besten bei al-

len Neuerungen, Prozessen, Bauvorhaben 

etc. mitgedacht werden – so etwas wie 

die Entwicklung einer Ethikkultur, das 

würde ich mir wünschen.

Schmidt: Neben der individualisierten 

Ethik im Rahmen einer ethischen Fallbe-

sprechung gibt es die Organisationsethik, 

die weiterhin eine große Rolle spielen wird 

und die stärker beachtet werden sollte – 

hier ist z. B. an das Spannungsfeld Ethik – 

Ökonomie zu denken, das alle Mitarbei-

tendengruppen im Krankenhaus betrifft. 

Außerdem wünsche ich mir, dass das Inte-

resse an ethischen Fragestellungen wei-

tergeht und wächst. Das gilt für die Arbeit 

im Ethikkomitee für alle Seiten und beson-

ders, dass wir mit der Ethikberatung die 

Arbeit der Behandelnden stärken und er-

leichtern können.

Interview: Katrin Israel-Laubinger

Silke Nahlinger

Die Literaturhinweise finden sich in 

der Online-Ausgabe 03/2024, zu fin-

den auf der Website www.laekh.de, 

Rubrik „Hessisches Ärzteblatt“.

Patientensicherheit

Ambulante Ethikberatung in Hessen 

Die Ambulante Ethikberatung in Hessen 

e. V. bietet Unterstützung zu Hause oder 

in Pflegeeinrichtungen. Regionalgruppen 

gibt es in Frankfurt/Offenbach, Hochtau-

nuskreis, Marburg/ Biedenkopf und Kas-

sel. Ärzte, Patienten, Angehörige und Mit-

arbeitende ambulanter Dienste können 

sich dorthin wenden, wenn z. B. Unsicher-

heiten bzgl. der richtigen Behandlung auf-

treten oder eine lebenslimitierende Ent-

scheidung bevorsteht [8]. Informationen: 

www.ambulante-ethikberatung-hessen.de 
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Wichtige Personalia aus ganz Hessen 

bitte per E-Mail an: haebl@laekh.de

Die Kardiologin Dr. med. Lena Marie Seegers (Foto links) vom Universitätsklinikum Frankfurt hat 

den zum ersten Mal von der Deutschen Herzstiftung vergebenen Martina Grote-Wissenschafts-

preis „Frauenherzen“ erhalten. Seegers hat erstmals die genderspezifischen Unterschiede von 

atherosklerotischen Ablagerungen am Herzen untersucht. Sie konnte signifikante Unterschiede 

bei koronaren Ablagerungen zwischen Frauen und Männern erkennen, die auf unterschiedliche 

Mechanismen in der Plaque-Progression und Plaque-Stabilisierung hindeuten. 

Foto: Universitätsklinikum Frankfurt

Prof. Dr. med. Daniel Habermehl (Foto 

oben) hat Mitte März 2023 die Leitung 

der Klinik für Strahlentherapie am Univer-

sitätsklinikum Gießen und Marburg, 

Standort Gießen übernommen. Zuvor war 

Habermehl am Klinikum rechts der Isar so-

wie in Wuppertal tätig. Seine Spezialgebie-

te umfassen unter anderem die Hochprä-

zisionsstrahlentherapie. Foto: JLU/Rolf K. Wegst

Das Universitätsklinikum Gießen hat eine 

Klinik für Kinderchirurgie gegründet, deren 

Direktor Prof. Dr. med. Guido Seitz (Foto 

unten) ist. Damit leitet er auch das neu ge-

gründete Zentrum für Kinderchirurgie des 

Uniklinikums Gießen und Marburg. Außer-

dem ist der W3-Professor für Kinderchirur-

gie an der Philipps-Universität Marburg 

auch Direktor der Klinik für Kinderchirurgie 

und Kinderurologie am Universitätsklini-

kum Marburg. Foto: Hannes Schramm

Prof. Dr. med. Isabelle Bekeredjian-Ding 

(Foto unten) hat den Ruf auf die W3-Pro-

fessur für Medizinische Mikrobiologie der 

Universität Marburg angenommen und 

übernimmt die damit verbundene Leitung 

des Instituts für Med. Mikrobiologie und 

Krankenhaushygiene am Universitätsklini-

kum Gießen und Marburg ab 1. Januar 

2024. Foto: Monika Bokel 

Die International Federation of Gynecolo-

gy and Obstetrics (FIGO) hat Prof. Dr. 

med. Dr. h.c. Frank Louwen (unten) vom 

Universitätsklinikum Frankfurt am Main 

zum Präsidenten gewählt. Louwen ist der 

erste Deutsche und gleichzeitig jüngste in 

diesem Amt in der 70-jährigen Geschichte 

der Organisation. Seine Präsidentschaft 

wird von 2025 bis 2027 sein.    Foto: privat

 Dr. med. Markus Ladewig (Foto links) ist neuer Direk-

tor der Klinik für Augenheilkunde am Klinikum Fulda. 

Der Augenarzt war zuletzt als Chefarzt an der Augen-

klinik des Klinikums Saarbrücken tätig. 

Foto: Klinikum Fulda

Prof. Dr. med. Thorsten R. Döppner, 

M.Sc., MHBA, FESO (Foto oben) ist seit 

1. Oktober Leiter des Schwerpunktbe-

reichs für klinische und experimentelle 

Neurovaskuläre Medizin der Neurologi-

schen Klinik am Uniklinikum Gießen und 

Marburg, Standort Gießen.  Foto: privat

Die Chirurgin Prof. Dr. med. Katja Schlos-

ser (Foto unten) wurde mit dem German 

Medical Award in der Kategorie Charity 

ausgezeichnet. Die Chefärztin der Klinik 

für Allgemein-, Viszeral-, Endokrine- und 

Gefäßchirurgie am Evangelischen Kran-

kenhaus Mittelhessen in Gießen erhielt die 

Auszeichnung für ihr ehrenamtliches En-

gagement für die Gleichberechtigung von 

Frauen in der Chirurgie. Sie hatte die Idee 

zur Gründung des Vereins „Die Chirurgin-

nen e. V.“ und ist dessen amtierende Prä-

sidentin.  Foto: privat

Personalia



Bekanntmachungen der Landesärztekammer Hessen
Geburtstage

Bezirksärztekammer Frankfurt

04.04.:  Dr. med. Gabriele Neubig,  

Frankfurt, 65 Jahre

05.04.:  MUDr./Univ.Bratislava  

Paulina Altmann,  

Frankfurt, 70 Jahre

07.04.:  Dr. med. Ingrid Oboth,  

Frankfurt, 85 Jahre

09.04.:  Dr. med. Andreas Nitzsche, 

 Schmitten, 65 Jahre

09.04.:  Dr. med. Dr. med. dent.  

Dieter Hohberger,  

Frankfurt, 70 Jahre

09.04.:  Gisela Kissel, Frankfurt, 75 Jahre

10.04.:  Doct.En Med.Chirg./Acc./

Univ.Leuven Robert Gaertner,  

Bad Homburg, 70 Jahre

12.04.:  Dr. med. Ulrike Herbst,  

Kelkheim, 65 Jahre

12.04.:  Galina Semenowna Lauer,  

Flieden, 65 Jahre

12.04.:  Else Knaf, Rodgau, 75 Jahre

13.04.:  Dr. med. Jutta Schüürmann,  

Bad Homburg, 65 Jahre

13.04.:  Dr. med. Ingrid Wezel,  

Frankfurt, 85 Jahre

14.04.:  Dr. med. Gerlind Langhammer, 

Dreieich, 80 Jahre

14.04.:  Dr. med. Ortrun Zechlin,  

Kronberg, 80 Jahre

15.04.:  Dr Aref Alsoufi,  

Oberursel, 75 Jahre

15.04.:  Prof. Dr. med. Rolf Teschke, 

 Hanau, 80 Jahre

18.04.:  Dr. med. Jörg Holder,  

Glashütten, 75 Jahre

20.04.:  Dr. med. Ruth Beisecker,  

Oberursel, 65 Jahre

21.04.:  Andrea Volle, Frankfurt, 65 Jahre

21.04.:  Dr. med. Walter Braune,  

Hofheim, 75 Jahre

22.04.:  Dr. med. Susanne Müller, 

 Hofheim, 65 Jahre

29.04.:  Dr. med. Klaus Peter,  

Rodgau, 70 Jahre

29.04.:  James Jacobsen, 

 Frankfurt, 75 Jahre

30.04.:  Dr. med. Hermann Pirch,  

Offenbach, 95 Jahre 
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Abgeordnete zum 128. Deutschen Ärztetag  

vom 07.–10. Mai 2024 in Mainz

Die Delegiertenversammlung hat am 25. November 2023 beschlossen, folgende  

Abgeordnete zum 128. Deutschen Ärztetag 2024 in Mainz und zu ggf. vor dem  

128. Deutschen Ärztetag stattfindenden außerordentlichen Deutschen Ärztetage 

zu entsenden: 

Liste 

1

Liste 

2

Liste 

3

Liste 

4

Liste 

5

Liste 

6

Abgeordnete  

 Marburger Bund – die Liste für alle 

Ärztinnen und Ärzte   

1)  Dr. med. H. Christian Piper,  

Wiesbaden

2)  MUDr. Juraj Bena, Alsfeld 

3) Anne Kandler, Kassel 

4) Dr. med. Christoph Polkowski, 

Frankfurt

5)  Dr. med. Jörg Focke, Bad Nauheim 

6) Jan Henniger, Frankfurt 

7) Yvonne Jäger, Niederdorfelden 

Fachärztinnen und Fachärzte Hessen  

1)  Dr. med. Klaus Doubek, Wiesbaden

2)  Dr. med. Susan Trittmacher,  

Frankfurt

3) Dr. med. Wolf Andreas Fach, 

 Bruchköbel

4)   Dr. med. Dr. med./Univ. Belgrad 

Eva See,  Rosbach v. d. H. 

Die Hausärzte 

1)  Michael Andor, Groß-Gerau

2) Dr. med. Detlev Steininger,  

Darmstadt

3)  Dr. med. Sabine Olischläger, 

 Bruchköbel 

Liste demokratischer Ärztinnen  

und Ärzte LDÄÄ

 1)  Stefanie Minkley, Frankfurt 

ÄrztINNEN Hessen

(Fachärzt/innen, Hausärzt/innen, 

Angestellte Ärzte/innen, Niederge-

lassene Ärzte/innen, Ärzte/innen in 

Weiterbildung und Ärzte/innen im 

Ruhestand) 

1)  Christiane Hoppe, Frankfurt

ÄLTERE ÄRZTINNEN UND ÄRZTE 

1)  Prof. Dr. med. Ulrich Finke, 

 Offenbach 

Ersatzabgeordnete 

8)  Dipl.-Psych. Frank Seibert- 

Alves, BMedSci, Frankfurt 

9) Dr. med. Lars Bodammer, 

Frankfurt

10)  Dr. med. Susanne Johna,  

Kiedrich

11)  Dr. med. Christian Schwark, 

Frankfurt

12)  Dr. med. Gertrud Schmich, 

B.Sc.,M.Sc., Marburg 

13) PD Dr. med. Andreas Scholz, 

Gießen

14) Dr. med. Nils Lenz, Gießen

5)  Dr. med. Gerd Rauch,  

Melsungen

6)  Dirk Paulukat, Bad Camberg

7)  Dr. med. Christine Hidas, 

Darmstadt 

8)  Dr. med. Cornelius Weiß, 

M.Sc., Groß-Gerau

4) Dr. med. Christoph Claus, 

Grebenstein 

5) Christian Sommerbrodt, 

Wiesbaden 

6) Petra Hummel-Kunhenn,  

Bad Homburg

2)  Dr. med. Christof Stork, 

 Wiesbaden

2)  Susanne Sommer, Mücke

2)  Dr. med. Holger Michaelsen, 

Wiesbaden 



Bekanntmachungen der Landesärztekammer Hessen
Geburtstage

Bezirksärztekammer Kassel

02.04.:  Dr. med. Heinz Gustav Berker-

mann, Meinhard, 70 Jahre

04.04.:  Dr. med. Peter Habermann, 

 Petersberg, 75 Jahre

05.04.:  Dr. med. Hans Hufnagel,  

Kassel, 70 Jahre

06.04.:  Dr. med. Rolf-Ulrich Raetzer,  

Kassel, 70 Jahre

07.04.:  Dr. med. Harald Käufler,  

Kassel, 75 Jahre

09.04.:  Eleonora Razmyslov,  

Fulda, 65 Jahre

09.04.:  Dr. med. Reinhard Möller,  

Kassel, 75 Jahre

09.04.:  Dr. med. Claus Schmidtlein,  

Bad Hersfeld, 80 Jahre

10.04.:  Ibrahim Al-Naieb, Kassel, 75 Jahre

10.04.:  Dr. med. Hans-Henning Peters, 

 Eschwege, 80 Jahre

12.04.:  Dr. med. Harald Kramer,  

Petersberg, 75 Jahre

13.04.:  Jutta Eisenecker, Kassel, 70 Jahre

16.04.:  Dr. med. Lutz-Dieter Gercke,  

Bad Wildungen, 75 Jahre

17.04.:  Dr. med. Adelheid Pausch, 

 Kassel, 80 Jahre

18.04.:  Martin Schammert,  

Habichtswald, 70 Jahre

18.04.:  Dr. med. Mathias Bauer,  

Bad Wildungen, 75 Jahre

18.04.:  Dr. med. Barbara Reuter,  

Kassel, 85 Jahre

20.04.:  Dr. med. Ulrich Herzberger,  

Felsberg, 75 Jahre

21.04.:  Dr. med. Frank Hesse,  

Fulda, 80 Jahre

22.04.:  Prof. Dr. med. Tilman Kälble,  

Fulda, 65 Jahre

22.04.:  Dr. med. Joachim Hebel,  

Witzenhausen, 75 Jahre

24.04.:  Dipl.-Med. Regina Abu-Samra,  

Petersberg, 70 Jahre

24.04.:  Dr. med. Christine Klemt- 

Meinhold, Fulda, 85 Jahre

26.04.:  Helmut Liebermann,  

Fulda, 75 Jahre

27.04.:  Dr. med. Ingbert Walliczek,  

Wolfhagen, 85 Jahre

29.04.:  Maria Hainich-Apell,  

Kassel, 70 Jahre

30.04.:  Dr. med. Peter Nabitz,  

Kassel, 65 Jahre

30.04.:  Stefan Dargel, Baunatal, 70 Jahre
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Die LÄKH-Abteilung Ausbildungswesen: 

 Medizinische Fachangestellte informiert

Voraussetzungen für die vorzeitige  

Zulassung zur Abschlussprüfung

Über die vorzeitige Zulassung erhält der/

die Auszubildende Gelegenheit, an der 

Abschlussprüfung teilzunehmen, die sei-

ner/ihrer regulären Abschlussprüfung 

unmittelbar vorausgeht. Die Zulassung 

erfolgt nur, wenn seine/ihre Leistungen 

während der gesamten Ausbildungszeit 

dies rechtfertigen.

Die einzelnen Voraussetzungen für die 

vorzeitige Zulassung zur Abschlussprü-

fung in Verbindung mit den aktuellen 

Prüfungsterminen können im Internet 

abgerufen werden unter: 

https://www.laekh.de/fuer-mfa/berufs

ausbildung/pruefungen 

Ein herausragender Hochschullehrer und Arzt: 

Prof. Dr. med. Hans Kaffarnik wird 95 Jahre

Prof. Dr. med. Hans Kaffarnik, ehemali-

ger Direktor der Abteilung Endokrinolo-

gie und Stoffwechsel am Zentrum Innere 

Medizin des Universitätsklinikums Mar-

burg, Träger des Bundesverdienstkreu-

zes 1. Klasse und zahlreicher weiterer 

Auszeichnungen (Rudolf Schönheimer – 

Medaille; Michel Eugène Chevreul – Me-

daille; Dr. Richard Hammer-Medaille; Eh-

renpräsident der DGAF) feiert am 20. 

März seinen 95. Geburtstag.

Er etablierte von Marburg aus die klini-

sche Lipidforschung in Deutschland. Sei-

ne Vorlesungen haben Generationen 

junger Ärztinnen und Ärzte geprägt. Er 

kooperierte früh mit führenden For-

schern an den National Institutes of He-

alth (NIH) in Bethesda, USA sowie am 

Pasteur Institut in 

Lille, Frankreich.

Mit seiner Ehefrau 

Klaudia genießt er in 

Marburg die Zeit bei 

Besuchen seiner fünf 

Kinder und mit sei-

nen ehemaligen Mit-

arbeitenden gemein-

same Abende in fro-

her Runde, die Kaf-

farnik wie eh und je ungern als Vorletz-

ter verlässt.

Für seine Schüler und Freunde: 

PD Dr. med. Klaus Ehlenz

 Prof. Dr. med. Jürgen Schäfer

Prof. Dr. med. Armin Steinmetz

Perspektive moderner Lebenswege in der Medizin: 

Vorträge beim Ärztlichen Club Wiesbaden 

Der Ärztliche Club Wiesbaden e. V. 

(ÄCW) lädt ein:

• Mittwoch, 20. März 2024

 18 Uhr, Museum Wiesbaden, Friedrich-

Ebert-Allee 2, 65185 Wiesbaden 

Vorträge zu modernen Lebenswegen in 

der Medizin und Wiesbadener Weiterbil-

dungsperspektiven mit anschließender 

Podiumsdiskussion.

• Eintritt frei. 

• Anmeldung bis zum 18. März 2024 an 

Claudia Terhedebrügge (E-Mail: clau-

dia.terhedebruegge@t-online.de); auch 

 eine Registrierung vor Ort ist möglich. 

Etwaige Änderungen werden auf der 

Website bekannt gegeben: 

• https://aerztlicherclub-wiesbaden.de/

Der Ärztliche Club Wiesbaden e. V. ist ei-

ne Plattform zum kollegialen Austausch 

für alle Ärztinnen, Ärzte und dem Ge-

sundheitswesen nahestehenden Berufs-

gruppen in Wiesbaden und Umgebung.
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Prof. Dr. med.      

Hans Kaffarnik



Bekanntmachungen der Landesärztekammer Hessen
Geburtstage

Bezirksärztekammer Darmstadt

02.04.:  Dr. med. Ute Andresen,  

Mühltal, 70 Jahre

02.04.:  Dr. med. Manfred Scheuer,  

Laudenbach, 70 Jahre

05.04.:  Dr. med. Inge Walter,  

Bensheim, 65 Jahre

13.04.:  Dr. med. Emanuel Finkenwirth, 

 Darmstadt, 75 Jahre

15.04.:  Hedwig Thiessen,  

Erbach, 85 Jahre

18.04.:  Dr. med. Waltraud Deuker,  

Darmstadt, 75 Jahre

25.04.:  Dr. med. Hans Joachim  

Landzettel, Darmstadt, 90 Jahre

26.04.:  Dr. med. Adolf Lausch,  

Raunheim, 85 Jahre

29.04.:  Anneliese Baessler,  

Heppenheim, 80 Jahre

30.04.:  PD Dr. med. Carl Georg Schirren, 

 Darmstadt, 65 Jahre

Bezirksärztekammer Marburg

06.04.:  Andreas Vidal, Kirchhain, 75 Jahre

17.04.:  Dr. med. Roland Pistor,  

Marburg, 75 Jahre

26.04.:  Dr. med. Michael Tesdorpf,  

Marburg, 80 Jahre

Bezirksärztekammer Wiesbaden

26.03.:  Dr. med. Werner Reck,  

Geisenheim, 85 Jahre

05.04.:  Dr. med. Bernd Hardt,  

Friedberg, 75 Jahre

06.04.:  Angelika Weiß-Schäfer,  

Eppstein, 65 Jahre

13.04.:  Rebecca Meyer-Schrod,  

Hüttenberg, 65 Jahre

14.04.:  Prof. Dr. med. Norbert Frickhofen, 

 Wiesbaden, 70 Jahre

16.04.:  Dr. med. Renate Rau,  

Wiesbaden, 85 Jahre

17.04.:  Sigurd Ratke, Mainz, 70 Jahre

18.04.:  Dr. med. Helmut Döring,  

Schlangenbad, 75 Jahre

19.04.:  Prof. Dr. med. Karl-Ludwig  

Hanstein, Wiesbaden, 75 Jahre

19.04.:  Dr. med. Michael Houf,  

Wiesbaden, 75 Jahre

20.04.:  Dr. med. Michael Weber-Labonte, 

Rüdesheim am Rhein, 65 Jahre

Fortsetzung siehe nächste Seite
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Einladung zur 

5. ordentlichen Delegiertenversammlung

der Landesärztekammer Hessen

17. Wahlperiode 2023–2028

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

zur 5. ordentlichen Delegiertenversammlung der Landesärztekammer Hessen  

der Wahlperiode 2023–2028 lade ich Sie ein für

Samstag, 23. März 2024, 10 Uhr s. t.,

in das Seminargebäude im Bildungszentrum der Landesärztekammer Hessen,

Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim.

T A G E S O R D N U N G

1. Begrüßung

2. Genehmigung ggf. Ergänzung der Tagesordnung 

3. Genehmigung der Beschlussprotokolle der 

3. ordentlichen Delegiertenversammlung vom 25. November 2023 

4. ordentlichen Delegiertenversammlung vom 29. November 2023

4. Bericht des Präsidenten und Aussprache

5.  Versorgungswerk 

- Bericht des Vorsitzenden/der stv. Vorsitzenden des Vorstandes

6. Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung 

a) Bericht  

b) Bestätigung des Ausschusses der Akademie für die Amtszeit 

07/2024–06/2029

7.  Carl-Oelemann-Schule 

- Bericht 

8.  Änderungen von Rechtsquellen der Landesärztekammer Hessen 

a) Hauptsatzung

 b) Kostensatzung

 c) Satzung der Gutachter- und Schlichtungsstelle

 d) Entschädigungsregelung für ehrenamtlich Tätige der Landesärztekammer 

Hessen und des Versorgungswerkes der Landesärztekammer Hessen

9.  Sondervermögen – Umwidmung Verwendungszweck

10.  Wahlen und Nachwahlen

 a) Schlichtungsausschuss Bezirksärztekammer Darmstadt

 b) Vorsitzende und stv. Vorsitzende der Prüfungs- und Widerspruchsausschüsse 

im Weiterbildungswesen

 c) Abgeordnete zum 128. DÄT in Mainz vom 7.–10. Mai 2024 

11.  Anträge zum Bericht des Präsidenten

12.  Verschiedenes

– Eine Änderung der Tagesordnung bleibt vorbehalten –

Aktuelle Informationen hierzu finden Sie unter: 

https://www.laekh.de/ueber-uns/delegiertenversammlung

Frankfurt am Main, 7. Februar 2024

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. med. Edgar Pinkowski, Präsident 



Geburtstage

Bezirksärztekammer Wiesbaden

Fortsetzung 

21.04.:  Dr. med. Michael Vehling,  

Bad Schwalbach, 65 Jahre

22.04.:  Dr. med. Christina Wimmenauer, 

Wiesbaden, 75 Jahre

25.04.:  Prof. Dr. med. Dr. phil.  

Ulrich Müller,  

Wiesbaden, 75 Jahre

26.04.:  Sabine Gerlach-Lüdeke, 

 Frankfurt, 65 Jahre

28.04.:  Dr. med. Michael Schalk,  

Worms, 65 Jahre

29.04.:  Prof. Dr. med. Walther Schmiedt, 

 Mainz, 75 Jahre

30.04.:  Dr. med. Hans Crnkovic,  

Hadamar, 80 Jahre

Bezirksärztekammer Gießen

01.04.: Dr. med. Lothar Hahn,  

Wetzlar, 70 Jahre

01.04.: Dr. med. Ursel Morr-Strathmann, 

 Weilburg, 80 Jahre

05.04.: Lucia Heussen,  

Bad Nauheim, 75 Jahre

05.04.: Dr. med. Dörte Kohl,  

Buseck, 75 Jahre

07.04.: Dr. med. Gertraud Gallhofer,  

Gießen, 70 Jahre

07.04.: Dr. med. Terje Neraal,  

Gießen, 85 Jahre

08.04.:  Dr. med. Marina Löffler,  

Bad Nauheim, 65 Jahre

13.04.: Dr. med. Peter Hahn,  

Gießen, 80 Jahre

15.04.: Prof. Dr. med. Hans-Michael  

Altmannsberger, Gießen, 75 Jahre

16.04.: Dr. med. Ingetraud Lein,  

Grünberg, 75 Jahre

19.04.:  Anneliese Horz,  

Braunfels, 65 Jahre

21.04.: Dr. med. Paul Lerch,  

Lauterbach, 95 Jahre

23.04.: Dr. med. Beatrix Seim,  

Gießen, 65 Jahre

25.04.: Dr. med. Gernot Albrecht,  

Nidda, 75 Jahre

28.04.:  Stefan Hutmacher,  

Langgöns , 65 Jahre

29.04.: Thomas Möbius,  

Braunfels, 65 Jahre

29.04.: Christine Schneider,  

Wetzlar, 65 Jahre
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Wir gedenken der Verstorbenen

Dr. med. Heidi Bak von Leszczynski,

 Frankfurt

 * 31.08.1935 † 07.10.2023

Dr. med. Jutta Brederhoff, Wiesbaden

 * 30.10.1946 † 24.08.2023

 Sabine Brück, Buseck

 * 11.02.1961 † 03.12.2023

Dr. med. Hans-Albert Frech, Michelstadt

 * 05.11.1942 † 20.12.2023

Dr. med. Brigitte Haffner, Darmstadt

 * 11.10.1945 † 06.05.2023

 Lars Oliver Hassenzahl, Frankfurt

 * 16.09.1993 † 19.12.2023

Dr.-medic Erika Janis, Frankfurt

 * 02.12.1933 † 04.08.2023

Ltd. Med.-Dir. i.R. Dr. med. 

Friedrich-Wilhelm Kaufmann, Oberursel

 * 25.03.1923 † 12.01.2024

Dr. med. Michel Boutros Khalil, 

Flörsheim 

* 03.12.1931 † 05.01.2024

Dr. med. Wolfgang Heinz Knauf, Eltville

 * 08.03.1959 † 13.12.2023

Dr. med. Susanne Karola Kraemer,

 Frankfurt 

 * 16.04.1959 † 16.10.2023

Dr. med. Gerhard Lang, Bad Wildungen

 * 23.03.1950 † 28.11.2023

Dr. med. Sylvia-Gabriele Mieke, 

Frankfurt 

* 30.01.1956 † 02.01.2024

Dr. med. Maria Neu, Lindenfels

 * 23.04.1939 † 28.12.2023

 Tobias Martin Riedel, Lich

 * 01.02.1969 † 27.12.2023

 

Rafael Joachim Ruminski, Wiesbaden

 * 17.09.1950 † 14.01.2024

 Hans Joachim Schejbal, Gelnhausen

 * 18.10.1943 † 30.05.2023

Dr. med. Erhard Schneider, Mühltal

 * 06.08.1944 † 24.08.2023

Dr. med. Marianne Eleonore Seeger,

 Roßdorf 

 * 01.08.1927 † 03.01.2024

 Andreas Solth, Hamburg

 * 14.01.1939 † 05.11.2023

Dr. med. Hildegard Tröller, Darmstadt

 * 14.01.1940 † 04.08.2022

Prof. Dr. med. Nikolaus Hermann Walter,

 Darmstadt 

 * 15.06.1928 † 12.09.2022

 Hildegard Weber, Frankfurt

 * 02.05.1932 † 12.09.2019

 Ingrid Wunsch, Konstanz

 * 03.10.1933 † 25.06.2023
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Künstliche Burgruine im Staatspark Hanau-

Wilhelmsbad, errichtet zwischen 1779 und 

1781.

Ungültige Arztausweise Teil 2

eHBA-Nr. 80276001081000121821 

ausgestellt am 15.11.2021 für 

Johannes Wieting, Friedrichsdorf 

eHBA-Nr. 80276001081000115175 

ausgestellt am 26.10.2021 für Dr. med. 

Konstanze Zydek, B.Sc., Frankfurt 

Folgende Arztausweise sind verloren und hiermit ungültig (Teil 1 auf S. 157):
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für das Therapiedorf Villa Lilly in Bad Schwalbach gesucht.

Das Therapiedorf liegt im wunderschönen Rheingau-Taunus-Kreis
und ist eine stationäre Einrichtung zur medizinischen Rehabilitati-
on volljähriger drogen- und mehrfachabhängiger Frauen, Männer,
Eltern bzw. Alleinerziehenden mit ihren Kindern im Vorschulalter.
Zudem werden Personen mit einer psychiatrischen Begleiterkran-
kung behandelt. Die Kompetenzen in diesem Bereich sind bundes-
weit vorbildlich.

Ihre Vorteile:
Keine Nacht- und Wochenenddienste, flexible Arbeitszeiten
Angenehmer Arbeitsplatz mit viel Gestaltungsspielraum
Hohe Eigenverantwortung
Attraktive Vergütung
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Kostenfreies Jobticket für den gesamten RMV-Verbund
Betriebliche Altersvorsorge
Hintergrunddienste mit zusätzlicher Vergütung möglich

Ihr Profil:
Approbation als Arzt (m/w/d) mit Facharztqualifikation für
Psychiatrie /Psychotherapie
Von Vorteil ist die Zusatzbezeichnung „Suchtmedizinische
Grundversorgung“ und „Sozialmedizin“
Interesse an der Arbeit mit der Zielgruppe in einem inter-
disziplinären Team

Jetzt bewerben per Email an bewerbung@jj-ev.de oder online unter
www.jj-ev.de/stellenangebote
Selbstverständlich informieren wir Sie vorab gerne über unsere
Arbeit. Auskunft erteilt Ihnen Herr Upcin unter der Telefonnummer
069 74348015.

Ärztin/Arzt zur Erstellung von Gutachten
auf Honorarbasis oder zur (Teilzeit-)Anstellung gesucht.

Erwünscht ist eine breite medizinische Kompetenz aus
Fachgebieten wie Allgemeinmedizin, Arbeitsmedizin,
Innere Medizin, Psychiatrie und/oder Sozialmedizin.

Prof. Dr. med. Thomas Weber
Facharzt für Arbeitsmedizin, Facharzt für Innere Medizin
Praxis in der Wilhelm Fresenius Klinik, Tel. 0611 98827283
Aukammallee 39, 65191 Wiesbaden
weber@professor-weber-wiesbaden.de
www.professor-weber-wiesbaden.de

Möchten Sie Teil von etwas Gutem sein?
Wir eröffnen zwei neue Arztpraxen
im Lahn-Dill-Kreis.
Bewerben Sie sich jetzt!

Die Bergland Medizin sucht zum Sommer 2024 engagierte ärztliche Mit-

arbeiter*innen (Vollzeit, Teilzeit) für die Neugründung zweier moderner

Arztpraxen in den Gemeinden Dietzhölztal und Eschenburg!

Gesucht werden ärztliche Mitarbeiter*innen aus folgenden Fachberei-

chen:

• Allgemeinmedizin

und/oder
• lnnere Medizin – hausärztlich

und/oder
• Kinder- und Jugendmedizin

Unser Ziel ist es, mit Ihnen gemeinsam, die medizinische Versorgung im

nördlichen Lahn-Dill-Kreis zu verbessern und mittels zweier technisch

modernster Arztpraxen in die Zukunft zu bringen. Die Teilnahme am Ge-

staltungs- und Entwicklungsprozess ist möglich und erwünscht.

Diese Benefits erwarten Sie:
• Betriebliche Krankenversicherung
• Praxisfahrzeug für Hausbesuche
• Übernahme von Fortbildungskosten
• Zusatzurlaub
• Jobrad
• Teamevents
• Bonuszahlungen
• Teilnahme an der Altersvorsorge der KV Hessen (EHV)
• Vermögenswirksame Leistungen
• Attraktive Vergütung
• Verwaltungsaufgaben minimiert durch Assistenz

lhre Bewerbung senden Sie bitte in digitaler Form als PDF ausschließ-

lich an folgende E-Mail-Adresse: bewerbung@berglandmedizin.de

Bei Fragen können Sie sich gerne an die oben genannte E-Mail-Adresse

oder telefonisch an Frau Bach unter der Nummer 0173/5830313 wen-

den.

Wir freuen uns auf lhre Bewerbung!

Bewerbungsschluss ist der

15. April 2024.
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Die Karriere fest im Blick
mit den Kongressen für jungeMediziner:innen

Die Highlights:

Nicht verpassen! Auf unseren Kongressen dreht sich alles um
Karriereoptionen und -strategien für jungeMediziner:innen
und Studierende.
Operation Karriere liefert dir wertvolle Tipps und aktuelle
Infos. So bist du bestens gewappnet für dein Medizinstudium
und den Berufseinstieg als Ärztin oder Arzt.

Präsentiert von Veranstalter

Kostenfreier Eintritt inklusive Verpflegung

Vorträge undWorkshops

Networkingmit Arbeitgebern

Bewerbungsfotos gratis vor Ort

Jobportalemit freien Stellen

Besuch uns:

Eine Marke von

Auch in deiner Nähe:

Termine finden
und informieren:

operation-karriere.de/

Hamburg
05.07.2024

Frankfurt
15.06.2024

München
09.11.2024

Köln
07.12.2024

Berlin
23.11.2024
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Werksärztlicher Dienst Wetzlar e.V.

sucht eine(n)

Arbeitsmediziner(in)

oder

Arzt/Ärztin

mit der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin oder eine(n)

Arzt/Ärztin

mit mindestens 2-jähringer Weiterbildung in der
Inneren Medizin zur Weiterbildung in der Arbeitsmedizin

Der Werksärztliche Dienst Wetzlar e.V. betreut ca. 10.000 Arbeitnehmer
und nimmt die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitgliedsfirmen vor.

Wir bieten: - flexible Arbeitszeiten
- attraktive Vergütung
- Fortbildungsmöglichkeiten

Wir erwarten: - Eigeninitiative
- Zuverlässigkeit
- Kontaktfreude

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an den Werksärztlichen Dienst Wetzlar
e.V. z. Händen d. leit. Arztes Herrn Dr. med. W. Bunk
Haarbachstr. 7
35578 Wetzlar
Tel. 06441/42333
info@waed.de

FA für Innere Medizin (m/w/d) gesucht
Wir suchen für unsere Praxis im zentralen Rhein-Main-Gebiet eine(n)
Facharzt/ärztin für Innere Medizin in Anstellung.
Wir bieten das Spektrum einer großen internistischen/fachinternisti-
schen Praxis mit insgesamt 12 Ärzten.
Flexible Arbeitszeiten, 10-15h pro Woche, übertarifliche Bezahlung, fla-
che Hierarchie, gerne auch Berufswiedereinsteiger.
Ihre Bewerbung behandeln wir natürlich vertraulich und freuen uns über
eine Kontaktaufnahme per email: internistrheinmain@gmx.de

Weiterbildungsassistent Orthopädie
(m/w/d) für 1 - 2 Jahre in Frankfurt am Main gesucht. Sie haben Lust
auf ein fröhliches Team und abwechslungsreiche Tätigkeiten? Dann ist
unsere konservativ + operativ tätige orthopädische Praxis genau die

Richtige für Sie! Gerne in Ihrem letzten Ausbildungsdrittel.
info@optimum-orthopaedie.de

Kostenfreier Einstieg in Hausarztpraxis/Osthessen
Partner/in oder angestellter FA/FÄ Allgemeinmedizin / Innere.

Für große, moderne Praxis mit motiviertem, harmonischem Team
4 Tage Woche mögl, Urlaub 2 Wochen/Quartal.

Kontakt: Gemeinschaftspraxis-me-so-@web.de

FA und/oder WB-Assistent (m/w/d) Allgemeinmedizin
für modern ausgestattete Praxis zentral in Nidda gesucht. Breites Spek-
trum inklusive Ergometrie, Abdomen und SD- Sonographie, EKG, Spiro-
metrie, LZ RR und LZ EKG. Flexible Arbeitszeiten und sehr gutes
Betriebsklima. Späterer Praxiseinstieg möglich. info@hausarzt-nidda.de

Facharzt/-ärztin für Allgemeinmedizin in Anstellung gesucht!
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine/n Kollegin/en

zur Teilzeitanstellung (15-20h/Woche) in Darmstadt.
Moderne Praxisräume, familienfreundliche Arbeitsbedingungen.
Bewerbung per Email an jobs@hausarztpraxis-druschlak.de

Suchen Fachärzte (m/w/d) für GYNÄKOLOGIE
zur Anstellung in Voll- oder Teilzeit.

MVZ PANACEUM (63150 Heusenstamm)
erland.degel@panaceum.de ⏐www.panaceum.de

Vertretungsangebote

Vertretung für Hintergrunddienst AEBDZ Heppenheim und Lindenfels
gesucht HP: Sa. 9.3. Präsenzdienst 8-16.00, So. 21.4. 2. Dienst 10-16.00,
Di. 24.12. Fahrdienst 19-7.00 Lindenfels: Sa. 29.6. Fahrdienst 7 – 7.00,

Mo. 12.8. Fahrdienst 19 – 7.00 Angebote mit Honorarvorstellung bitte an:
w.edelmann@pfungstadt.com

FA/FÄ Allgemeinmedizin
zur Vertretung im Vorderen Rheingau (Kiedrich) gesucht. Kleine Praxis,
30 St/ Woche 2 Wochen im April oder Mai 2024. Tel. 0163/1856873

Stellengesuche

Nach über 40-jähriger beruflicher Tätigkeit als Internist (jetzt Rentner)
suche ich eine Teilzeitarbeit in einer allgemeinmedizinischen/inter-
nistischen Praxis Stunden 20 - 25 h oder nach Erfordernissen des Pa-
tientenaufkommens. Schwerpunkte: gesamtes internistisches Spek-
trum mit den Schwerpunkten kardiovaskulärer Erkrankungen/Angiolo-
gie. Hohe Flexibilität und Empathie meinerseits vorhanden.

Gewünschte Region: 64... HÄ 057215

Kooperation

Suche Kollegen/in für die Mitarbeit in einem Pflegeheim in Ffm.
Bei bester Bezahlung. HÄ 057108
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Praxisabgabe

Orthopädie Einstieg/Übernahme
Biete Einstieg u/o Übernahme orthopädische Praxis nahe Mainz
PLZ 55. Keine Denkverbote, alle denkbaren Varianten möglich:

Anstellung Teilzeit/Vollzeit, Jobsharing, Teil- oder
Komplettübernahme, Übergangslösungen usw.

Kontakt unter E-Mail: orthopaedeprivat@gmx.de

Psychiatrische Praxis in Gießen mit 1 KV Sitz in zentraler Innenstadtlage aus
Altersgründen Gründen abzugeben. Kontakt: praxisbaumgarten@gmx.de

Gyn Praxis in Seeheim-Jugenheim sucht Nachfolge für Senior-Partner
Hohe Work-Life-Balance, bei 25 Std. Sprechzeit 1 ganzer und

2 halbe freie Tage pro Partner die Woche, 7 Wochen Urlaub/ Jahr.
Verbleibende Partnerin nicht feriengebunden. Anfragen bitte an:

w.edelmann@pfungstadt.com

Praxisräume

FFM-WEST. gepfl. Praxisräume,
115 m2, Rezeption / Labor vorh., schöner Wartebereich, 2022 renov. ,
Altbau ( 1. STock, kein Aufzug), zu günstigen Kondit. zu vermieten ab
01.04. oder später Tel. 0172 6893470 bis 20 Uhr

Praxisfläche in einem Ärztehaus in zentraler Lage Offenbachs
zu vermieten. 550 qm, mehrere Zimmer, flexible Aufteilung nach Mie-
terwunsch möglich. Repräsentativer Eingangsbereich, ausgestattete
Teeküchen, Datenverkabelung für EDV. Auf Wunsch Klimaanlage,
Dauermietparkplätze, Besucherparkplätze im öffentlichen Parkaus
in unmittelbarer Umgebung. Tel. 0172-7536709

Praxisräume in Gießen
sehr gute, zentrale Lage am südlichen Anlagenring ab Sommer 2024
zu vermieten. Moderate Miete. 144 m2, Hochparterre in Ärztehaus mit

Aufzug, 5 Ärzte, 1 Logopädin, Hörgeräteakustiker
Kontakt über: siwaka@t-online.de

Praxiseinrichtung

GEZIELT
REKRUTIEREN!
Finden Sie qualifiziertes Fachpersonal in Ihrer Umgebung

mit einer Stellenanzeige im Hessischen Ärzteblatt!

Wir beraten Sie gerne:
Verkauf Stellenmarkt
Telefon 02234 7011-250
stellenmarkt@aerzteverlag.de
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Für ein sicheres Fundament
im Umgang mit Blutprodukten!

> Sichern Sie sich jetzt das aktuelle Fachwissen!

shop.aerzteverlag.de/blut 022347011-335

kundenservice@aerzteverlag.de 022347011-470

Bestellen Sie jetzt:
Bestellen Sie direkt beimDeutschen Ärzteverlagmit versandkostenfreier Lieferung innerhalbDeutschlands oder in IhrerBuchhandlung.
*AllePreise verstehen sich inkl. gesetzlicherMehrwertsteuer. Irrtümer undPreisänderungen vorbehalten.

Neu
undmit
eBook
Inside!

Hämotherapie sicher einsetzen
▪ Rechtlicher Rahmen
▪ Gewinnung von Blut und Blut-
bestandteilen

▪ Herstellung, Lagerung und
Transport von Blutprodukten

▪ Anwendung von Blutprodukten
▪ Unerwünschte Ereignisse sowie
unerwünschte Reaktionen und
Nebenwirkungen

▪ Qualitätsmanagement und
Qualitätssicherung

In der vorliegenden Ausgabe stellt
die Bundesärztekammer in Erfül-
lung des gesetzlichen Auftrages
gemäß der §§ a und TFG den

allgemein anerkannten Stand der
Erkenntnisse der medizinischen
Wissenschaft und Technik im
Einvernehmenmit der zuständigen
Bundesoberbehörde, dem Paul-
Ehrlich-Institut (PEI), fest.

Gesamtnovelle 2023
135 Seiten, 21 Tabellen,
broschiert, Buch mit eBook inside,
€ 29,99*
Mengenpreis ab 20 Exemplaren:
nur € 24,98*
ISBN 978-3-7691-3806-1
eBook, € 19,99*
ISBN eBook 978-3-7691-3807-8

Empfehlungen zur strengen Indikationsstellung von Blutprodukten
▪ Konkrete Handlungsempfeh-
lungen

▪ Hervorhebung derwissenschaft-
lichen Evidenz

▪ Kritische Bewertung von hämo-
therapeutischen Behandlungen

▪ Veränderungen der bisherigen
Empfehlungen zu den Hb-
Grenzwerten zur Transfusion

Empfehlungen zur:
▪ von-Willebrand-Erkrankung
▪ angeborenen und erworbenen
Hämophilie

Die Kenntnis derQuerschnitts-
Leitlinien ist für jeden, der
Blutprodukte anwendet und
Hämostasestörungen behandelt,
unerlässlich.Die in den Leitlinien
formulierten Handlungsempfehlun-
gen berücksichtigen den aktuellen-
Stand derWissenschaft.

5. Auflage 2021,
344 Seiten, 22 Tabellen,
broschiert € 29,99*
Mengenpreis ab 20 Exemplaren:
nur € 24,98*
ISBN 978-3-7691-3729-3
eBook, € 19,99*
ISBN eBook 978-3-7691-3730-9




